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SGB II und Ausbildungsförderung 
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Bestimmte Auszubildende: grundsätzlich kein Anspruch auf 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (§ 7 Abs. 5 SGB II) 
 
Vorrangig sind bei Ausbildungen die Leistungen nach dem BAföG (für schulische 
Ausbildungen und Studium) und die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) nach §§ 51ff 
und 57ff SGB III (für berufliche Ausbildungen und berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahmen) bzw. das Ausbildungsgeld für behinderte Menschen in bestimmten 
Ausbildungssituationen (§§ 122ff SGB III). 
 
Ist eine Ausbildung nach dem BAföG dem Grunde nach förderungsfähig, besteht 
über die Leistungen nach § 27 SGB II hinaus kein Anspruch auf Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts (§ 7 Abs. 5 Satz 1 SGB II).  
 
Gleiches gilt seit dem 01.08.2016 im Bereich der nach dem SGB III förderungs-
fähigen Ausbildungen nur noch für Auszubildende, deren Bedarf sich nach § 61 
Absatz 2 und 3, § 62 Absatz 3, § 123 Absatz 1 Nummer 2 und 3 sowie § 124 Absatz 
1 Nummer 3 und Absatz 3 SGB III bemisst (§ 7 Abs. 5 Satz 2 SGB II). Dies betrifft 
Auszubildende, die mit voller Verpflegung in einem Wohnheim, Internat, bei der oder 
dem Ausbildenden oder in einer besonderen Einrichtung für behinderte Menschen 
untergebracht sind. Für diese beträgt der neben dem Bedarf für Unterkunft und Ver-
pflegung verbleibende BAB-/Ausbildungsgeld-Bedarf für sonstige Bedürfnisse nur 
a) 96,00 € nach § 61 Abs. 2 und 3 SGB III (BAB) und § 62 Abs. 3 SGB III (BvB-BAB), 
b) 111,00 € nach § 123 Abs. 1 Nr. 2 und § 124 Abs. 3 SGB III (Ausbildungsgeld), 
c) 184,00 € nach § 124 Abs. 1 Nr. 3 SGB III (Ausbildungsgeld). 
Die Ausbildungsgeld-Fälle nach § 123 Abs. 1 Nr. 3 SGB III, die auch weiter vom 
Leistungsausschluss umfasst sind, betreffen die Berufsausbildung behinderter 
Menschen, für die bei anderweitiger Unterbringung und Kostenerstattung für Unter-
bringung und Verpflegung (insoweit wird nach § 128 SGB III ein Betrag von 269,00 € 
zuzüglich der nachgewiesenen behinderungsbedingten Mehraufwendungen er-
bracht) als Bedarfssätze 246,00 € für unter 21jährige, die nicht verheiratet oder in 
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft sind, bzw. sonst 284,00 € vorgesehen sind. 
Diese Fälle betreffen hauptsächlich die Situation, dass sich behinderte Auszubil-
dende am Ort der Maßnahme selbst ein Zimmer oder eine Wohnung besorgen. Die 
Gesetzesbegründung, dass § 7 Abs. 5 Satz 2 SGB II Auszubildende betrifft, die eine 
grundsätzlich nach dem SGB III förderungsfähige Berufsausbildung absolvieren, 
aber in einem Wohnheim oder Internat mit voller Verpflegung untergebracht sind 
(BT-Drucksache 18/8041 S. 31), ist insoweit falsch. Da in den 269,00 € nach § 128 
SGB III neben der Verpflegung auch die Unterkunftskosten enthalten sind, wird nur in 
wenigen Fällen mit sehr niedrigen Unterkunftskosten das Existenzminimum nicht 
unterschritten. 
 
Von diesem Grundsatz des Leistungsausschlusses gibt es allerdings einige zum 
01.08.2016 erweiterte Rückausnahmen, die im Einzelfall greifen können und nachfol-
gend vor allem anhand von Gerichtsentscheidungen ab Abschnitt C) dargestellt 
werden. 
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Überblick zu weiteren Geldquellen während einer Ausbildung 
 
Weiter kommen für Auszubildende neben Unterhalt (auch weitergeleitetes Kinder-
geld), Stipendien und Jobs in Betracht: 
 Wohngeld in einigen Fällen (die Ausnahmeregelung in § 20 Abs. 2 WoGG ist 

anders als die im SGB II - hierzu gibt es ein gesondertes Papier), 
 selten Arbeitslosengeld, da Schüler/Studierende die Vermutung widerlegen müs-

sen, nur eine versicherungsfreie Beschäftigung ausüben zu können (§ 139 
Abs. 2 SGB II), 

 Hilfen zur Erziehung einschließlich der Leistungen zum Unterhalt nach § 39 SGB 
VIII, die für junge Volljährige zur Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII in der Regel 
nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt werden, 

 Kinderzuschlag nach § 6a BKGG, 
 Mutterschaftsgeld und Elterngeld, 
 (Halb-)Waisenrente (§ 48 SGB VI, § 67 SGB VII, § 45 BVG, ggfs. auch 

Erziehungsbeihilfe nach § 27 BVG), Waisengeld nach §§ 23, 61 Abs. 2 BeamtenVG, 
 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch den jeweiligen Rehabilitationsträ-

ger für behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen (§ 33 SGB IX), ggfs. 
auch nach § 26 BVG, 

 Hilfen in "besonderen Lebenslagen" (§§ 47-74 SGB XII, insbesondere Eingliede-
rungshilfe bei Behinderungen, hierzu nur ein wenig in Abschnitt I),  

 Bildungskredit zu 100,00, 200,00 oder 300,00 € für bis zu 24 Monate, mit der 
Möglichkeit von einmaligem Abschlag für ausbildungsbezogene Aufwendungen 
(u.a. Schulgebühren, Arbeitsmittel, Bücher, zusätzliche Kosten bei ausbildungs-
bedingten Auslandsaufenthalten etc., bewilligt vom Bundesverwaltungsamt, 
ausgezahlt von der KfW), 

 http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_BT/Bildungskredit/bildungskredit_node.html 
 private Kredite, u.a. der KfW-Studienkredit. 
 https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/Direkt-zum-KfW-Studienkredit/ 
 

Nur wenn der Ausbildungsort in Hamburg ist, kommen Leistungen nach der 
"Richtlinie der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration zur Gewährung 
von Stipendien und Zuschüssen zur Förderung der Anerkennung im Ausland erwor-
bener Berufsqualifikationen und von Fachkräftepotenzialen in der Berufsausbildung" 
(Stipendienprogramm) in Betracht, die bis 31.12.2017 befristet ist. 
http://www.hamburg.de/contentblob/4570082/data/stipendienprogramm-auslaend-berufsabschluesse.pdf 
 

Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung 
nach dem SGB XII (Sozialhilfe) kommt bei Auszubildenden nur ganz selten in 
Betracht, da diese in der Regel mehr als 3 Stunden täglich arbeiten können und 
daher nicht voll erwerbsgemindert sind. Für diese wenigen Fälle führen die Sonder-
regelungen für Auszubildende in § 22 SGB XII, die auch für Leistungsberechtigte 
nach § 2 AsylbLG gelten (s. Abschnitt H), meistens zu einem Leistungsausschluss. 
 

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_BT/Bildungskredit/bildungskredit_node.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/Direkt-zum-KfW-Studienkredit/
http://www.hamburg.de/contentblob/4570082/data/stipendienprogramm-auslaend-berufsabschluesse.pdf
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Ist der Ausschluss von Auszubildenden mit dem Grundrecht auf Gewährung 
eines menschenwürdigen Existenzminimums vereinbar? 

 
Das BVerfG hat 2014 in zwei Nichtannahmebeschlüssen betreffend Auszubildenden, 
die wegen der Altersgrenze nach § 10 Abs. 3 BAföG keine Ausbildungsförderung 
bekamen und daher Leistungen nach dem SGB II begehrten, die Verfassungs-
beschwerden gegen den Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 Satz 1 SGB II in der 
bis zum 31.03.2011 geltenden Fassung mit folgender Begründung zurückgewiesen: 
 
„a) Eine Verletzung des Grundrechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG (vgl. BVerfGE 125, 175 <222 
ff.>; 132, 134 <159 ff.>) liegt nicht vor. 
§ 7 Abs. 5 Satz 1 SGB II a.F. konkretisiert den Nachrang gegenüber vorrangigen besonderen Sozial-
leistungssystemen zur Sicherung des Lebensunterhalts (vgl. § 3 Abs. 3 Halbsatz 1 SGB II). Der 
Gesetzgeber geht im Rahmen seines Gestaltungsspielraums in verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstandender Weise davon aus, dass das menschenwürdige Existenzminimum, soweit eine durch 
die Ausbildung bedingte Bedarfslage entstanden ist (vgl. BSG, Urteil vom 06.09.2007 - B 14/7b AS 
28/06 R -, juris, Rn. 28; Valgolio, in: Hauck/Noftz, SGB II, K § 7 Rn. 276 <Oktober 2013>), vorrangig 
durch Leistungen nach dem BAföG bzw. dem SGB III zu decken ist. 
Der Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 Satz 1 SGB II a.F. führt im Fall der Beschwerdeführerin da-
zu, dass ihr für die Dauer ihrer Ausbildung keine Grundsicherungsleistungen (über Leistungen für 
Mehrbedarf für Alleinerziehende hinaus) gewährt werden. Dies beruht auf den Vorgaben des BAföG, 
insbesondere zur Altersgrenze der Förderung (vgl. hierzu BVerfG, Beschluss vom 15.09.1980 - 1 BvR 
715/80 -, FamRZ 1981, S. 404) und ist keine im vorliegenden Verfahren zu klärende Frage zum 
SGB II. 
b) Der faktische Zwang, eine Ausbildung abbrechen zu müssen, weil keine Sozialleistungen die 
Existenz sichern, berührt die teilhaberechtliche Dimension des Grundrechts aus Art. 12 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 3 Abs. 1 und dem Sozialstaatsgebot aus Art. 20 Abs. 1 GG (vgl. BVerfG, Beschluss vom 
08.05.2013 - 1 BvL 1/08 -, juris, Rn. 36 f.). Der Gesetzgeber hat mit den Vorschriften des BAföG je-
doch hierfür ein besonderes Sozialleistungssystem geschaffen. Dabei hat der Gesetzgeber im Rah-
men seines Gestaltungsspielraums entschieden, dass eine möglichst frühzeitige Aufnahme der Aus-
bildung angestrebt wird (vgl. Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des BAföG vom 
15.01.1979, BTDrucks 8/2467, S. 15; Bericht der Bundesregierung zur Ausbildungsfinanzierung in 
Familien mit mittlerem Einkommen vom 13.07.1987, BTDrucks 11/610, S. 16 f.; Finger, FamRZ 2006, 
S. 1427 f.). Ermöglicht wird im Allgemeinen, bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres eine der Be-
gabung entsprechende Ausbildung zu beginnen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 15.09.1980 - 1 BvR 
715/80 -, FamRZ 1981, S. 404). Ob sich der Ausschluss der Beschwerdeführerin von der Förderung 
einer Ausbildung vor der Verfassung rechtfertigen lässt, ist damit nicht gesagt, aber hier auch nicht zu 
entscheiden.“ 
BVerfG, Beschluss vom 03.09.2014 - 1 BvR 1768/11 - juris Rn. 21-24; ähnlich Beschluss vom 08.10.2014 - 1 BvR 886/11 - 
juris, wo es in Rn. 13 zur Begründung auch heißt: „Nach § 2 Abs. 2 Satz 2 SGB II müssen erwerbsfähige Leistungsberechtigte 
ihre Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhalts einsetzen; dies tut der Beschwerdeführer nicht, wenn er studiert. Daher 
schließt § 7 Abs. 5 Satz 1 SGB II a.F. im Fall des Beschwerdeführers die Gewährung dieser Grundsicherungsleistungen aus.“ 
Diese Begründung erscheint zweifelhaft, da das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums 
für jedermann gilt (BVerfG, Urteil vom 09.02.2010 - 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09 - juris Rn. 133 -; Urteil vom 18.07.2012 - 
1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11 - juris) und auch im SGB II eine Kürzung nur dann zulässig ist, wenn ohne wichtigen Grund eine 
zumutbare Arbeit verweigert wird (§ 31a i.V.m. § 31 SGB II), wobei umstritten ist, inwieweit diese Kürzungen verfassungs-
rechtlich zulässig sind. 
 

Das BVerfG weist damit die Frage, wie das Grundrecht auf Gewährung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums bei Auszubildenden zu realisieren ist, vorrangig 
dem BAföG bzw. der BAB nach dem SGB III zu. 
 
Das SG Mainz ist der Auffassung, dass der Ausschlusstatbestand des § 7 Abs. 5 
SGB II gegen das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG verstößt und kein 
verfassungsrechtliches Argument ersichtlich ist, weshalb bestimmten Personen nur 
deshalb, weil sie eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren, das Grundrecht auf 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums nicht zustehen sollte. 
SG Mainz, Vorlagebeschluss vom 18.04.2016 - S 3 AS 149/16 - juris Rn. 290ff und SG Mainz, Vorlagebeschluss vom 18. April 
2016 - S 3 AS 99/14 - juris 
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A) Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 
 
1. BAB-förderungsfähige Ausbildungen 
 
BAB gibt es für 
 
a) berufliche Ausbildungen (bedürftigkeitsabhängige Azubi-BAB) 

 
Förderungsfähig sind betriebliche oder außerbetriebliche berufliche Erstaus-
bildungen in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf nach Berufs-
bildungsgesetz, Handwerksordnung oder Seearbeitsgesetz und betriebliche 
Ausbildungen nach dem Altenpflegegesetz, wenn der dafür vorgeschriebene 
Berufsausbildungsvertrag abgeschlossen worden und eingetragen ist (§ 57 
Abs. 1 SGB III = bis 31.03.2012 § 60 Abs. 1 SGB III). 
 
Eine berufliche Ausbildung, die in einem anerkannten Ausbildungsberuf und nach 
den vorgeschriebenen Formen des BBiG erfolgt, ist auch dann eine mit BAB 
förderungsfähige Ausbildung, wenn sie im Rahmen eines dualen Studienganges 
durchgeführt wird, solange noch keine Immatrikulation vorliegt. 
LSG Hamburg, Urteil vom 11.09.2013 - L 2 AL 86/10 - juris Rn. 32; SG Speyer, Urteil vom 03.09.2014 - S 1 AL 13/14 - info 
also 2015, S. 17 mit Anm. Geiger S. 18; LSG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 28.04.2016 - 1 AL 84/14 - DRsp Nr. 2016/14006: 
BAB für den Ausbildungsabschnitt vor der Einschreibung als Studentin. Wohl a.A. LSG Bayern, Beschluss vom 15.03.2016 
- L 9 AL 284/15 B ER -: kein Anspruch bei Verbundstudium, wenn als Student immatrikuliert (juris). 

 

Eine zweite Ausbildung kann nach § 57 Abs. 2 Satz 2 SGB III [= bis 31.03.2012 § 60 
Abs. 1 SGB III] mit BAB gefördert werden, wenn zu erwarten ist, dass eine 
berufliche Eingliederung dauerhaft auf andere Weise nicht erreicht werden kann 
und durch die zweite Ausbildung die berufliche Eingliederung erreicht wird. 
GA BAB 60.2.7 bis 60.2.11 unter http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A07-Geldleistung/A072-berufliche-
Qualifizierung/Publikation/pdf/ga-bab-p60.pdf; LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 28.11.2013 - L 2 AL 78/12 - juris; Bienert, 
Die Förderung einer zweiten Ausbildung durch Berufsausbildungsbeihilfe, info also 2014, S. 241: häufig Ermessens-
reduzierung auf Null 

 

Als erstmalige Ausbildung gilt bei BAB auch eine Erstausbildung in schulischer 
Form oder ein Studium, nicht dagegen eine abgeschlossene Ausbildung mit einer 
Ausbildungsdauer von weniger als 2 Jahren. 

 
Bei vorzeitiger Lösung des Ausbildungsverhältnisses gibt es nur erneut BAB, 
wenn für die Lösung ein berechtigter Grund bestand (§ 57 Abs. 3 SGB III = bis 
31.03.2012 § 60 Abs. 3 SGB III). 
 

 Eine Berufsausbildung, die ganz oder teilweise im Ausland stattfindet, ist nach 
Maßgabe von § 58 SGB III (= bis 31.03.2012 § 62 SGB III) mit BAB förderungsfähig. 

 
b) berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB-BAB) 
 
 Berufsausbildungsbeihilfe gibt es für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 

(§ 51 i.V.m. § 56 Abs. 2 Satz 1 SGB III = bis 31.03.2012 § 61 SGB III) als nicht 
bedürftigkeitsabhängige (§ 67 Abs. 4 SGB III = bis 31.03.2012 § 71 Abs. 4 SGB III) BvB-
BAB für junge Menschen, wenn die Vollzeitschulpflicht erfüllt ist und die Maß-
nahme zur Vorbereitung auf eine Berufsausbildung oder, wenn die Aufnahme 
einer Berufsausbildung wegen in ihrer Person liegenden Gründen nicht möglich 
ist, zur beruflichen Eingliederung erforderlich ist und deren Fähigkeiten erwarten 
lassen, dass sie das Ziel der Maßnahme erreichen (§ 52 Abs. 1 SGB III = bis 
31.03.2012 § 64 Abs. 2 SGB III). Teilweise im Ausland durchgeführte Maßnahmen sind 
nach Maßgabe von § 51 Abs. 2 Satz 2 SGB III förderungsfähig. 

http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A07-Geldleistung/A072-berufliche-Qualifizierung/Publikation/pdf/ga-bab-p60.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A07-Geldleistung/A072-berufliche-Qualifizierung/Publikation/pdf/ga-bab-p60.pdf
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 Ebenso gibt es BvB-BAB für Teilnehmer an einer ausbildungsvorbereitenden 

Phase nach § 130 Abs. 5 SGB III (bis zu sechs, längstens acht Monate; ab 
01.05.2015, befristet für Maßnahmen die bis zum 30.09.2018 beginnen). 

 
- auch zur Vorbereitung auf einen Hauptschulabschluss 
Nur in diesem Fall bleiben nach § 53 Satz 4 SGB III [= bis 31.03.2012 § 61a Satz 4 SGB 
III] Leistungen Dritter zur Aufstockung der BAB bei der BAB-Berechnung 
anrechnungsfrei; beim aufstockenden SGB II-Bezug gilt diese Freistellung aber 
nicht. 
 

2. BAB-förderungsfähige Personen 
 
BAB gibt es nur für die, die zum förderungsfähigen Personenkreis gehören. Das sind 
Deutsche und alle Ausländer, die in § 59 SGB III [= bis 31.03.2012 § 63 SGB III] aufgeführt 
sind. 
 
Für die Azubi-BAB gilt als sonstige persönliche Voraussetzung nach § 60 SGB III [bis 
31.03.2012 § 64 SGB III]: Der Auszubildende muss außerhalb des Haushaltes der Eltern 
oder eines Elternteils wohnen (§ 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III: keine Azubi-BAB für 
"Nesthocker"). 
Aber: Wer im Haus oder in der Wohnung der Eltern zur Miete lebt und nicht in den 
elterlichen Haushalt integriert ist, kann Azubi-BAB bekommen. 
Brecht-Heitzmann in Gagel, § 60 SGB III Rn. 17 (anders als beim BAföG) 
 

Für außerhalb des Elternhauses wohnende Auszubildende unter 18, die 
1. nicht verheiratet (gewesen) sind oder 
2. nicht mit einem Kind zusammenleben, 

gibt es Azubi-BAB nur, wenn die Ausbildungsstätte von der Wohnung der Eltern oder 
eines Elternteils aus nicht in angemessener Zeit (BA: tägliche Hin- und Rückfahrt 
incl. Wegezeiten bis 2 Stunden) erreicht werden kann. Das gilt nicht, wenn sie aus 
schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die elterliche Wohnung verwiesen 
werden können. 
 
Beispiele für schwerwiegende soziale Gründe: 
- gestörtes Eltern-Kind-Verhältnis analog § 1612 Abs. 2 BGB 
- Kind wurde lange Zeit von den Großeltern erzogen, der sorgeberechtigte Eltern-

teil hat das Sorgerecht nie oder jedenfalls für längere Zeit nicht ausgeübt 
 
3. Höhe der BAB 
 
a) Bedarf für den Lebensunterhalt 
 
Die höchstmögliche Bedarf für den Lebensunterhalt bei beruflicher Ausbildung 
(Azubi-BAB) beträgt grundsätzlich ab 01.08.2016 622,00 € (§ 61 SGB III): 
 

 
Unterbringung 

Bedarf 

bis 18. Geburtstag ab 18. Geburtstag 

bei Eltern(teil) nichts ¹ 

nicht bei Eltern(teil) nur falls notwendig ² 
Grundbedarf 538,00 € 

 
Grundbedarf 538,00 € 

auswärts zur Miete ³ 
 

zuzüglich bis zu 84,00 €, wenn Miete und Nebenkosten 
166,00 € übersteigen 
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im Wohnheim oder Internat 
mit Verpflegung 

die im Rahmen der §§ 78a-78g SGB VIII vereinbarten 
Entgelte für Verpflegung und Unterbringung oder 
Wohnung sowie ein Taschengeld von 96,00 € 

beim Ausbildenden mit 
Verpflegung 

die Werte der SozialversicherungsentgeltVO für 
Verpflegung und Unterbringung oder Wohnung sowie ein 
Taschengeld von 96,00 € 

 
¹ Behinderte Menschen erhalten - anders als nicht-behinderte - Azubi-BAB auch, wenn sie zu 

Hause wohnen; in diesem Fall beträgt der allgemeine Bedarf 338,00 €; er erhöht sich auf 
425,00 €, wenn der behinderte Mensch verheiratet ist, eine eingetragene Lebenspartnerschaft 
führt oder das 21. Lebensjahr vollendet hat (§ 116 Abs. 3 SGB III = bis 31.03.2012 § 101 Abs. 3 SGB III). 

² "Falls notwendig" bedeutet, dass die Entfernung zur Ausbildungsstätte zu groß ist (Wegezeit 
einschließlich ÖPNV-Wartezeiten von mehr als 2 Stunden für Hin- und Rückweg) oder der BAB-
Empfänger in den Stand der Ehe/Lebenspartnerschaft getreten ist oder bereits selbst ein Kind hat 
oder ihm aus schwerwiegenden sozialen Gründen das Wohnen bei den Eltern nicht zugemutet 
werden kann. 

³ Lebt der Azubi mit dem Ehegatten/Lebenspartner, der selbst Einkommen hat, zusammen zur 
Miete, wird ein Zusatzbedarf nur angesetzt, wenn das Einkommen des Ehegatten/Lebenspartner 
den Freibetrag nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BAföG (ab 01.08.2016: 1.145,00 €) nicht erreicht (so Nr. 
65.1.6 GA zu § 65 SGB III - eine Rechtsgrundlage für diese Handhabung ist nicht ersichtlich). 

 

Die bedürftigkeitsunabhängige BvB-BAB beträgt nach § 62 SGB III [bis 31.03.2012 § 66 
SGB III] ab 01.08.2016 
   
a) bei Unterbringung bei Eltern(teil) 231,00 € 
b) 
 

bei Unterbringung mit voller Verpflegung in 
Wohnheim oder Internat (**Taschengeld) 

 
96,00 €** 

c) bei anderweitiger Unterbringung  418,00 € 
 zuzüglich für Mietkosten für Unterkunft und Neben-
kosten, soweit sie 65,00 € übersteigen, 

 
bis zu 83,00 € 

 
Höher kann sie nur sein für Arbeitslose, die zu Beginn der berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahme anderenfalls Anspruch auf Arbeitslosengeld gehabt hätten, der 
höher ist als der zugrunde zu legende Bedarf für den Lebensunterhalt. Diese haben 
Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe in Höhe des Arbeitslosengeldes. In diesem 
Fall wird Einkommen, das die oder der Arbeitslose aus einer neben der berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahme ausgeübten Beschäftigung oder selbständigen Tätig-
keit erzielt, in gleicher Weise angerechnet wie bei der Leistung von Arbeitslosengeld 
(§ 70 SGB III). 
 
b) Zusatzbedarfe für die Ausbildung 
 
Zusätzlich zum Bedarf für den Lebensunterhalt tritt der mit der Ausbildung entstehen-
de Bedarf für 
 
- Fahrkosten in pauschalierter Höhe (bis höchstens 476,00 €) für Fahrten zwischen 

Unterkunft, Ausbildungsstätte und Berufsschule (§ 63 Abs. 1 Nr. 1 SGB III = bis 
31.03.2012 § 67 Abs. 1 Nr. 1 SGB III), 

 bei Kfz oder Motorrad 0,20 € pro km (§ 5 Abs. 2 Satz 2 BRKG), auch Kosten für 
Fahrrad sind zu erstatten. 

 Nach LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 22.02.2012 - L 12 AL 77/10 - ist eine monatliche Pauschale von 5,00 €, 
wenn mindestens viermal pro Monat ein Fahrrad für die Fahrt zum Ausbildungsplatz benutzt wird, anzuerkennen (juris Rn. 
21ff), da in Nr. 5.3.1 VwV zum BRKG vorgesehen ist: „Benutzen Dienstreisende mindestens vier Mal innerhalb eines 
Monats ein Fahrrad, wird als Wegstreckenentschädigung für jeden maßgeblichen Monat ein Betrag in Höhe von fünf Euro 
gewährt. Das Vorhandensein der Voraussetzung ist monatlich nachträglich anzuzeigen. Werden im Einzelfall höhere 
Kosten (z. B. Mietfahrrad, Callbike) nachgewiesen, werden diese erstattet.“ 

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_01062005_DI5222101116.htm
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 Bei Blockunterricht konnten bis 31.03.2012 Fahrtkosten berücksichtigt werden, 
wenn diese von vornherein feststanden oder ohnehin eine Neuberechnung der 
BAB erforderlich war (abgeschafft durch den neuen § 65 Abs. 1 SGB III, der für 
die Zeit des Blockunterrichts nur noch den Bedarf vorsieht, der für Zeiten ohne 
Berufsschulunterricht zugrundezulegen wäre). 

 BSG, Urteil vom 06.05.2009 - B 11 AL 37/07 R - 
 Kein BAB-Anspruch, wenn Förderung alleine für die Dauer des Blockunterrichts 

erfolgen soll (§ 65 Abs. 2 SGB III = bis 31.03.2012 § 64 Abs. 1 Satz 3 SGB III). 
 
- bei einer erforderlichen auswärtigen Unterbringung für die An- und Abreise und 

Kosten einer Heimfahrt im Monat zu den Eltern oder zur eigenen Familie oder 
einer Fahrt eines Angehörigen zum Aufenthaltsort des Auszubildenden (§ 63 Abs. 
1 Nr. 2 SGB III = bis 31.03.2012 § 67 Abs. 1 Nr. 2 SGB III),  

 nicht aber, wenn der Auszug aus der elterlichen Wohnung schon vor Aus-
bildungsbeginn ausbildungsunabhängig erfolgte. 

 
- für Arbeitskleidung (nur bei Azubi-BAB) pauschal 13,00 € (§ 64 Abs. 1 SGB III = 

bis 31.03.2012 § 68 Abs. 1 SGB III) 
 
- Kosten für Kinderbetreuung in Höhe von 130,00 € je Kind des Auszubildenden 
 (§ 64 Abs. 3 SGB III = bis 31.03.2012 § 68 Abs. 3 Satz 2 SGB III) 
 LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.10.2014 - L 8 AL 342/11 - info also 2015. S. 15 mit Anm. Geiger S. 16: 

Verpflegungsaufwendungen in der Kita reichen als Kosten für diese Pauschale aus, auch wenn sie niedriger sind. 
 

- als Ermessensleistung: sonstige Kosten, soweit sie durch die Ausbildung unver-
meidbar entstehen, die Ausbildung andernfalls gefährdet ist und wenn diese vom 
Auszubildenden oder seinen Erziehungsberechtigten zu tragen sind (§ 64 Abs. 3 
Satz 2 SGB III = bis 31.03.2012 § 68 Abs. 3 Satz 2 SGB III) 

 z.B. Kosten für die Aufrechterhaltung der Unterkunft am bisherigen Wohnort 
während Blockunterricht oder Prüfungen 
LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 17.04.2013 - L 2 AS 951/12 B ER - juris Rn. 27 bejaht dies im Fall von § 123 Abs. 1 
Nr. 2 SGB III auch für die generelle Übernahme von Kosten für eine schon vor der Teilnahme angemietete Wohnung; 
ähnlich LSG Hamburg, Urteil vom 29.06.2016 - L 2 AL 41/15 - juris (dagegen ist die Revision B 11 AL 15/16 R anhängig), 
a.A. LSG Bayern, Urteil vom 23.07.2015 - L 7 AS 594/14 - juris Rn. 41ff hierzu s. auch die Anmerkung von Geiger, der 
danach unterscheidet, ob der behinderte Auszubildende vor Beginn der internatsmäßigen Unterbringung im Elternhaus 
gewohnt hat oder schon eine eigene Wohnung unterhielt (info also 2016, S. 82f). Nach dem Terminbericht Nr. 39/16 hat 
das BSG am 19.10.2016 die Revision B 14 AS 40/15 R zurückgewiesen: Der Kläger habe über ein Darlehen nach § 27 
Abs. 4 SGB II aF hjnaus „keinen Anspruch auf weitere Leistungen. § 127 Abs 1 Satz 2 SGB III ist entgegen der Ansicht 
des SG keine "Generalklausel" und die dort aufgestellten Voraussetzungen liegen nicht vor. Das Gleiche gilt für § 127 Abs 
1 Satz 1 SGB III iVm mit §§ 33, 44, 53, 54 SGB IX sowie § 64 Abs 3 SGB III, weil es sich bei den ungedeckten Kosten der 
Unterkunft und Heizung nicht um Kosten der von der BA bewilligten Maßnahme handelt.“ a.A. auch LSG Niedersachsen-
Bremen, Urteil vom 22.11.2016 - L 7 AL 34/15 -, das alleine ein Härtefalldarlehen nach § 27 Abs. 4 Satz 1 SGB II bejaht 
(juris Rn. 39), während für das LSG Hamburg im Urteil vom 29.06.2016 - L 2 AL 41/15 - ein solches während einer Dauer 
von drei Jahren nicht in Betracht kommt (juris Rn. 53). 

 
Bei BvB-BAB gibt es zusätzlich die Übernahme von 
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, wenn diese nicht anderweitig sicher-

gestellt ist (§ 64 Abs. 2 SGB III) 
 
4. Einkommensanrechnung bei der Azubi-BAB 
 
Auf die Azubi-BAB wird das Einkommen des Auszubildenden, der Eltern und des 
nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners angerechnet, wobei 
es verschiedene Freibeträge gibt. Einkommen von eheähnlichen Partnern wird 
ebenso wie eigenes Vermögen bei der BAB nicht angerechnet (§ 67 SGB III = bis 
31.03.2012 § 71 SGB III). Für die Ermittlung des Einkommens gelten die BAföG-Regeln 
mit einigen Abweichungen, die sich aus § 67 Abs. 2 SGB III ergeben. 
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Maßgeblich ist das voraussichtliche Einkommen des Auszubildenden im Bewilli-
gungszeitraum, der in der Regel 18 Monate umfasst (§ 69 Abs. 1 SGB III). Im ersten 
Ausbildungsjahr wird daher in der Regel praktisch mehr Einkommen aus der 
Ausbildungsvergütung angerechnet. 
 
Beim Einkommen der Eltern und des nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten 
oder Lebenspartners werden grundsätzlich die Verhältnisse im vorletzten Jahr 
zugrundegelegt. Wie beim BAföG ist aber auch ein Aktualisierungsantrag mit all 
seinen Tücken möglich (§ 67 Abs. 2 SGB III i.V.m. § 24 Abs. 3 BAföG). 
 
Es gibt im Internet einen BAB-Rechner unter http://babrechner.arbeitsagentur.de/ 
 
Wenn die Eltern den angerechneten Unterhaltsbetrag nicht leisten oder geben diese 
die erforderlichen Auskünfte nicht oder legen Urkunden nicht vor, kann ein Voraus-
leistungsantrag gestellt werden (§ 68 SGB III = bis 31.03.2012 § 72 SGB III). Voraus-
setzung für die Vorausleistung ist, dass die Ausbildung auch unter Berücksichtigung 
des aktuellen Einkommens des Ehegatten oder Lebenspartners gefährdet ist. Die 
BAB wird dann ohne den anzurechnenden Betrag gezahlt und die Bundesagentur für 
Arbeit kann versuchen, diesen mittels des übergegangenen Unterhaltsanspruchs bei 
den Eltern einzufordern. Eine Rückübertragung zwecks Einklagung durch den Aus-
zubildenden ist möglich; allerdings muss dann die Bundesagentur für Arbeit die 
Kosten übernehmen (§ 68 Abs. 5 SGB III = bis 31.03.2012 § 72 Abs. 4 SGB III). 
 
BAB wird nicht vorausgeleistet, soweit die Eltern bereit sind, Unterhalt entsprechend 
einer gemäß § 1612 Abs. 2 BGB getroffenen Bestimmung zu leisten, also bei unver-
heirateten Auszubildenden erklären, Unterhalt nur in Form von Unterkunft und Ver-
pflegung im elterlichen Haushalt anzubieten (§ 68 Abs. 4 SGB III = bis 31.03.2012 § 72 
Abs. 3 SGB III). In diesem Fall muss beim Familiengericht eine Klage auf Unterhalts-
zahlung erhoben werden, in deren Rahmen dann auch geprüft wird, ob die Eltern auf 
die Belange des Kindes die gebotene Rücksicht genommen haben, diese Art der 
Unterhaltsgewährung also gerechtfertigt ist, was z.B. bei einer auswärtigen Berufs-
ausbildung nicht der Fall sein dürfte. 
 
5. Zuständigkeit 
 
BAB muss bei der Bundesagentur für Arbeit beantragt werden und wird rückwirkend 
nur ab Beginn des Antragsmonats geleistet (§ 325 Abs. 1 SGB III). Eine bestimmte 
Form ist für den Antrag nicht vorgesehen (§ 323 Abs. 1 Satz 1 SGB III), so dass auch 
ein formloser Antrag per Fax, per email, mündlich oder telefonisch ausreicht 
(letzteres lässt sich aber schwer beweisen, so dass ein Brief 
https://fragdenstaat.de/files/foi/16816/140424083430_0001.pdfoder eine email zu 
empfehlen ist). Die Bundesagentur für Arbeit gibt das von ihr verwendete BAB-
Antragsformular nur auf Anfrage heraus, ein Muster ist allerdings im Internet zu 
finden unter https://fragdenstaat.de/files/foi/16816/140424083430_0001.pdf. 
 
Bei Streitigkeiten ist das Sozialgericht zuständig. Gerichtskosten fallen nicht an. 
 

http://babrechner.arbeitsagentur.de/
https://fragdenstaat.de/files/foi/16816/140424083430_0001.pdf
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B) BAföG für Schüler und Studierende 
 
1. BAföG-förderungsfähige Ausbildungen 
 
Welche Ausbildungen dem Grunde nach förderungsfähig sind, ergibt sich aus § 2 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), von dem hier auszugsweise die 
beiden wichtigsten Absätze 1 und 1a wiedergegeben werden: 
 
"(1) Ausbildungsförderung wird geleistet für den Besuch von  
1. weiterführenden allgemein bildenden Schulen und Berufsfachschulen, ein-

schließlich der Klassen aller Formen der beruflichen Grundbildung, ab Klasse 10 
sowie von Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene 
Berufsausbildung nicht voraussetzt, wenn der Auszubildende die Voraus-
setzungen des Absatzes 1a erfüllt,  

2. Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen, deren Besuch eine abge-
schlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, sofern sie in einem zumindest 
zweijährigen Bildungsgang einen berufsqualifizierenden Abschluss vermitteln,  

3. Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung voraussetzt,  

4. Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien 
und Kollegs,  

5. Höheren Fachschulen und Akademien,  
6. Hochschulen.  
Maßgebend für die Zuordnung sind Art und Inhalt der Ausbildung. Ausbildungs-
förderung wird geleistet, wenn die Ausbildung an einer öffentlichen Einrichtung - mit 
Ausnahme nichtstaatlicher Hochschulen - oder einer genehmigten Ersatzschule 
durchgeführt wird.  
(1a) Für den Besuch der in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Ausbildungsstätten wird 
Ausbildungsförderung nur geleistet, wenn der Auszubildende nicht bei seinen Eltern 
wohnt und  
1. von der Wohnung der Eltern aus eine entsprechende zumutbare Ausbildungs-

stätte nicht erreichbar ist,  
2. einen eigenen Haushalt führt und verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft 

verbunden ist oder war,  
3. einen eigenen Haushalt führt und mit mindestens einem Kind zusammenlebt.  
Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates bestimmen, dass über Satz 1 hinaus Ausbildungsförderung für den Besuch der 
in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Ausbildungsstätten auch in Fällen geleistet wird, in 
denen die Verweisung des Auszubildenden auf die Wohnung der Eltern aus 
schwerwiegenden sozialen Gründen unzumutbar ist." 
 
Eine solche Rechtsverordnung (wie im letzten Satz erwähnt) wurde nie erlassen. 
Insofern hat dieser Gesetzes-Passus keinerlei Bedeutung, jedwede Hoffnung darauf 
ist umsonst. 
 
2. Persönliche Voraussetzungen für den BAföG-Anspruch 
 
Zu den persönlichen Voraussetzungen für einen BAföG-Anspruch zählen 
- deutsche Staatsangehörigkeit bzw. bei Ausländern die Erfüllung von Anforderun-

gen an den aufenthaltsrechtlichen Status oder vorherige Erwerbstätigkeit des 
Auszubildenden oder der Eltern (§ 8 BAföG) 
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- Eignung (§ 9) und bei Studierenden (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 und 6 BAföG) ab dem 5. 
Fachsemester ein Leistungsnachweis (§ 48 BAföG) 

- das Alter bei Beginn des Ausbildungsabschnitts (ab 30 wird es schwer - § 10 
BAföG) 

- der bisherige Ausbildungsweg, da BAföG grundsätzlich nur für die weiterführende 
allgemeinbildende und zumindest für drei Schul- oder Studienjahre berufs-
bildender Ausbildung bis zu einem daran anschließenden berufsqualifizierenden 
Abschluss geleistet. Die Ausnahmen für weitere Ausbildungen ergeben sich aus 
§ 7 BAföG. Wichtig ist dabei: Eine normale Ausbildung im dualen System hindert 
eine anschließende berufsbildende Ausbildung mit BAföG nicht, wohl aber in 
vielen Fällen eine erste BAföG-fähige Ausbildung. 

 
BAföG wird für die Dauer der Ausbildung geleistet, bei Studiengängen aber nur bis 
zum Ende der Förderungshöchstdauer, die der Regelstudienzeit entspricht. Danach 
gibt es in Ausnahmefällen eine Verlängerung (§ 15 Abs. 3 BAföG) und generell eine 
Studienabschlussförderung als Bankdarlehen für höchstens 12 Monate (§ 15 Abs. 3a 
BAföG).  
 
3. Höhe und Förderungsart 
 
Die Höhe des BAföG-Bedarfssatzes ist je nach Ausbildung und individueller Situation 
unterschiedlich (§§ 12-14b BAföG). Die BAföG-Bedarfssätze liegen meistens unter 
den Beträgen für Regelleistung und Unterkunfts- und Heizungskosten nach dem 
SGB II und enthalten sowohl den Lebensunterhalt als auch die Ausbildungskosten 
(§ 11 Abs. 1 BAföG), nicht dagegen Mittel für Studiengebühren oder Schulgeld. 
 

BAföG-Bedarfssätze 01.10.2010 01.08.2016*  

Schüler von Berufsfachschulen und Fachschulklassen, 
deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung 
nicht voraussetzt (wenn nicht die in § 12 Abs. 2 Nr. 1 
genannten Voraussetzungen vorliegen) 216 € 231 € § 12 Abs.1 Nr.1 
Schüler von Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, 
Abendrealschulen und von Fachoberschulklassen, 
deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung 
voraussetzt (wenn nicht die in § 12 Abs. 2 Nr. 2 
genannten Voraussetzungen vorliegen) 391 € 418 € § 12 Abs. 1 Nr.2 
Schüler von weiterführenden allgemein bildenden Schu-
len und Berufsfachschulen sowie von Fach- und Fach-
oberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene 
Berufsausbildung nicht voraussetzt, wenn sie nicht bei 
den Eltern wohnen 465 € 504 € § 12 Abs. 2 Nr.1 
Schüler von Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, 
Abendrealschulen und von Fachoberschulklassen, 
deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung 
voraussetzt, wenn sie nicht bei den Eltern wohnen 543 € 587 € § 12 Abs. 2 Nr.2 
Auszubildende in Fachschulklassen, deren Besuch eine 
abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt, 
Abendgymnasien und Kollegs 348 € 372 € § 13 Abs. 1 Nr. 1 
Auszubildende in Höheren Fachschulen, Akademien 
und Hochschulen 373 € 399 € § 13 Abs. 1 Nr. 2 
Unterkunftszuschlag, wenn der Auszubildende im Sinne 
von § 13 bei den Eltern wohnt 49 € 52 € § 13 Abs. 2 Nr. 1 
Unterkunftszuschlag, wenn der Auszubildende im Sinne 
von § 13 nicht bei den Eltern wohnt 224 € 250 € § 13 Abs. 2 Nr. 2 

Krankenversicherung 62 € 71 € § 13a Abs. 1 

Pflegeversicherung  11 € 15 € § 13a Abs. 2 

Kinderbetreuungszuschlag für das erste Kind 113 € 130 € § 14b 
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Kinderbetreuungszuschlag für jedes weitere Kind je 85 € 130 € § 14b 

       

* Der Betrag gilt für nach dem 31.7.2016 beginnende Bewilligungszeiträume und vom 1.10.2016 ohne diese Einschränkung     

 

Der BAföG-Höchstsatz für nicht bei den Eltern wohnende Auszubildende beträgt z.B. 

früher seit 
10/2010 

  
ab 10/2016 * 

543,00 € für familienversicherte Schüler von Fachoberschulklassen, 
deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung vor-
aussetzt 

587,00 € 

670,00 € für selbst krankenversicherte Studierende ohne Kind 
(incl. 73,00 € (ab 10/2016*: 86,00 €) für Kranken- und Pflege-
versicherung nach § 13a BAföG) 

735,00 € 

 
Für Auszubildende, die mit mindestens einem eigenen Kind, das das 10. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, in einem Haushalt leben, erhöht sich der Bedarf um den 
Kinderbetreuungszuschlag (§ 14b BAföG: früher 113,00 € für das erste und 85,00 € 
für jedes weitere dieser Kinder; ab Inkrafttreten der BAföG-Erhöhung 2016*: 130,00 € 
für jedes Kind), der stets zu 100 % als Zuschuss gewährt wird. 
 
Angerechnet wird stets das eigene Einkommen des Auszubildenden im Bewilligungs-
zeitraum und dessen Vermögen am Tag der Antragstellung. Beim Einkommen gibt 
es diverse Freibeträge; aus einer Nebenbeschäftigung als Arbeitnehmer können 
durchschnittlich ab Inkrafttreten der BAföG-Erhöhung 2016* 451,35 € pro Monat 
ohne Anrechnung hinzuverdient werden (§ 23 BAföG); dieser Freibetrag erhöht sich 
insbesondere bei Auszubildenden mit Kind(ern). Der Freibetrag beim Vermögen 
beträgt statt früher 5.200,00 € nunmehr* 7.500,00 € und erhöht sich bei Kind(ern), 
Ehegatten/Lebenspartnern und bei unbilligen Härten (§ 29 BAföG)  
 
Angerechnet wird außerdem das Einkommen des nicht dauernd getrennt lebenden 
Ehegatten oder Lebenspartners und grundsätzlich auch das der Eltern. In bestimm-
ten Fällen bleibt das Einkommen der Eltern außer Betracht (elternunabhängige 
Förderung nach § 11 Abs. 2a und 3 BAföG). 
 
Beim Einkommen der Eltern und des nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten 
oder Lebenspartners werden grundsätzlich die Verhältnisse im vorletzten Jahr 
zugrundegelegt. Wie bei der BAB ist auch ein Aktualisierungsantrag mit all seinen 
Tücken möglich (§ 24 Abs. 3 BAföG). 
 
Es gibt im Internet einen BAföG-Rechner unter http://www.bafoeg-
rechner.de/Rechner/ mit vielen weiteren Infos. 
 
Wenn die Eltern den angerechneten Unterhaltsbetrag nicht leisten oder geben diese 
die erforderlichen Auskünfte nicht oder legen Urkunden nicht vor, kann ein 
Vorausleistungsantrag gestellt werden (§ 36 BAföG). Voraussetzung für die 
Vorausleistung ist, dass die Ausbildung auch unter Berücksichtigung des aktuellen 
Einkommens des Ehegatten gefährdet ist. BAföG wird dann abzüglich Kindergeld 
ohne den anzurechnenden Betrag gezahlt und das BAföG-Amt kann versuchen, die-
sen mittels des übergegangenen Unterhaltsanspruchs bei den Eltern einzufordern.  
 
Auch BAföG wird nicht vorausgeleistet, soweit die Eltern bereit sind, Unterhalt 
entsprechend einer gemäß § 1612 Abs. 2 BGB getroffenen Bestimmung zu leisten, 
also bei unverheirateten Auszubildenden erklären, Unterhalt nur in Form von Unter-

http://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/
http://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/
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kunft und Verpflegung im elterlichen Haushalt anzubieten (§ 36 Abs. 3 BAföG). In 
diesem Fall muss i.d.R. selbst beim Familiengericht eine Klage auf Unterhalts-
zahlung erhoben werden, in deren Rahmen dann auch geprüft wird, ob die Eltern auf 
die Belange des Kindes die gebotene Rücksicht genommen haben, diese Art der 
Unterhaltsgewährung also gerechtfertigt ist, was z.B. bei einer auswärtigen 
Ausbildung nicht der Fall sein dürfte. 
OVG Lüneburg, Beschluss vom 15.05.2015 - 4 ME 61/15 - juris Rn. 8: Im Rahmen der Anwendung von § 36 Abs 3 BAföG hat 
das Ausbildungsförderungsamt selbst umfassend zu prüfen, ob eine Unterhaltsbestimmung, die die Eltern des Auszubildenden 
gemäß § 1612 Abs 2 S 1 BGB getroffen haben, deshalb unwirksam ist, weil sie nicht die gebotene Rücksicht auf die Belange 
des Kindes nimmt. 
 
BAföG für Schüler ist 100 % Zuschuss, während Studierende grundsätzlich zu 50 % 
Zuschuss und zu 50 % ein zinsloses Darlehen bekommen. Allerdings muss höch-
stens 10.000,00 € an das Bundesverwaltungsamt zurückgezahlt werden. In wenigen 
Fällen bekommen auch Studierende 100 % Zuschuss, in einigen Fällen aber auch 
nur ein verzinsliches Bankdarlehen (§ 17 BAföG).  
 
4. Zuständigkeit 
 
BAföG muss  
a) von Schülern bei dem BAföG-Amt, in dessen Bezirk die Eltern ihren ständigen 

Wohnsitz haben (Ausnahmen für verheiratete Auszubildende und einige andere 
sind in § 45 BAföG geregelt)  

b) von Studierenden beim Studierendenwerk, das für die Hochschule zuständig ist, 
schriftlich beantragt werden und wird rückwirkend nur ab Beginn des Antragsmonats 
geleistet (§ 15 Abs. 1 BAföG). 
 
Bei Streitigkeiten nach dem BAföG ist das Verwaltungsgericht zuständig. 
Gerichtskosten werden in BAföG-Verfahren nicht erhoben. 
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C) Wann haben Auszubildende Anspruch auf Arbeitslosengeld II? 
 
1. seit 01.08.2016: Ausbildungen, die nach dem SGB III förderungsfähig sind 

(ausgenommen die unter § 7 Abs. 5 Satz 2 SGB II fallenden Auszubildenden) 
 
Ausbildungen, die mit Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) bzw. Ausbildungsgeld geför-
dert werden können, führen seit dem 01.08.2016 mit wenigen Ausnahmen nicht mehr 
zu einem Leistungsausschluss im SGB II. Auszubildende in solchen Ausbildungen 
können daher bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen Arbeitslosengeld II erhal-
ten. Durch die Neuregelung wird erreicht, dass Personen, die eine duale Berufsaus-
bildung absolvieren, auch dann die Ausbildungsvergütung ergänzendes Arbeits-
losengeld II erhalten können, wenn individuell kein Anspruch auf Berufsausbildungs-
beihilfe besteht. 
 
Ausgenommen hiervon sind aber weiterhin Auszubildende, deren Bedarf sich nach 
§ 61 Absatz 2 und 3, § 62 Absatz 3, § 123 Absatz 1 Nummer 2 und 3 sowie § 124 
Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 3 SGB III bemisst (§ 7 Abs. 5 Satz 2 SGB II). Dies 
betrifft Auszubildende, die mit voller Verpflegung in einem Wohnheim, Internat, bei 
der oder dem Ausbildenden oder in einer besonderen Einrichtung für behinderte 
Menschen untergebracht sind. Für diese beträgt der neben dem Bedarf für 
Unterkunft und Verpflegung verbleibende BAB-/Ausbildungsgeld-Bedarf für sonstige 
Bedürfnisse nur 
a) 96,00 € nach § 61 Abs. 2 und 3 SGB III (BAB) und § 62 Abs. 3 SGB III (BvB-BAB), 
b) 111,00 € nach § 123 Abs. 1 Nr. 2 und § 124 Abs. 3 SGB III (Ausbildungsgeld), 
c) 184,00 € nach § 124 Abs. 1 Nr. 3 SGB III (Ausbildungsgeld). 
Mit diesen Beträgen wird das Existenzminimum deutlich unterschritten, da im ab dem 
01.01.2017 geltenden Regelbedarf von 409,00 € für Nahrungsmittel und Getränke 
(Abteilungen 1 und 2) nur ca. 142,42 € vorgesehen sind (137,66 € nach § 5 Abs. 1 RBEG 
zuzüglich der Veränderungsrate von 3,46 % nach § 7 Abs. 2 RBEG). Selbst wenn wegen der 
Unterbringung auch keine Bedarfe in den EVS-Abteilungen 04 und 05 (z.B. Strom 
und Einrichtungsgegenstände für den Haushalt) anfallen sollten, auf die ca. 61,40 € 
entfallen, bleibt eine erhebliche Unterdeckung. 
 
d) Die Ausbildungsgeld-Fälle nach § 123 Abs. 1 Nr. 3 SGB III, die weiter vom 
Leistungsausschluss umfasst sind, betreffen die Berufsausbildung behinderter 
Menschen, für die bei anderweitiger Unterbringung und Kostenerstattung für Unter-
bringung und Verpflegung (insoweit wird nach § 128 SGB III ein Betrag von 269,00 € 
zuzüglich der nachgewiesenen behinderungsbedingten Mehraufwendungen er-
bracht) als Bedarfssätze 246,00 € für unter 21jährige, die nicht verheiratet oder in 
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft sind, bzw. sonst 284,00 € vorgesehen sind. 
Diese Fälle betreffen hauptsächlich die Situation, dass sich behinderte Auszubil-
dende am Ort der Maßnahme selbst ein Zimmer oder eine Wohnung besorgen. Die 
Gesetzesbegründung, dass § 7 Abs. 5 Satz 2 SGB II Auszubildende betrifft, die eine 
grundsätzlich nach dem SGB III förderungsfähige Berufsausbildung absolvieren, 
aber in einem Wohnheim oder Internat mit voller Verpflegung untergebracht sind 
(BT-Drucksache 18/8041 S. 29f), ist insoweit falsch. Da in den 269,00 € nach § 128 
SGB III neben der Verpflegung auch die Unterkunftskosten enthalten sind, wird nur in 
wenigen Fällen mit sehr niedrigen Unterkunftskosten das Existenzminimum nicht 
unterschritten. 
 
Der Leistungsausschluss insbesondere von Auszubildenden mit Behinderungen führt 
in der Praxis zu zahlreichen Problemen. Oftmals sind sie in Internaten untergebracht, 
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weil die Ausbildung nicht ortsnah durchgeführt werden kann. Die Bundesagentur für 
Arbeit übernimmt nur die Internatskosten und das Taschengeld. Es bleiben keine 
Mittel für den Erhalt der bisherigen Wohnung. Das gilt selbst dann, wenn die 
Betroffenen neben der Internatsunterbringung in einer SGB II-Bedarfsgemeinschaft 
am Wochenende und in den Ferien wohnen. Diese seit langem bestehende unbefrie-
digende Situation führt immer wieder zu Ausbildungsabbrüchen, Verschuldung oder 
gar Wohnungsverlust. 
 
2. Keine "abstrakt" nach dem BAföG dem Grunde nach förderungsfähige 

Ausbildung => SGB II-Leistungen möglich 
 
 Schulausbildungen bis Klasse 9 (BAföG gibt es frühestens ab Klasse 10) 
 

vor Beginn der Ausbildung 
LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 09.05.2012 - L 5 AS 67/08 - juris Rn. 44: Der Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 
SGB II greift ab dem Tag des Beginns der Ausbildung, auch wenn Ausbildungsförderung gemäß § 15 BAföG bereits 
ab Monatsanfang geleistet wird (die Revision beim BSG betraf nach dessen Urteil vom 28.03.2013 - B 4 AS 59/12 R - 
nur noch die Zeit ab Beginn der Ausbildung - juris Rn. 12 -; in Rn. 19 und 25 wird auf den tatsächlichen Beginn am 
25.08.2005 abgestellt); a.A. LSG NRW, Beschluss vom 05.11.2013 - L 12 AS 1317/13 B - juris Rn. 17 unter Hinweis 
auf § 15b Abs. 1 BAföG; Deutscher Verein, Gutachten vom 18.08.2014 „Lebensunterhaltssicherung beim Übergang 
vom SGB II zum BAföG“, NDV 2015, S. 43: Förderungsfähigkeit ab Beginn des Monats, in dem die Ausbildung 
aufgenommen wird (so auch FW 7.175). 

 

Exmatrikulation 
LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 15.01.2010 - L 23 AY 1/07 - juris Rn. 35: Erst ab Kenntnis des Leistungsträgers 
(§ 18 Abs. 1 SGB XII) - das dürfte aber wegen des Antragsprinzips nach § 37 Abs. 2 SGB II nicht für SGB II-
Ansprüche gelten. SG Braunschweig, Urteil vom 14.07.2011 - S 24 AS 5256/10 - juris Rn. 28: ab Tag nach der 
Exmatrikulation (letzte Prüfung am 07.09.2010, Exmatrikulation am 08.09.2010, SGB-II-Anspruch ab 09.09.2010 - 
bestätigt durch LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 28.02.2012 - L 7 AS 783/11 - juris Rn. 18)  
Nach VG Ansbach, Urteil vom 28.06.2007 - AN 2 K 06.03904 u.a. - juris Rn. 40 endet die förderungsfähige Ausbil-
dung bereits mit dem Exmatrikulationsantrag (22.02.2007), auch wenn die Exmatrikulation erst zum Semesterende 
(31. März) ausgesprochen wird. 
 
knifflig: Beurlaubung beim Studium (nur für das gesamte Semester möglich) 
FW 7.153 
 

BSG: Ein Studierender ist während eines Urlaubssemesters dann nicht von 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts gemäß § 7 Abs. 5 SGB II 
ausgeschlossen, wenn er in dieser Zeit aus organisationsrechtlichen Gründen 
der Hochschule nicht mehr angehört oder die organisationsrechtliche Zuge-
hörigkeit zwar weiterhin vorliegt, er sein Studium jedoch tatsächlich nicht 
betreibt. 
BSG, Urteil vom 22.03.2012 - B 4 AS 102/11 R - juris; BSG, Urteil vom 22.08.2012 - B 14 AS 197/11 R - juris Rn. 16 
Ein Urlaubssemester muss nach der Rechtsprechung des BVerwG nicht zwangsläufig dazu führen, dass nicht mehr 
von der Förderungsfähigkeit der Ausbildung dem Grunde nach gemäß § 2 BAföG ausgegangen werden kann. 
"Voraussetzung für die Förderungsfähigkeit einer Ausbildung dem Grunde nach ist zunächst der "Besuch" einer Aus-
bildungsstätte (im Sinne der organisatorischen Zugehörigkeit zu dieser Ausbildungsstätte, vgl dazu im Einzelnen 
Ramsauer/Stallbaum/Sternal, BAföG, 4. Aufl 2005, § 2 RdNr 98 f), die sich den in § 2 Abs 1 BAföG genannten Ausbil-
dungsgattungen zuordnen lässt. Nach ständiger Rechtsprechung des BVerwG besucht ein Auszubildender eine Aus-
bildungsstätte, solange er dieser organisationsrechtlich angehört und die Ausbildung an der Ausbildungsstätte tat-
sächlich betreibt (vgl BVerwGE 49, 275; 55, 288; 57, 21). Bei einer Hochschulausbildung begründet der Auszubil-
dende seine Zugehörigkeit zu der Universität durch die Immatrikulation, die ihrerseits die Einschreibung in eine be-
stimmte Fachrichtung notwendig macht (BVerwG Urteil vom 28.11.1985 - BVerwG 5 C 64/82, FamRZ 1986, 397). Es 
kommt mithin bei einem Urlaubssemester für die Förderfähigkeit dem Grunde nach sowohl auf die organisationsrecht-
liche Zugehörigkeit des Studierenden zu der Ausbildungsstätte an, die mit einer bestimmten Fachrichtung verknüpft 
sein muss, als auch auf ein tatsächliches Betreiben des Studiums. 
Hieraus folgt: Gehört der Studierende der Hochschule organisationsrechtlich auch im Urlaubssemester an, greift der 
Ausschluss von den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach § 7 Abs 5 S 1 SGB II immer dann, wenn er 
die Ausbildung auch tatsächlich betreibt. Ein Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
SGB II ist hingegen gegeben, wenn der Studierende während des Urlaubssemesters entweder aus organisations-
rechtlichen Gründen der Hochschule nicht mehr angehört oder die organisationsrechtliche Zugehörigkeit zwar 
weiterhin vorliegt, er sein Studium jedoch tatsächlich nicht betreibt." (BSG, Urteil vom 22.03.2012 - B 4 AS 102/11 R - 
juris Rn. 16f) 
Maßgeblich ist somit laut BSG zum einen die landesrechtliche Regelung zur 
Beurlaubung (organisationsrechtliche Zugehörigkeit) und zum anderen die 
Frage, ob das Studium im Urlaubssemester tatsächlich nicht betrieben wird. 
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Diese BSG-Rechtsprechung geht auf Rechtsprechung aus Sachsen zurück (LSG Sachsen, Beschlüsse vom 
28.06.2010 - L 7 AS 337/10 B ER -, vom 29.06.2010 - L 7 AS 756/09 B ER -; vom 11.11.2010 - L 7 AS 435/10 B ER -; 
vom 16.11.2010 - L 7 AS 53/10 B ER -; vom 30.11.2010 - L 3 AS 649/10 B ER - NZS 2011, S. 675; vom 07.03.2011 - 
L 7 AS 735/10 B ER -; Urteile vom 20.01.2011 - L 3 AS 770/09 -; vom 15.04.2011 - L 7 AS 512/10 - alle in juris; SG 
Dresden, Urteil vom 21.04.2011 - S 10 AS 3123/10 - juris), nachdem dort 2009 eine Regelung im Hochschulgesetz 
eingeführt wurde, wonach beurlaubten Studenten ermöglicht werden soll, an der Hochschule, von der die Beur-
laubung ausgesprochen worden ist, Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen (§ 20 Abs. 3 SächsHSG). "Danach 
liegt es nahe, dass die organisationsrechtliche Bindung in Sachsen auch noch im Urlaubssemester angenommen 
werden kann. Fraglich für die Beurteilung der Förderfähigkeit der Ausbildung dem Grunde nach ist nach der Recht-
sprechung des BVerwG jedoch zudem, ob der betreffende Studierende, der beurlaubt ist, aufgrund der landesrechtli-
chen/universitären Regelungen berechtigt ist, an den angebotenen Lehrveranstaltungen teilzunehmen und während 
der Beurlaubung Prüfungen abzulegen, die Teil der Lehrveranstaltungen sind (vgl BVerwG vom 25.11.1982 - 5 C 
102/80, BVerwGE 66, 261, RdNr 11 zum Fachhochschulgesetz Baden-Württemberg)." (BSG, Urteil vom 22.03.2012 - 
B 4 AS 102/11 R - juris Rn. 19) 
"Dabei ist zu beachten, dass das Nichtbetreiben des Studiums in Form des Fernbleibens von Veranstaltungen aus 
ausbildungsförderungsrechtlicher Sicht nicht unbedingt dazu führt, dass das Tatbestandsmerkmal des "Besuchs einer 
Ausbildungsstätte" zu verneinen ist. Wenn es beispielsweise der gewachsenen Übung in dem betreffenden Fach ent-
spricht, dass - wie hier kurz vor dem Abschluss des Studiums - die häusliche Vorbereitung auf die Prüfungen im Vor-
dergrund steht (BVerwG Beschluss vom 17.9.1982 - 5 B 24/82, Buchholz 436.36 § 20 BAföG Nr 17; s auch BVerwG 
Beschluss vom 15.4.1987 - 5 B 141/86, Buchholz 436.36 § 20 BAföG Nr 25) kann angenommen werden, dass die Ar-
beitskraft des Auszubildenden durch die Ausbildung iS des § 2 Abs 5 BAföG voll in Anspruch genommen wird. Ist das 
nicht der Fall und betreibt der Studierende sein Studium nicht, besucht er keine Ausbildungsstätte iS des § 2 BAföG 
und absolviert auch keine dem Grunde nach förderfähige Ausbildung gemäß § 7 Abs 5 S 1 SGB II. Hier findet sich 
auch der rechtliche Anknüpfungspunkt für die Argumentation des SG, dass einerseits ausbildungsbedingter Bedarf - 
etwa durch die häusliche Prüfungsvorbereitung - nicht durch die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach 
dem SGB II gedeckt werden soll und löst sich andererseits der Widerspruch zu der Entscheidung des BVerwG vom 
25.8.1999 (5 B 153/99, 5 PKH 53/99, FEVS 51, 151). Die Klägerin des dortigen Verfahrens war wegen der kurz vor-
her stattgehabten Geburt und der Pflege sowie Erziehung ihrer Tochter vom Studium beurlaubt worden und betrieb 
ihr Studium folglich nicht. Aus diesem Grunde hat das BVerwG ihren Sozialhilfeanspruch bejaht." (BSG, Urteil vom 
22.03.2012 - B 4 AS 102/11 R - juris Rn. 20) 
Gegen mehrere Entscheidungen aus Sachsen waren beim BSG Revisionsverfahren anhängig (im eine Beurlaubung 
zur Vorbereitung auf Abschlussprüfungen betreffenden Verfahren B 4 AS 102/11 R erfolgte am 22.03.2012 eine 
Zurückverweisung an das SG; im Verfahren B 14 AS 197/11 R erfolgte am 22.08.2012 eine Zurückverweisung an das 
LSG, das prüfen muss, wie ein studienbegleitendes Praktikum im Urlaubssemester, das nicht der unmittelbaren 
Vorbereitung des Abschlusses gedient haben soll, zu beurteilen ist [juris Rn. 21]; im Verfahren B 14 AS 83/11 R 
wurde im Termin am 16.10.2012 zur Beendigung des Rechtsstreits ein Vergleich geschlossen [Terminbericht 53/12]); 
nach OVG Hamburg, Urteil vom 01.03.2012 - 4 Bf 116/10 - steht eine Beurlaubung zur Prüfungsvorbereitung zumin-
dest dem Anspruch auf Hilfe zum Studienabschluss nach § 15 Abs. 3a BAföG nicht entgegen.  
Das BVerwG hat dagegen mit Urteil vom 25.06.2015 - 5 C 15/14 - entschieden (juris Rn. 26): 
"Während des Urlaubssemesters, das weder hochschulrechtlich noch förderungsrechtlich auf die Zahl der Fach-
semester anzurechnen ist, dauert die förderungsfähige Ausbildung nicht fort mit der Folge, dass dem Auszubil-
denden insoweit Ausbildungsförderung grundsätzlich nicht zusteht; und zwar auch dann nicht, wenn der Auszubil-
dende vor einer rückwirkend ausgesprochenen Urlaubsbewilligung Lehrveranstaltungen tatsächlich besucht hat. Dies 
entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die auch von den Beteiligten nicht in 
Zweifel gezogen wird (BVerwG, Urteile vom 25. November 1982 - 5 C 102.80 - BVerwGE 66, 261 <264> und vom 13. 
Oktober 1998 - 5 C 33.97 - Buchholz 436.36 § 20 BAföG Nr. 37)." 
 
Betreibt eine Studentin während der Beurlaubung das Studium tatsächlich nicht, sondern widmet sich der Betreuung 
und Erziehung ihres unter 3-jährigen Kindes, so kann der Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende nicht (wie hier laut Arbeitshilfe des Jobcenters) auf die ersten 12 Monate nach der Geburt des Kindes 
begrenzt werden (SG Dresden, Beschluss vom 04.04.2013 - S 20 AS 1118/13 ER - NZS 2013, S. 673 = juris Rn. 20; 
ähnlich LSG Sachsen, Beschluss vom 31.03.2015 - L 3 AS 148/15 B ER - juris Rn. 20). 
 

anders dagegen (während Beurlaubung keine förderungsfähige Ausbildung): 
LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 05.02.2008 - L 25 B 146/08 AS ER - NVwZ-RR 2008, S. 542 = ZfSH/SGB 
2008, S. 432; SG Berlin, Urteil vom 30.06.2009 - S 104 AS 16420/07 - juris; SG Leipzig, Beschluss vom 05.11.2009 - 
S 9 AS 3293/09 ER juris Rn. 22; LSG Sachsen, Beschluss vom 13.01.2010 - L 2 AS 762/09 B ER - juris; LSG 
Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 14.11.2011- L 5 AS 93/11 B ER - juris 
 

aber nach Auffassung der Bundesagentur für Arbeit nicht bei Beurlaubung 
wegen Krankheit oder Schwangerschaft, wenn nach § 15 Abs. 2a BAföG noch 
dem Grunde nach ein BAföG-Anspruch besteht, also längstens für die ersten 
drei Monate des Urlaubssemesters 
früher FH 7.82 und WDB-Fachinformation Nrn. 10049 und Nr. 070049 zu § 7 SGB II unter  
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.htm?dfCo
ntentId=L6019022DSTBAI554357&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554345 
 
Aussetzung des Studiums wegen Hinderung am Studium 
§ 7 der Immatrikulationsordnung der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg vom 25.11.2004 (Amt-
licher Anzeiger 2005, S. 51), zuletzt geändert am 24.01.2008 (Amtlicher Anzeiger S. 753): keine Immatrikulation, 
sondern befristeter Anspruch auf Wiederaufnahme des Studiums (ähnlich § 3 Abs. 2-4 Immatrikulationsordnung der 
Universität Hamburg vom 30.06.2005/25.08.2005 (Amtlicher Anzeiger 2005 S. 1728, ber. Amtlicher Anzeiger 2007, S. 
2030), zuletzt geändert am 22.10.2009 (Amtlicher Anzeiger S. 2283)) 
 

http://wdbfi.sgb-2.de/
http://wdbfi.sgb-2.de/
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI554357&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554345
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI554357&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554345
https://www.haw-hamburg.de/fileadmin/user_upload/SZ/pdf/Rechtsgrundlagen/Immatrikulationsordnung_HAW.pdf
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/immatrikulationsordnung.pdf


© Rechtsanwalt Joachim Schaller, Eimsbütteler Str. 16, 22769 Hamburg, Tel: 040-43130340, Fax: 431303419  
Stand: 09.01.2017   Seite 17 von 65 

Teilzeitausbildung oder Teilzeitstudium (BAföG wird nach § 2 Abs. 5 Satz 1 
BAföG nur geleistet, wenn die Ausbildung die Arbeitskraft des Auszubildenden 
im Allgemeinen voll in Anspruch nimmt) 
SG Hamburg, Beschluss vom 17.08.2005 - S 62 AS 786/05 ER - juris; LSG Thüringen, Beschluss vom 15.01.2007 - L 
7 AS 1130/06 ER - FEVS 2008, S. 45; LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 01.08.2007 - L 28 B 1098/07 AS ER - 
juris Rn. 10; LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 19.11.2007 - L 14 B 1224/07 AS ER - juris Rn. 5; LSG 
Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 09.06.2009 - L 13 AS 39/09 B ER - juris Rn. 18; LSG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss vom 29.04.2011 - L 5 AS 525/11 B ER - juris Rn. 4; LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 06.08.2014 - L 18 
AS 1672/13 - juris Rn. 19; LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 29.09.2015 - L 31 AS 2074/15 B ER - nur im 
Rahmen einer Folgenabwägung (juris Rn. 25), das meint, bei einem BAföG-Anspruch für ein Vollzeitstudium spreche 
einiges dafür, dass man den zeitlichen Umfang des Studiums schon deshalb nicht zu Lasten des SGB II-Trägers 
reduzieren dürfe, "weil es jedem Hilfebedürftigen nach dem SGB II obliegt, alles zu tun, um Hilfebedürftigkeit zu 
vermeiden (§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB II)" (juris Rn. 20); FH 7.82a, nunmehr FW 7.155 
ein faktisches Teilzeitstudium reicht nicht: LSG NRW, Beschluss vom 14.08.2014 - L 2 AS 1229/14 B ER - juris Rn. 7 
anders ist dies bei Teilzeitausbildungen, die nach dem SGB III mit Berufsaus-
bildungsbeihilfe gefördert werden können und daher bis 31.07.2016 zum 
Leistungsausschluss führten. 
LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 10.07.2013 - L 3 AS 2083/11 - juris 
 

Abend(haupt)schule 
§ 2 Abs. 3 APO-Abendschule sieht in Hamburg vor, dass die Berufstätigkeit mindestens während des Besuchs des 
ersten Ausbildungsjahres der Abendschule ausgeübt werden muss. Die zuständige Behörde kann in begründeten 
Ausnahmefällen vom Erfordernis der Berufstätigkeit befreien. Die Ausbildung erfolgt in Teilzeitunterricht (§ 3 Abs. 1 
Satz 1 APO-Abendschule) 
 

Besuch von Abendrealschule/Abendgymnasium während der ersten Phase 
Ein BAföG-Anspruch besteht erst in den letzten 3 Schulhalbjahren - bei Abendrealschulen in den letzten 2 
Schulhalbjahren (Tz. 2.1.11 + 2.1.12 BAföGVwV), weil die Abendschüler grundsätzlich nur in dieser Zeit von der 
Verpflichtung zur Ausübung einer Berufstätigkeit befreit sind (in Hamburg: § 41 Abs. 4 APO-AH + § 2 Abs. 3 APO-
Abendschule; da diese in § 3 Abs. 1 Satz 1 auch für den mittleren Bildungsabschluss eine Ausbildung nur in 
Teilzeitunterricht vorsieht, ist in Hamburg eine BAföG-Förderung bei Besuch der Abendschule zum Erreichen des 
mittleren Schulabschlusses nicht mehr möglich). 
SG Aachen, Beschluss vom 14.02.2007 - S 15 AS 19/07 ER - juris; FW 7.169 
 

Abendrealschulkurs für Erwachsene an Volkshochschule, da keine öffentliche 
Einrichtung und nicht nach § 2 Abs. 2 BAföG anerkannt 
VG Göttingen, Beschluss vom 15.12.2014 - 2 B 372/04 - noch zu § 26 BSHG (juris Rn. 24); vgl. auch OVG Greifs-
wald, Urteil vom 30.04.2014 - 1 L 104/12 - juris für VHS-Kurs zur Vorbereitung auf eine Nichtschülerprüfung; nach 
LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11.12.2013 - L 18 AS 1272/13 - soll es dagegen nur darauf ankommen, ob die 
Ausbildung abstrakt förderungsfähig ist und nicht, ob eine Anerkennung nach § 2 Abs. 2 BAföG vorliegt (juris Rn. 18). 
Die VHS-Lehrgangskosten stellen aber keinen unabweisbaren Bedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II dar (LSG 
Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 27.09.2016 - L 11 AS 48/15 - juris Rn. 23). 
 

Hinderung infolge von Krankheit oder Schwangerschaft die Ausbildung 
durchzuführen (ab dem 4. Kalendermonat nach § 15 Abs. 2a BAföG, ähnlich 
nach § 69 Abs. 2 SGB III = bis 31.03.2012 § 73 Abs. 2 SGB III) 
FW 7.150 und 7.154; SG Augsburg, Urteil vom 31.05.2016 - S 8 AS 416/16 - juris Rn. 15f 
 
eingeschriebene Doktorandinnen und Doktoranden (Promotionsstudium) 
SG Reutlingen, Urteil vom 13.03.2006 - 12 AS 2707/05 - ZfF 2007, S. 231; LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 
03.04.2008 - L 2 AS 71/06 - NDV-RD 2009, S. 17 = FEVS 2009, S. 234 = DÖV 2009, S. 300; SG Hildesheim, Urteil 
vom 19.04.2011 - S 26 AS 1689/10 - juris Rn. 23 
FH 7.82b, nunmehr FW 7.156: „Promotionsstudiengänge gehören grundsätzlich nicht zu den BAföG förderungs-
fähigen Ausbildungen, da sie nicht zu einem berufsqualifizierenden Abschluss führen. Dies gilt unabhängig davon, ob 
Doktoranden immatrikuliert sind oder nicht. Ausgenommen sind dabei grundständige Promotionsstudiengänge, mit 
deren Absolvieren ein berufsqualifizierender Abschluss erreicht wird.“ 
 

berufsbegleitende postgraduale Aufbaustudiengänge 
LSG Thüringen, Beschluss vom 08.03.2006 - L 7 AS 63/06 ER - juris 
 

Aufbaustudiengänge mit Magister/Master-Abschluss "Wirtschafts- und Steuer-
recht", "Europäisches Recht" und "Medizin, Ethik, Recht" (weil nicht nach § 7 
Abs. 1a und Abs. 2 BAföG förderungsfähig) 
LSG Sachsen, Urteil vom 23.08.2007 - L 3 AS 59/06 - juris Rn. 26; LSG Sachsen, Urteil vom 21.08.2008 - L 3 AS 
62/06 - juris Rn. 30 - LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 15.08.2011 - L 2 AS 405/10ß B - juris Rn. 20 - diese 
Rechtsprechung dürfte vom BSG nach dessen Urteil vom 27.09.2011 - B 4 AS 145/10 R - juris - wohl nicht geteilt 
werden. 
 

http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-AbdSchulAPOHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml;jsessionid=B4F7B5A3DF0BE770A7ECE9C6B21CE96B.jp10?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-ReifeAPOHA2008rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
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bis 31.07.2016 nach dem letzten Prüfungsteil während fortbestehender 
Immatrikulation (§ 15b Abs. 3 Satz 2 BAföG aF - außer wenn die Prüfung nicht 
bestanden wurde; insoweit war zu empfehlen, vorsorglich auch einen Antrag 
nach § 15 Abs. 3 Nr. 4 BAföG zu stellen, der u.U. auch nach § 28 SGB X 
nachgeholt werden kann) 
wurde nicht beachtet von LSG NRW, Urteil vom 22.07.2010 - L 7 AS 123/09 - juris; das SG Braunschweig hat im 
Urteil vom 14.07.2011 - S 24 AS 5256/10 - beim letzten Prüfungstag 07.09.2010 und Exmatrikulation am 08.09.2010 
ab dem 09.09.2010 einen Anspruch bejaht und nur auf die Exmatrikulation abgestellt, die die abstrakte Förderungs-
fähigkeit nach BAföG entfallen lässt (juris Rn. 28), bestätigt durch LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 
28.02.2012 - L 7 AS 783/11 - juris Rn. 18 
 
Ab dem 01.08.2016 hat § 15b Abs. 3 BAföG folgende neue Fassung: 
„Die Ausbildung endet mit dem Ablauf des Monats, in dem die Abschlussprüfung des Ausbildungsabschnitts 
bestanden wurde, oder, wenn eine solche nicht vorgesehen ist, mit dem Ablauf des Monats, in dem der Aus-
bildungsabschnitt tatsächlich planmäßig geendet hat. Abweichend von Satz 1 ist, sofern ein Prüfungs- oder 
Abgangszeugnis erteilt wird, das Datum dieses Zeugnisses maßgebend. Eine Hochschulausbildung ist abweichend 
von den Sätzen 1 und 2 mit Ablauf des Monats beendet, in dem das Gesamtergebnis des erfolgreich abgeschlos-
senen Ausbildungsabschnitts bekannt gegeben wird, spätestens jedoch mit Ablauf des zweiten Monats nach dem 
Monat, in dem der letzte Prüfungsteil abgelegt wurde.“ 
Die Einführung des Monatsprinzips in § 15b Abs. 3 Satz 1 BAföG bewirkt ab 
01.08.2016, dass die SGB II-Ansprüchen entgegenstehende förderungsfähige 
Ausbildung nicht mehr mit dem letzten Prüfungstag endet, sondern erst am 
Monatsende. Nur bei einem Studium endet die förderungsfähige Ausbildung 
am Ende des Monats, in dem das Gesamtergebnis bekannt gegeben wird, 
spätestens jedoch am Ende des zweiten Monats nach dem Monat, in dem der 
letzte Prüfungsteil abgelegt wird, was vor allem bei längeren Korrekturzeiten 
relevant werden kann. Ab dem 01.08.2016 dürfte daher nur eine Exmatrikula-
tion nach dem letzten Prüfungsteil dazu führen, dass vor dem sich aus § 15b 
Abs. 3 BAföG ergebenden Zeitpunkt ein Anspruch auf SGB II-Leistungen 
besteht (a.A. wohl FW 7.176). Ob eine Exmatrikulation sinnvoll ist, muss 
individuell unter Berücksichtigung der Folgen für den Prüfungsanspruch 
entschieden werden.  
Praktisch ist bei einem Studium oft zum Zeitpunkt des letzten Prüfungsteils die 
Förderungshöchstdauer (= Regelstudienzeit) überschritten, so dass ein 
BAföG-Anspruch nur noch in den Fällen von § 15 Abs. 3 BAföG oder als Hilfe 
zum Studienabschluss (§ 15 Abs. 3a BAföG) besteht. Ob für letztere dann 
noch eine Prognosebescheinigung der Prüfungsstelle, dass die Ausbildung 
innerhalb der Abschlusshilfedauer abgeschlossen werden kann, erwirkt 
werden kann, dürfte zweifelhaft sein. Die Hilfe zum Studienabschluss erfolgt 
(außer hinsichtlich des Kinderbetreuungszuschlags) als verzinsliches Bank-
darlehen.  
 
Immatrikulation während Vorbereitung auf Wiederholungsprüfung zur Noten-
verbesserung nach bestandener "Freischuss"-Prüfung 
LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.06.2008 - L 14 AS 1171/07 - Breithaupt 2009, S. 63 
 

Seniorenstudium (da keine "Ausbildung", die auf eine spätere Berufstätigkeit 
vorbereiten soll) 
SG Aachen, Beschluss vom 16.06.2008 - S 8 AS 49/08 ER - juris Rn. 6; OVG Thüringen, Beschluss vom 30.01.2001 - 
3 EO 862/00 - FEVS 52, S. 329 
 

Gasthörer-Studium 
Walter in Harich (Hg.), Handbuch der Grundsicherung für Arbeitssuchende, München 2014, S. 157 
 

Referendariat (§ 2 Abs. 6 Nr. 3 BAföG) 
LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 27.05.2009 - L 13 AS 261/08 ER - quer Juli 2010, S. 18; LSG NRW, 
Beschluss vom 29.05.2009 - L 13 AS 261/08 -; Reichel, jurisPR-SozR 12/2012 Anm. 2 C; a.A. LSG Niedersachsen-
Bremen, Urteil vom 22.06.2011 - L 13 AS 297/09 - juris Rn. 19 und BSG, Beschluss vom 25.01.2012 - B 14 AS 
148/11 B - juris Rn. 7, die verkennen, dass das Referendariat nicht in einer Ausbildungsstätte erfolgt, die in § 2 Abs. 1 
BAföG aufgeführt ist. 
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Ausbildungen für behinderte Menschen, für die wegen Art und Schwere ihrer 
Behinderung eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nicht in 
Betracht kommt (§ 66 BBiG, § 42m HwO) 
LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 18.12.2012 - L 5 AS 645/12 B ER - juris; LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
26.06.2013 - L 34 AS 2690/12 - juris, das für diesen Fall auch den Anspruch auf Mehrbedarf nach § 21 Abs. 4 SGB II 
bejaht; LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11.12.2013 - L 18 AS 148/11 - juris bei Anspruch auf Ausbildungsgeld 
nach § 102 SGB III aF für Ausbildung zur Hauswirtschaftshelferin; LSG Thüringen, Beschluss vom 20.10.2014 - L 4 
AS 1070/14 B ER -, das auch den Mehrbedarf nach § 21 Abs. 4 SGB II bejaht (juris Rn. 38); offen gelassen von LSG 
Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 22.01.2014 - L 13 AS 140/11 - juris Rn. 25 
 

"Ausbildungen" in nicht anerkannten Ausbildungsberufen 
kryptisch LSG NRW, Beschluss vom 19.04.2011 - L 16 AL 90/11 B ER, L 16 AL 91/11 B ER - juris (operationstechni-
scher Assistent), wohl weil der Ausbildungsgang nicht eintragungsfähig ist (Geiger, info also 2015, S. 18) 
 

Weiterbildung nach §§ 81 ff SGB III [= bis 31.03.2012 77ff SGB III] 
Hufbeschlagsschmied: LSG Hessen, Beschluss vom 11.11.2009 - L 9 AS 417/09 B ER - ASR 2010, S. 41;  
BSG, Urteil vom 30.08.2010 - B 4 AS 97/09 R -; nach LSG NRW, Urteil vom 30.11.2010 - L 6 AS 35/09 - ist eine 
Verkürzung der Ausbildungsdauer wegen der Vorkenntnisse erforderlich (juris Rn. 25f) 
FW 7.174 
Zur Abgrenzung von Ausbildung und Weiterbildung im Einzelnen Klerks, ASR 2013, S. 209 
 

bei Bezug von "Meister-BAföG" nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetz (AFBG) 
SG Leipzig, Urteil vom 17.11.2008 - S 19 AS 91/06 - juris Rn. 20, LSG Sachsen, Urteil vom 31.03.2011 - L 3 AS 
140/09 - juris Rn. 23; BSG, Urteil vom 16.02.2012 - B 4 AS 94/11 R - juris Rn. 15 ; a.A. LSG Sachsen-Anhalt, 
Beschluss vom 19.09.2011 - L 5 AS 325/11 - juris Rn. 23 bei Wahlrecht zwischen BAföG und "Meister-BAföG" für 
Ausbildung zur Erzieherin. 
 

3. Ausbildung dem Grunde nach BAföG förderungsfähig: grundsätzlich kein 
Anspruch 

BSG, Urteil vom 06.09.2007 - B 14/7b AS 36/06 R - juris; Urteil vom 01.07.2009 - B 4 AS 67/08 R - FEVS 2010, S. 
104 
 
Für den Eintritt des Leistungsausschlusses ist es unerheblich, wenn BAföG-
Leistungen erst mehrere Monate nach Ausbildungsbeginn bewilligt werden, 
weil es nur auf die abstrakte Förderungsfähigkeit ankommt. 
BSG, Urteil vom 28.03.2013 - B 4 AS 59/12 R - juris = FEVS 2014, S. 145 (das BSG hat Zweifel, ob grobe Fahrlässig-
keit nach § 45 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 SGB X vorliegt: "bezogen auf einen nicht (erneut) mitgeteilten Ausbildungsbeginn 
dürfte zu berücksichtigen sein, dass es sich im Zusammenwirken der existenzsichernden Leistungen bei Aufnahme 
einer weiterführenden Ausbildung aus Laiensicht nicht ohne Weiteres aufdrängen musste, dass eine (vorläufige) Wei-
terzahlung der SGB II-Leistungen mit dem Beginn der tatsächlichen Ausbildung und unabhängig vom Zeitpunkt der 
Aufnahme der BAföG-Leistungen generell ausschied und deshalb gerade dem tatsächlichen Ausbildungsbeginn 
maßgebende Bedeutung zukam" und weist auf § 27 Abs. 4 Satz 2 SGB II aF hin, wonach darlehensweise weiterhin 
SGB II-Leistungen zumindest für den Monat der Aufnahme einer Ausbildung erbracht werden können (juris Rn. 25)). 
 
Die Ausbildung an einer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, für die 
Anwärterbezüge gezahlt werden und daher nach § 2 Abs. 6 Nr. 3 BAföG keine 
Ausbildungsförderung gezahlt wird, ist eine dem Grunde förderungsfähige 
Ausbildung. 
BSG, Urteil vom 19.08.2010 - B 14 AS 24/09 R - juris; FW 7.157; zum Referendariat s.o. 
 

Masterstudiengang "Master of Business Law and Taxation (Wirtschaftsrecht 
und Steuern)" (weil nach § 2 BAföG abstrakt förderungsfähig) 
BSG, Urteil vom 27.09.2011 - B 4 AS 145/10 R - juris (Aufhebung von LSG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 30.03.2010 - L 
3 AS 95/09 -, das gemeint hatte, es komme auf die Förderungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1a und Abs. 2 BAföG an -  
juris)) 
 

Ergänzungsstudiengang "Elektro- und Informationstechnik" 
LSG NRW, Urteil vom 21.01.2014 - L 2 AS 975/13 - juris 
 

Fernstudium 
LSG NRW, Beschluss vom 10.09.2013 - L 19 AS 1632/12 B ER - juris 
 

auch wenn die konkrete Ausbildung an einer nicht förderungsfähigen Aus-
bildungsstätte (z.B. private Hochschule) betrieben wird, die Ausbildung aber 
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an irgendeiner durch das BAföG geförderten Ausbildungsstätte absolviert wer-
den kann, greift der Ausschluss durch. 
SG Berlin, Urteil vom 31.10.2006 - S 94 AS 12047/05-06 - juris Rn 27ff; LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 
26.05.2008 - L 14 B 571/08 AS ER - juris Rn. 6; LSG Sachsen, Beschluss vom 22.03.2011 - L 7 AS 217/09 B ER - 
juris Rn. 24; LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11.12.2013 - L 18 AS 1272/13 - juris 
 

auch bei Einschreibung als Zweithörer ohne Abschluss 
LSG NRW, Urteil vom 18.01.2010 - L 19 AS 66/09 - juris Rn. 16 
 

auch bei pro forma Immatrikulation ohne tatsächliche Ausbildung 
LSG NRW, Beschluss vom 18.08.2014 - L 7 AS 1191/14 B ER - juris Rn.5; a.A. SG Düsseldorf, Beschluss vom 
13.06.2007 - S 28 AS 78/07 ER - juris Rn. 10 und wohl auch BSG, Urteil vom 22.03.2012 - B 4 AS 102/11 R - für den 
Fall der Beurlaubung (juris Rn. 17); LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 29.09.2015 - L 31 AS 2074/15 B ER - 
juris Rn. 19 (Schein-Immatrikulation) 
 

auch in der vorlesungsfreien Zeit (Semesterferien) 
BSG, Beschluss vom 02.12.2014 - B 14 AS 261/14 B - juris Rn. 4 
 

auch in der vorlesungsfreien Zeit zu Beginn des 1. Semesters (§ 15 Abs. 2 
BAföG) 
LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20.10.2011 - L 5 AS 1973/10 - juris Rn. 21 (anders die Rechtsprechung zu § 139 
Abs. 2 SGB III (= bis 31.03.2012 § 120 Abs. 2 SGB III): LSG Hessen, Urteil vom 21.09.2012 - L 7 AL 3/12 - juris Rn. 
35; LSG Hessen, Urteil vom 27.02.2015 - L 9 AL 148/13 - juris Rn. 26; Steinmeyer in Gagel, § 120 SGB III Rn. 84: 
erst ab Vorlesungsbeginn) und wohl auch dann, wenn die Immatrikulation noch nicht erfolgt ist oder wenn die 
Vorlesungszeit erst im November oder Mai beginnt); siehe auch oben a) unter "vor Beginn der Ausbildung" 
 

auch bei Studium im Ausland 
LSG NRW, Urteil vom 27.08.2012 - L 19 AS 525/12 - juris 
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4. Die "Rückausnahmen" nach § 7 Abs. 6 SGB II 
 
 Nr. 1 (Schüler, die unter § 2 Abs. 1a BAföG fallen) 

 
Ein Anspruch auf Alg II ist nicht ausgeschlossen für Schüler, die aufgrund 
von § 2 Abs. 1a BAföG keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung haben. 
Dies betrifft: 
Schüler weiterführender allgemeinbildender Schulen oder Berufsfachschulen 
(einschließlich der Klassen aller Formen der beruflichen Grundbildung) ab 
Klasse 10 sowie von Fach- und Fachoberschulen, welche keine abgeschlos-
sene Berufsausbildung voraussetzen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 BAföG - nicht dazu 
gehören aber Schüler von Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen, 
deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, 
sofern sie in einem zumindest zweijährigen Bildungsgang einen berufsqualifi-
zierenden Abschluss vermitteln, die unter § 2 Abs. 1 Nr. 2 BAföG fallen). 
Diese haben nur dann einen Anspruch auf BAföG, wenn sie nicht bei den 
Eltern wohnen und 
1. von der Wohnung der Eltern aus eine entsprechende zumutbare 

Ausbildungsstätte nicht erreichbar ist (tägliche Hin- und Rückfahrt über 2 
Stunden) oder  

2. einen eigenen Haushalt führen und verheiratet (gewesen) sind oder  
3. einen eigenen Haushalt führen und mit mindestens einem Kind 

zusammenleben. 
Andernfalls besteht ein Anspruch auf Leistungen zum Lebensunterhalt nach 
§ 7 Abs. 6 Nr. 1 SGB II. Bei den Eltern lebende Schüler dieser Schulen haben 
in jedem Fall Anspruch auf Alg II. 

 
Beispiel:  
Ein Schüler besucht die 11. Klasse eines Gymnasiums und wohnt nicht bei 
seinen Eltern. Er kann (hypothetisch) die Schule von der Wohnung der Eltern 
aus nicht in angemessener Zeit erreichen. Damit hat er dem Grunde nach 
Anspruch auf BAföG und kann deshalb kein Alg II erhalten. Könnte er 
dagegen die Schule von der Wohnung der Eltern aus z.B. in 30 Minuten 
erreichen, bestünde kein BAföG-Anspruch, so dass ein Alg II-Anspruch nicht 
ausgeschlossen wäre. 

 
 SG Kiel, Beschluss vom 10.10.2013 - S 30 AS 337/13 ER - juris; LSG Schleswig, Beschluss vom 17.10.2013 - L 6 AS 

185/13 B ER - juris 
 

Ein Anspruch auf Alg II war bis 31.07.2016 nicht ausgeschlossen, wenn kein 
Anspruch auf Azubi-BAB aufgrund des § 60 Abs. 1 SGB III [bis 31.03.2012 § 64 
Abs. 1 SGB III] besteht. Dieses betraf Auszubildende, die 
a) im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils wohnen oder  
b) unter 18 sind und nicht bei den Eltern wohnen, wenn die Ausbildungs-

stätte von der Wohnung der Eltern oder eines Elternteils aus in 
angemessener Zeit (tägliche Hin- und Rückfahrt bis 2 Stunden) erreicht 
werden könnte.  
b) galt aber nicht für Auszubildende außerhalb des Haushalts der Eltern 
oder eines Elternteils, wenn sie verheiratet (gewesen) sind oder mit 
mindestens einem Kind zusammenleben oder aus schwerwiegenden 
sozialen Gründen nicht auf die Wohnung der Eltern oder eines Elternteils 
verwiesen werden können, da dann ein BAB-Anspruch besteht. 
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 Nr. 2 (neu gefasst ab 01.08.2016) 
 

 Auszubildende in schulischen Ausbildungen unabhängig davon, ob sie bei 
den Eltern oder anderswo wohnen (§ 12 und § 13 Abs. 1 Nr. 1 BAföG) und 
Studierende an Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen, die bei 
den Eltern oder in einer Wohnung, die im Eigentum der Eltern steht, 
wohnen (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 und 3a BAföG), bekommen 
(aufstockende) Leistungen nach dem SGB II, wenn sie Leistungen nach 
dem BAföG 
a) erhalten oder nur wegen der Vorschriften zur Berücksichtigung von 

Einkommen und Vermögen nicht erhalten oder 
b) beantragt haben und über deren Antrag das zuständige Amt für Aus-

bildungsförderung noch nicht entschieden hat; lehnt das zuständige 
Amt für Ausbildungsförderung die Leistungen ab, findet § 7 Abs. 5 
SGB II mit Beginn des folgenden Monats Anwendung. 

 
Hierzu gehören auch Auszubildende am Studienkolleg, die 
ausbildungsförderungsrechtlich wie Schüler zu behandeln sind (§ 2 
VorkurseV), auch wenn sie an einer Hochschule eingeschrieben sind. 
FW 7.160 
 
An Stelle des bisherigen Zuschusses zu den angemessenen Kosten der 
Unterkunft und Heizung nach § 27 Abs. 3 SGB II aF, der bis 31.07.2016 
diesem Personenkreis gewährt wurde, wenn sie BAföG erhielten oder nur 
wegen der Vorschriften zur Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen 
nicht erhielten, tritt ab 01.08.2016 ein normaler Anspruch auf (aufstockende) 
Leistungen nach dem SGB II. Dies bedeutet, dass auch alle übrigen Regelun-
gen des SGB II für diesen Personenkreis gelten (z.B. Eingliederungsverein-
barung nach § 15 SGB II, kein Anspruch bei Aufenthalt außerhalb des zeit- 
und ortsnahen Bereichs ohne Zustimmung des zuständigen Jobcenters nach 
§ 7 Abs. 4a SGB II, Anerkennung der Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung, soweit sie den angemessenen Aufwand übersteigen, nach Maßgabe 
von § 22 Abs. 1 SGB II i.d.R. längstens für 6 Monate, Übernahme von 
Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II, 
Anspruch auf Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach Maßgabe von § 28 
SGB II; Sanktionen bei Pflichtverletzungen nach §§ 31ff SGB II, Ersatz-
ansprüche bei sozialwidrigem Verhalten nach § 34 SGB II).  
 
Bei unter 25jährigen sind die Sondervorschriften (§ 22 Abs. 5 SGB II und § 31 
Abs. 2 SGB II) und die Regelung in § 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II zu beachten, nach 
der die dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder der in den 
Nummern 1 bis 3 genannten Personen, wenn sie das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, zur Bedarfsgemeinschaft gehören, soweit sie die 
Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts nicht aus eigenem 
Einkommen oder Vermögen beschaffen können. 
 
Nicht klar ist, ob eine Versagung aufgrund Einkommensanrechnung ausreicht, 
wenn andere Ausschlussgründe z.B. wegen Zweitausbildung nicht geprüft 
wurden. 
offen gelassen von LSG NRW, Beschluss vom 21.08.2014 - L 7 AS 1663/13 B, L 7 AS 1182/13 B ER - juris Rn. 10 zu 
§ 27 Abs. 3 SGB II aF, das nach Erledigung nur noch über die Kosten zu entscheiden hatte. 

 
Weiter wird auch die Lücke beim Beginn einer solchen nach dem BAföG 
förderungsfähigen Ausbildung geschlossen. Anstelle des bisher im Ermessen 
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stehenden Darlehens, das nur für den Monat der Aufnahme einer Ausbildung 
gewährt werden konnte (§ 27 Abs. 4 Satz 2 SGB II aF), gibt es seit 01.08.2016 
dann, wenn ein BAföG-Antrag gestellt wurde und über diesen Antrag vom 
zuständigen BAföG-Amt noch nicht entschieden wurde, einen Anspruch auf 
normale Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II. 
Voraussetzung ist, dass ein BAföG-Antrag gestellt wurde. Wird der BAföG-
Antrag nicht nur wegen der Vorschriften zur Berücksichtigung von Einkommen 
und Vermögen abgelehnt, beginnt der Leistungsausschluss mit Beginn des 
folgenden Monats (§ 7 Abs. 6 Nr. 2 b) SGB II).  
 
Welche Konsequenzen Rechtsmittel gegen die BAföG-Ablehnung haben, wird 
von der Rechtsprechung zu entscheiden sein. Da anders als für die Ent-
ziehung oder Versagung von SGB II-Leistungen, die nach § 5 Abs. 3 Satz 3 
SGB II vorgesehen ist, wenn bei einem vom SGB II-Träger gestellten Antrag 
auf vorrangige Leistungen eines anderen Trägers dieser eine Leistung nach 
§ 66 SGB I bestandskräftig entzogen oder versagt hat, in § 7 Abs. 6 Nr. 2 b) 
SGB II nicht auf die Bestandskraft der Ablehnung abgestellt wird, dürfte der 
Beginn des Leistungsausschlusses durch Rechtsmittel eher nicht hinaus-
zuzögern sein.  
 
Mit Beginn des folgenden Monats dürfte nicht der erste Tag des nächsten 
Kalendermonats gemeint sein, da in § 7 Abs. 6 Nr. 2 b) SGB II anders als in 
zahlreichen anderen Vorschriften des SGB II (z.B. § 22 Abs. 2 Satz 2, § 31b 
Abs. 1 Satz 1, § 40 Abs. 2 Nr. 3, § 41a Abs. 3, 4 und 6, § 42 Abs. 2, § 52 
Abs. 1 SGB II) nicht vom Kalendermonat die Rede ist.  
Als Monat der Aufnahme einer Ausbildung (§ 27 Abs. 4 Satz 2 SGB II aF) sah die Bundesagentur nicht den 
Kalendermonat, sondern den Zeitmonat an:  

"Das Darlehen kann längstens für einen Zeitmonat bewilligt werden.  
Beispiel:  
Die Ausbildung wird am 15. August aufgenommen. Ein Darlehen nach § 27 Absatz 4 Satz 2 kann für die 
Zeit vom 15. August bis 14. September erbracht werden." 

FH 27.15 dürfte insoweit mit § 41 Abs. 1 Satz 2 SGB II und § 26 SGB X i.V.m. § 191 BGB im Einklang stehen. 
 

Die Ablehnung durch das zuständige BAföG.Amt wird erst mit ihrer Bekannt-
gabe wirksam. Maßgeblich ist nicht das Datum des Ablehnungsbescheides, 
sondern (außer bei persönlicher Übergabe, öffentlicher Bekanntgabe oder 
Bekanntgabe durch Zustellung) die an die Absendung anknüpfende Regelung 
in § 37 Abs. 2 SGB X: 
„(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post übermittelt wird, gilt am dritten Tag nach der 
Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Ein Verwaltungsakt, der im Inland oder Ausland elektronisch übermittelt wird, 
gilt am dritten Tag nach der Absendung als bekannt gegeben. Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu 
einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwaltungsaktes und den 
Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen.“ 
 
Beispiel:  
Wird die BAföG-Ablehnung am Donnerstag, dem 02.02.2017 zur Post aufge-
geben, gilt der Bescheid am 05.03.2017 als bekanntgegeben (außer er geht 
nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zu). Der Leistungsausschluss beginnt 
am 05.04.2017. Stehen die Leistungen nicht für einen vollen Monat zu, wird 
die Leistung anteilig erbracht (§ 41 Abs. 1 Satz 3 SGB II), so dass für April 
noch 4/30 an SGB II-Leistungen zu bewilligen sind. 
 
Die neue Regelung in § 7 Abs. 6 Nr. 2 b) SGB II gilt anders als die Vor-
schussregelung in § 51 Abs. 2 BAföG nicht nur bei erstmaliger Antragstellung 
in einem Ausbildungsabschnitt oder nach einer Unterbrechung der Ausbil-
dung, sondern für jeden neuen BAföG-Antrag. BAföG ist für jeden Bewilli-
gungszeitraum, der in der Regel ein Jahr umfasst (§ 50 Abs. 3 BAföG), neu zu 
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beantragen. Auch vor Ende eines Bewilligungszeitraums kann ein weiterer 
BAföG-Antrag gestellt werden, insbesondere wenn eine weitere oder andere 
Ausbildung begonnen wird (§ 7 Abs. 2 und 3 BAföG), im Laufe der Zeit die 
ausländerrechtlichen Voraussetzungen erfüllt werden (§ 8 BAföG), der Auszu-
bildende infolge einer einschneidenden Veränderung seiner persönlichen Ver-
hältnisse bedürftig geworden ist und noch keine Ausbildung, die nach dem 
BAföG gefördert werden kann, berufsqualifizierend abgeschlossen hat (§ 10 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 BAföG), die Voraussetzungen für die Hilfe zum Studienab-
schluss erfüllt werden (§ 15 Abs. 3a BAföG) oder der Leistungsnachweis nach 
§ 48 BAföG zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt wird oder werden soll, weil 
der Auszubildende den Leistungsrückstand aufgeholt hat oder dies zumindest 
versucht. Ein Masterstudiengang gilt im Verhältnis zu dem Studiengang, auf 
den er aufbaut, in jedem Fall als eigener Ausbildungsabschnitt (§ 2 Abs. 5 
Satz 3 BAföG), so dass ein neuer BAföG-Antrag gestellt werden kann.  
 
Da BAföG-Anträge schon vor Beginn des neuen Bewilligungszeitraums ge-
stellt werden können und zur Weiterförderung innerhalb desselben Ausbil-
dungsabschnitts nach Maßgabe des früheren Bewilligungsbescheids unter 
dem Vorbehalt der Rückforderung im Wesentlichen vollständig zwei Kalender-
monate vor Ablauf des Bewilligungszeitraums gestellt werden müssen (§ 50 
Abs. 3 BAföG), kann der SGB II-Anspruch während der BAföG-Antragsphase 
nach § 7 Abs. 6 Nr. 2 b) SGB II schon weit vor Beginn des neuen BAföG-Be-
willigungszeitraums wieder entstehen. Insbesondere in Fällen, in denen Stu-
dierende im 5. Fachsemester einen Leistungsnachweis nach § 48 Abs. 1 
BAföG mit dem üblichen Leistungsstand per Ende des 4. Fachsemesters vor-
aussichtlich nicht erbringen können und auch keine Gründe für eine Ver-
längerung der Vorlagefrist nach § 48 Abs. 2 BAföG geltend machen können, 
dürfte eine Ablehnung des BAföG-Antrags vor Ablauf der Nachfrist nicht in 
Betracht kommen. Nach § 48 Abs. 1 Satz 2 BAföG gelten die Nachweise als 
zum Ende des vorhergehenden Semesters vorgelegt, wenn sie innerhalb der 
ersten vier Monate des folgenden Semesters vorgelegt werden und sich aus 
ihnen ergibt, dass die darin ausgewiesenen Leistungen bereits in dem vorher-
gehenden Semester erbracht worden sind. Bei den Eltern oder in einer im 
Eigentum der Eltern stehenden Wohnung wohnende Studierende haben die 
Möglichkeit, zumindest bis zum Beginn des sechsten Monats des 5. Fachse-
mesters SGB II-Leistungen zu bekommen. Wer zwar den üblichen Leistungs-
stand von 4 Fachsemestern am Ende des 4. Fachsemesters nicht erbracht 
hatte, dann aber im 5. Fachsemester versucht, den Leistungsrückstand aufzu-
holen, kann einen neuen BAföG-Antrag stellen, um ab Vorlage der Leistungs-
bescheinigung über die bis zum Ende des 5. Fachsemesters üblichen 
Leistungen, die nach Maßgabe von § 48 Abs. 1 Satz 2 BAföG zurückwirken 
kann, wieder Ausbildungsförderung zu bekommen. Solange über diesen 
neuen BAföG-Antrag nicht entschieden ist, besteht erneut ein SGB II-
Anspruch. 
 
In den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit heißt es zu § 7 
Abs. 6 Nr. 2 b) SGB II auch: 
„(8) Die Regelung dient dem Zweck, in Fällen, in denen ein Anspruch auf BAföG offensichtlich 
besteht, aber über den Antrag noch nicht entschieden wurde, die ungeminderte Weiterzahlung 
des Alg II bis zur BAföG-Entscheidung zu ermöglichen. 
(9) Die Regelung findet keine Anwendung (d. h. wird teleologisch - nach Sinn und Zweck - 
reduziert) in Fällen, in denen ein fehlender BAföG-Anspruch offensichtlich ist (z. B. ist die 
Regelstudienzeit bereits überschritten).“ 
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FW 7.165 - Wie der SGB II-Träger beurteilen will, dass ein BAföG-Anspruch offensichtlich fehlt, ist nicht nachvoll-
ziehbar. Auch bei Überschreiten der Regelstudienzeit, die nach § 15a BAföG die Förderungshöchstdauer darstellt, ist 
in den Fällen des § 15 Abs. 3 BAföG Ausbildungsförderung möglich. Außerdem besteht ein Anspruch auf Hilfe zum 
Studienabschluss nach § 15 Abs. 3a BAföG. Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber Fälle, in denen ein BAföG-
Anspruch offensichtlich fehlt, bei der Einführung von § 7 Abs. 6 Nr. 2 b) BAföG übersehen hat, ergeben sich aus den 
Gesetzgebungsmaterialien zum 9. SGB II-ÄndG nicht. Dort heißt es: 
„Häufig ist Ausbildungsförderung zu Beginn der (Berufs-)Ausbildung zwar bereits beantragt, aber es ist über den 
Antrag noch nicht entschieden. Die Jobcenter können nicht vorab entscheiden, ob ein Anspruch auf Ausbildungs-
förderung, der erst zu einer ergänzenden Zahlung von Arbeitslosengeld II führen würde, wahrscheinlich bestehen 
wird. Damit der Lebensunterhalt bis zur Entscheidung über den Antrag gesichert ist, sieht die Regelung ein Fortbeste-
hen des Anspruchs auf Leistungen zum Lebensunterhalt vor, wenn die Antragstellung beim Amt für Ausbildungs-
förderung nachgewiesen wird. Wird die Ausbildungsförderung abgelehnt, endet der SGB II-Anspruch ab dem 
nächsten Monat Ausnahme: Die Ablehnung erfolgt wegen zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens.“ 
(BT-Drucksache 18/8041, S. 31f) 
Eine teleologische Reduktion setzt voraus, dass eine Ausnahmeregelung, welche zur Nichtanwendbarkeit der Norm 
führen würde, vom Gesetzgeber nicht geschaffen wurde, weil die zu lösende Konstellation übersehen worden ist. Eine 
solche verdeckte Regelungslücke ist hier nicht ersichtlich. 
 
Zu empfehlen ist für alle Rückausnahmen nach § 7 Abs. 6 SGB II, gleichzeitig 
mit dem BAföG-Antrag auch einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB II zu 
stellen, dies spätestens aber bis zum Monatsende nachzuholen. Da nach § 16 
Abs. 2 SGB I Anträge, die bei einem unzuständigen Leistungsträger gestellt 
werden, unverzüglich weiterzuleiten sind und als Antragszeitpunkt der Tag gilt, 
an dem der Antrag bei dem unzuständigen Leistungsträger einging, ist es 
möglich, einen kombinierten BAföG/SGB II-Antrag sowohl beim BAföG-Amt 
als auch beim SGB II-Träger zu stellen. 
 
Solange das zuständige BAföG-Amt über den Antrag noch nicht entschieden 
hat, was aufgrund der vielfältigen Mitwirkungsverpflichtungen der Auszubilden-
den, deren Eltern sowie der Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartnern 
einige Zeit dauern kann, besteht in den Fällen des § 7 Abs. 6 Nr. 2 b) SGB II 
ein normaler Leistungsanspruch nach dem SGB II, der erst nach der BAföG-
Ablehnung mit Beginn des folgenden Monats endet, wenn die Ablehnung aus 
anderen Gründen als anzurechnendem Einkommen oder Vermögen erfolgt. 
Eine Ablehnung des BAföG-Antrags wegen fehlender Mitwirkung des Auszu-
bildenden nach § 66 SGB I dürfte aber ausreichen, um ab dem Folgemonat 
den Ausschluss nach § 7 Abs. 5 SGB II auszulösen. 
 
Wirken die nach § 47 Abs. 4 BAföG auch zur Mitwirkung verpflichteten Eltern, 
Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner des Auszubildenden nicht mit, 
rechtfertigt dies keine Ablehnung des BAföG-Antrags. Allerdings kann das 
BAföG-Amt zur Erfüllung von deren Mitwirkungspflicht durch Bescheid eine 
angemessene Frist zur Erteilung von Auskünften und Vorlage von Urkunden 
setzen (§ 47 Abs. 6 BAföG) und diese ggf. auch mit den Mitteln des 
Verwaltungszwangs durchsetzen (Zwangsgeld und ggf. auch Erzwingungs-
haft). Noch nicht gezahlte Zwangsgelder entfallen, sobald die Mitwirkungs-
pflicht erfüllt wurde. Zu beachten ist aber auch die Ordnungswidrigkeit u.a. bei 
nicht rechtzeitiger Angabe nach § 58 Abs. 1 Nr. 1 BAföG, die mit einer Geld-
buße bis zu 2.500,00 € geahndet werden kann: 
„Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 60 Absatz 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, jeweils auch in Verbindung mit § 47 Absatz 4, eine 
Angabe oder eine Änderungsmitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder eine 
Beweisurkunde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.“ 
 
Eine unter dem Vorbehalt der Rückforderung erfolgende Vorschusszahlung, 
die bei der erstmaligen Antragstellung in einem Ausbildungsabschnitt oder 
nach einer Unterbrechung der Ausbildung für 4 Monate in Höhe von 80 % des 
voraussichtlichen Förderungsbetrages erfolgt, wenn die zur Entscheidung 
über den Antrag erforderlichen Feststellungen nicht binnen sechs Kalender-
wochen getroffen oder Zahlungen nicht binnen zehn Kalenderwochen geleistet 
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werden (§ 51 Abs. 2 BAföG), führt noch nicht zum Ende des Anspruchs nach 
§ 7 Abs. 6 Nr. 2 b) SGB II, dürfte aber nach Maßgabe von § 11b SGB II als 
Einkommen anrechenbar sein. Nach dem im SGB II geltenden Zuflussprinzip 
kann so die Situation entstehen, dass bis zum Monat der BAföG-Ablehnung 
die Vorschusszahlungen nach § 51 Abs. 2 BAföG teilweise auf die SGB II-
Leistungen anzurechnen sind, im Gegensatz zu diesen aber wegen des 
Vorbehalts der Rückforderung voll an das BAföG-Amt zurückzuzahlen sind. 
 
Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit sehen zum 
Erstattungsanspruch vor: 
„(10) Bei einer positiven Entscheidung über den BAföG-Antrag besteht ein Erstattungsan-
spruch gegen die BAföG-Ämter nach § 40a SGB II in Höhe der anrechenbaren Ausbildungs-
förderung. Bei zu erwartendem Anspruch auf Ausbildungsförderung ist deshalb ein Erstat-
tungsanspruch beim Amt für Ausbildungsförderung anzuzeigen. Dabei sind dem Amt für 
Ausbildungsförderung die Ansprechpartnerin/der Ansprechpartner einschließlich Kontaktdaten 
sowie der Leistungsbeginn SGB II mitzuteilen. 
(11) Das Amt für Ausbildungsförderung teilt dem Jobcenter mit, ab wann und in welcher Höhe 
ein BAföG-Anspruch besteht, sowie ab wann die Zahlung aufgenommen werden kann. 
Daraufhin beziffert das Jobcenter seinen Erstattungsanspruch bis zum Zeitpunkt der 
Zahlungsaufnahme durch das Amt für Ausbildungsförderung. Auf dieser Grundlage erstellt 
dieses den Bewilligungsbescheid über Ausbildungsförderung und unterrichtet das Jobcenter. 
Das Jobcenter berücksichtigt die laufende Zahlung ab dem Monat, in dem die BAföG-Zahlung 
aufgenommen wird.“ 
FW 7.166 - Auch wenn ein solcher Erstattungsanspruch dem Grunde nach besteht, wird die Höhe der nach dem 
SGB II anrechenbaren  Ausbildungsförderung im Einzelfall für den Erstattungsanspruch schwierig zu ermitteln sein, 
da die Auszubildenden zum einen über weitere Einnahmen verfügen können und zum anderen über den Mindest-
freibetrag von 100,00 € (§ 11b Abs. 2 Satz 5 SGB II) hinaus höhere Absetzbeträge nach § 11b Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3 
bis 5 SGB II sowie ggfs. Steuern (§ 11b Abs. 2 Nr. 1 SGB II) und Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung (§ 11b Abs. 2 
Nr. 2 SGB II) geltend machen können, in Einzelfällen auch weitere Absetzbeträge nach § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 bis 
8 SGB II. Alle diese Absetzbeträge können von Monat zu Monat unterschiedlich ausfallen. Hinzu kommt das Problem, 
dass BAföG-Zahlungen monatlich im Voraus zu zahlen sind und am letzten Tag des Vormonats auf dem Konto 
gutgeschrieben werden müssen (§ 50 Abs. 1 Satz 1 BAföG), so dass die BAföG-Nachzahlung nach dem 
Zuflussprinzip im Vormonat auf die bereits zu dessen Beginn geleisteten SGB II-Zahlungen anzurechnen sind.  Es ist 
zu erwarten, dass der SGB II-Träger auch den Erstattungsanspruch bei Doppelleistungen nach § 34b SGB II 
gegenüber dem Auszubildenden geltend macht, soweit das BAföG-Amt keine Erstattung vorgenommen hat. 
 
Wenn der BAföG-Antrag nicht nur wegen zu berücksichtigendem Einkommen 
und Vermögen abgelehnt wurde, sollte für die Zeit ab Beginn des folgenden 
Monats ggfs. ein gesonderter Antrag auf die für nach § 7 Abs. 5 SGB II aus-
geschlossene Auszubildende u.U. in Betracht kommenden Leistungen nach 
§ 27 SGB II und ggfs. auch auf Wohngeld gestellt werden, da die Auffassung 
vertreten wird, ein Antrag der übrigen Bedarfsgemeinschaftsmitglieder reiche 
nicht. 
so LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 28.11.2014 - L 12 AS 1547/14 - juris Rn. 24 zu den Leistungen nach § 27 
SGB II 
 
Nicht in diese Verbesserungen einbezogen wurden die Auszubildenden an 
Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen (Studierende nach § 13 
Abs. 1 Nr. 2 BAföG), die nicht bei ihren Eltern oder in einer Wohnung, die im 
Eigentum der Eltern steht, wohnen.  
 
Eine Begründung für diese Ungleichbehandlung gibt es in der BT-Drucksache 18/8041 nicht. Dort heißt es auf S. 31 
zur Einbeziehung der außerhalb des Haushalts der Eltern wohnenden Auszubildenden, deren Bedarf sich nach § 13 
Abs. 1 Nr. 1 BAföG bemisst:  

 
„Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass auch diese Auszubildenden eine weitgehend schulisch organisierte 
Ausbildung absolvieren und daher ergänzende Bedarfe nicht durch Einkommen aus nebenberuflichen Tätigkeiten 
decken können.  
Studierende, die im Haushalt der Eltern wohnen (Bedarf nach § 13 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 2 
Nummer 1 BAföG), hatten bislang Anspruch auf den Zuschuss nach § 27 Absatz 3 SGB II. Sie werden jetzt ebenfalls 
in den Anspruch auf Arbeitslosengeld II einbezogen. Die Höhe des Leistungsanspruchs verändert sich dadurch nicht.“ 

 

Die Möglichkeit, ergänzende Bedarfe aus nebenberuflichen Tätigkeiten zu decken, haben grundsätzlich auch bei den 
Eltern wohnende Studierende und solche, die in einer Wohnung wohnen, die im Eigentum der Eltern stehen (§ 13 
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Abs. 3a BAföG), für die nur der geringe Unterkunftsbedarf nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BAföG (ab 01.08.2016/01.10.2016: 
52,00 €) vorgesehen ist. 
 
Dass sich die Höhe des Leistungsanspruchs für bei den Eltern lebende Studierende nicht ändert, ist falsch, da es für 
diese nicht mehr nur einen Zuschuss zu den angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung gibt, von dem der 
BAföG-Mietanteil abgezogen wurde, sondern einen normalen SGB II-Anspruch unter Berücksichtigung der neuen 
Einkommensanrechnungsregelungen gemäß §§ 11 ff SGB II. 
 
Ob der Ausschluss von nicht bei den Eltern wohnenden Studierenden vom Unterkunftskostenzuschuss nach § 27 
Abs. 3 SGB II aF verfassungsgemäß ist, war Gegenstand eines Verfahrens, das vom BSG auch insoweit mit Urteil 
vom 02.04.2014 - B 4 AS 26/13 R - juris Rn. 27ff negativ entschieden wurde (soweit Berlit meint, das BSG verweise 
auf die Möglichkeit, nach dem BAföG erhöhte Unterkunftskosten zu beantragen (info also 2015, S. 7 (13)), ist das 
falsch, da der höhere Bedarf nach § 13 Abs. 3 BAföG aF gewährt wurde und keines gesonderten Antrags bedurfte). 
Das BSG setzt sich nicht damit auseinander, ob nicht der Umstand, dass Studierende, wenn der bewohnte Raum im 
Eigentum der Eltern steht (§ 13a Abs. 3a BAföG), einen Anspruch nach § 27 Abs. 3 SGB II aF hatten, zu einer 
unzulässigen Schlechterstellung führt. Auch in diesen Fällen kann eine marktübliche Miete anfallen, die den niedrigen 
Unterkunftsbedarf nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BAföG übersteigt. Keine Bedenken gegen die unterschiedliche Behandlung 
hatte auch das LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 31.03.2008 - L 14 B 2271/07 AS PKH - juris Rn. 3 und 
Beschluss vom 16.07.2009 - L 25 AS 1111/09 B ER - juris Rn. 4. Nach Auffassung des LSG Niedersachsen-Bremen, 
Beschluss vom 30.05.2016 - L 6 AS 51/13 - hatten Studierende, die eine im Eigentum ihrer Eltern stehende Wohnung 
bewohnen, im Gegensatz zu denen, die im Haushalt ihrer Eltern wohnen, keinen Anspruch auf einen Zuschuss zu 
den ungedeckten angemessenen Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung nach § 27 Abs. 3 SGB II aF (juris, eine 
Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision wurde nicht eingelegt). 

 

Zu erwarten ist, dass eine Reihe von Studierenden wieder zu ihren Eltern 
ziehen, um einen Anspruch auf SGB II-Leistungen zu bekommen. 

 

 Nr. 3 (Abendschüler über 30 ohne BAföG-Anspruch) 
 

Schüler, die eine Abendhauptschule, eine Abendrealschule oder ein Abend-
gymnasium besuchen, sofern sie aufgrund von § 10 Abs. 3 BAföG keinen 
Anspruch auf Ausbildungsförderung haben, also bei Beginn des Abendschul-
besuchs schon über 30 Jahre alt sind und kein BAföG bekommen, weil die 
BAföG-Ausnahmen für ältere Auszubildende nicht greifen, haben Anspruch 
auf Alg II. 
 

5. Die Ausnahmen für nichtausbildungsbedingte Bedarfe (§ 27 Abs. 2 SGB II) 
 
Mehrbedarfe für 
+ Alleinerziehende (§ 21 Abs. 3 SGB II) 
 LSG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 12.02.2010 - L 1 SO 84/09 B ER - FEVS 2011, S. 39  = ZFSH/SGB 

2010, S. 367 (370); BSG, Urteil vom 17.02.2016 - B 4 AS 2/15 R - juris Rn. 19: nur für den Elternteil, bei 
dem das Kind den Lebensmittelpunkt hat 

+ Schwangere nach der 12.Schwangerschaftswoche (§ 21 Abs. 2 SGB II) 
+ kostenaufwändige Ernährung (§ 21 Abs. 5 SGB II) 

 Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge (DV) vom 10.12.2014 (DV 28/14) 
https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungen-stellungnahmen-2014-1226.html 

+ unabweisbarer laufender, nicht nur einmaliger besonderer Mehrbedarf 
(§ 21 Abs. 6 SGB II) 
z.B. Fahrtkosten für Realisierung des Umgangsrechts mit Kind 
Der Semesterbeitrag stellt nach Auffassung des SG Hamburg keinen derartigen Mehrbedarf dar und muss 
daher auch von einem Studierenden, der ein Härtefalldarlehen nach § 27 Abs. 4 Satz 1 SGB II aF erhält, 
aus diesem bestritten werden (SG Hamburg, Urteil vom 31.01.2013 - S 11 AS 4136/11 -; das LSG 
Hamburg hat dies im Berufungsverfahren mit Urteil vom 19.11.2015 - L 4 AS 112/13 - bestätigt und sieht 
auch keinen Anspruch auf der Grundlage von § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII i.V.m. § 13 Abs. 1 Nr. 5 
EingliederungshilfeVO oder nach § 73 SGB XII). 
Schulgeld für eine private Schule ist nach Auffassung des LSG Sachsen-Anhalt nicht unabweisbar, wenn 
die Ausbildung zur Erzieherin auch an einer staatlichen Schule absolviert werden kann (LSG Sachsen-
Anhalt, Beschluss vom 24.02.2014 - L 4 AS 638/12 B - juris Rn. 25); ebenso LSG Rheinland-Pfalz, Urteil 
vom 27.04.2016 - L 6 AS 303/15 - juris Rn. 24ff und LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 27.09.2016 - 
L 11 AS 48/15 - juris Rn. 23 für VHS-Tageslehrgang Realschule). 

 

einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - nur noch auf gesonderten 
Antrag (§ 37 Abs. 1 Satz 2 SGB II): 
dieser Anspruch für Auszubildende wird übersehen von Knickrehm/Hahn in Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann (Hg), 
Kommentar zum Sozialrecht, 4. Auflage München 2015, § 27 SGB II Rn. 3 
+ Schwangerschaftsbekleidung (§ 27 Abs. 2 SGB II) 

https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungen-stellungnahmen-2014-1226.html
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 Hamburger Fachanweisung zu § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB II unter http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-
kap03-24/1207882/fa-sgbii-24-2-erstausstattung-bekleidung/ 

+ Erstausstattung für Bekleidung (§ 27 Abs. 2 SGB II) 
 die zuletzt 1990 vom Deutschen Verein überarbeitete Empfehlung zur Grundausstattung an Bekleidung ist 

bei Frank Jäger/Harald Thomé, Leitfaden Alg II/Sozialhilfe von A-Z, 29. Auflage 2016, S. 252f zu finden. 
 

? Mehrbedarfsleistungen auch während einer Auslandsausbildung? 
grundsätzlich bejahend Bernzen in Eicher, § 27 SGB II Rn. 41 
 

? zusätzlicher Unterkunfts- und Heizungsbedarf des Elternteils wegen 
Wahrnehmung des Umgangsrechts ist „als nicht ausbildungsbedingt zu 
werten“ 

 BSG, Urteil vom 17.02.2016 - B 4 AS 2/15 R - juris Rn. 23, das allerdings nach dem Hinweis auf den 
Zuschuss zu den ungedeckten Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 27 Abs. 3 SGB II bis 31.07.2016) nur 
betont, dass daneben Darlehensleistungen - auch für Bedarfe für Unterkunft und Heizung - in Betracht 
kommen, wenn der Leistungsausschluss eine besondere Härte bedeutet. „Soweit gleichwohl Bedarfs-
unterdeckungen bestehen, verbunden mit dem möglichen Zwang, die Ausbildung aufgeben zu müssen, ist 
dies eine Folge der Ausgestaltung der Ausbildungsförderleistungen, und keine das Leistungssystem des 
SGB II berührende Frage (so ausdrücklich BVerfG Nichtannahmebeschluss vom 3.9.2014 - 1 BvR 1768/11 
- RdNr 21 ff).“ Offen bleibt, ob das BSG in diesen Fällen einen besonderen Härtefall nur annimmt, wenn die 
restriktiven Anforderungen seiner bisherigen Rechtsprechung vorliegen. 
 

seit 01.04.2011 besteht nach § 27 Abs. 2 SGB II kein Anspruch von 
Auszubildenden auf folgende vorher umstrittene "Mehrbedarfe": 

 
- Mehrbedarf für Behinderte bei Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 SGB XII (§ 21 Abs. 4 SGB II) 
bejaht wurde dieser von LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 23.03.2006 - L 8 AS 350/05 - juris; SG 
Stendal, Beschluss vom 07.02.2008 - S 3 AS 35/08 ER - juris Rn. 41-44; a.A. FH 7.90; OVG Lüneburg, 
Urteil vom 22.03.2006 - 4 LB 153/04 - ZfSH/SGB 2006, S. 280 (im Revisionsverfahren 5 C 26.07 wurde 
beim BVerwG im Juli 2008 ein Vergleich abgeschlossen); SG Dresden, Urteil vom 12.05.2010 - S 36 AS 
1891/08 - (beim BSG ist das dagegen anhängige Revisionsverfahren B 14 AS 95/10 R durch Vergleich 
beendet worden); LSG NRW, Beschlüsse vom 13.07.2010 - L 6 AS 587/10 B ER - juris Rn. 23 und - L 6 AS 
588/10 B ER - juris Rn. 23; LSG NRW, Beschluss vom 14.04.2011 - L 6 AS 1595/10 B ER - juris Rn. 21; 
BSG, Urteil vom 06.08.2014 - B 4 AS 55/13 R - juris Rn. 28; BSG, Urteil vom 16.06.2015 - B 4 AS 37/14 R - 
juris Rn. 25ff: keine Berücksichtigung im Rahmen der fiktiven Bedarfsberechnung nach § 27 Abs. 3 SGB II.  
Die Gesetzesbegründung, dass dieser Mehrbedarf ausbildungsbedingt sei und durch andere, besondere 
Teilhabeleistungen gedeckt sei (BT-Drs. 17/3404, S. 103), ist falsch. Die Rehabilitationsträger gewähren 
keine Leistungen, die diesen Mehrbedarf zum Lebensunterhalt ausgleichen. Die Teilhabeleistungen nach 
§ 33 SGB IX oder die Eingliederungshilfeleistungen werden nicht zum selben Zweck und in derselben Höhe 
gewährt wie der Mehrbedarf nach § 21 Abs. 4 SGB II (so richtig der abgelehnte Antrag von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, BT-Drs. 17/12389).  
Behinderte Auszubildende, die in den Bereich des SGB XII fallen, dürften dagegen einen Anspruch auf den 
Mehrbedarf nach § 30 Abs. 4 SGB XII haben (Grube/Wahrendorf, § 30 SGB XII Rn. 60 unter Hinweis auf 
OVG Hamburg, Beschluss vom 08.09.1993 - Bs IV 35/93 - juris = Behindertenrecht 1994, S. 159). 

 

- Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten (§ 24 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB II) 

 LSG Hamburg, Beschluss vom 15.10.2007 - L 5 B 596/06 PKH AS -; a.A. LSG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss vom 16.07.2009 - L 25 AS 1031/09 B ER - FEVS 2010, S. 258; LSG Baden-Württemberg, Urteil 
vom 18.12.2009 - L 12 AS 1702/09 -; LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 03.03.2011 - L 5 AS 36/09 - juris Rn. 
39 (das LSG Sachsen-Anhalt hatte jedoch zuvor mit Beschluss vom 21.12.2005 - L 2 B 72/05 AS ER - ein 
Darlehen wegen besonderer Härte zugesprochen);  

 ab 01.04.2011 kein Anspruch: SG Lüneburg, Beschluss vom 18.07.2011 - S 45 AS 242/11 ER - juris Rn. 
22; LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 10.01.2012 - L 2 AS 465/11 B ER - juris Rn. 25f: Die einzeln 
aufgeführten, nicht von der Sperrwirkung des § 7 Abs. 5 SGB II umfassten Sonderbedarfe in § 24 SGB II 
lassen keinen Auslegungsspielraum für die Gerichte, weitergehende Sonderbedarfe einzubeziehen. Da die 
Erstausstattung für die Wohnung nicht in § 27 Abs. 4 Satz 1 SGB II aufgeführt ist, ist auch kein Darlehen 
möglich; LSG Hamburg, Urteil vom 08.07.2014 - L 4 AS 229/13 - juris Rn. 14; LSG NRW, Urteil vom 
23.03.2016 - L 7 AS 1509/15 - juris Rn. 25; Knickrehm/Hahn in Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann (Hg), 
Kommentar zum Sozialrecht, 4. Auflage München 2015, § 27 SGB II Rn. 3: „Ob es dieser“ (ausdrücklichen 
gesetzlichen Rückausnahme) „im Hinblick auf den verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden 
Ausschluss von Auszubildenden aus dem System der Grundsicherungsleistungen im Umfang des § 7 
Abs. 5 tatsächlich bedurfte, erscheint zumindest zweifelhaft.“ (gilt auch bezüglich § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
SGB II) 

 Hamburger Fachanweisung zu § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB II unter http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-
kap03-24/1207880/fa-sgbii-24-1-erstausstattung-whg/ kann für Ansprüche vor Beginn einer Ausbildung und 
für Ermessens-Darlehen im Monat der Ausbildungsaufnahme nach § 27 Abs. 4 Satz 2 SGB II relevant sein. 
Es gibt allerdings die Auffassung, dass kein Anspruch besteht, wenn der Bedarf nicht vor Ausbildungs-
beginn gedeckt wurde und zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung der Leistungsausschluss nach § 7 
Abs. 5 SGB II greift (LSG Hamburg, Urteil vom 08.07.2014 - L 4 AS 229/13 - juris Rn. 15). Maßgeblich 
könnte sein, wann der Bedarf gedeckt wurde (vgl. jedoch zur Übernahme von Umzugskosten SG 
Altenburg, Urteil vom 22.03.2016 - S 42 AS 482/15 - juris Rn. 29, wonach der Fall der Antragstellung auf 

http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-24/1207882/fa-sgbii-24-2-erstausstattung-bekleidung/
http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-24/1207882/fa-sgbii-24-2-erstausstattung-bekleidung/
http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-24/1207880/fa-sgbii-24-1-erstausstattung-whg/
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Zusicherung von Umzugskosten vor Beginn der Ausbildung genauso zu beurteilen ist wie die Fälle, in 
denen die Ausbildung bereits begonnen hat). 

 

- kein Anspruch besteht auch auf den Sonderbedarf für Anschaffung und 
Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeu-
tischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeuti-
schen Geräten (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB II. 

 Dies betrifft z.B. den von der GKV nicht übernommenen Eigenanteil von bis zu 76,00 € je Paar orthopädi-
scher Schuhe und Kosten für deren Reparatur, die zwar bei Studierenden selten vorkommen, diese aber 
besonders belasten; ebenso die Reparatur von Brillen (SG Osnabrück, Urteil vom 05.02.2013 - S 33 AS 
46/12 - juris). Der neue Sonderbedarf war aus der Bemessung des Regelbedarfs herausgenommen 
worden, weil die seltene und untypische Bedarfslage wegen der Höhe der benötigten Mittel gesondert 
berücksichtigt werden soll (BT-Drucksache 17/3404, S. 103). Warum dieser nicht ausbildungsbedingte 
Bedarf nicht in die Leistungen für Auszubildende in § 27 Abs. 2 SGB II aufgenommen wurde, ist nicht 
nachvollziehbar. 

 

- kein Anspruch auf den Mehrbedarf für dezentrale Warmwasserver-
sorgung, wenn Warmwasser nicht zentral über die Unterkunftskosten 
abgerechnet wird (§ 21 Abs. 7 SGB II) - außer als Darlehen bei 
besonderer Härte (ab 01.08.2016 § 27 Abs. 3 Satz 1 SGB II) 

 WDB-Fachinformation Nr 210001 zu § 27 SGB II unter 
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.h
tm?dfContentId=L6019022DSTBAI554460&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554339,L6019022D
STBAI554378,L6019022DSTBAI554682: ausbildungsgeprägter Bedarf, Grube/Wahrendorf, § 30 SGB XII 
Rn. 61; Frank-Schinke, ZfF 2011, S. 121 (128); anders aber die Hamburger Fachanweisung zu § 22 SGB 
II vom 01.09.2015 (Stand 22.07.2016) unter http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-22/4269084/fa-
sgbii-22-kdu/, die in Nr. 12.3.2.1 bei der fiktiven Bedarfsberechnung diesen Mehrbedarf berücksichtigte. 

 Im Vermittlungsausschuss wurde 2011 offenbar vergessen, diesen neuen Mehrbedarf auch in § 27 SGB II 
aufzunehmen, als die Kosten für die Erzeugung von Warmwasser aus dem Regelbedarf in § 20 Abs. 1 
SGB II herausgenommen wurde und die meist in der Miete enthaltenen Kosten für eine zentrale 
Warmwasserversorgung in den Bedarf für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II aufgenommen 
wurden. In der Konsequenz hieß dies für Auszubildende, dass sie zwar bei Erfüllung der Voraussetzungen 
nach § 27 Abs. 4 SGB II aF ein Darlehen u.a. für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung bekommen 
können, in dem bei einer zentralen Warmwasserversorgung auch die meist über die Betriebs- oder 
Heizkostenabrechnung erfassten Kosten für die Erzeugung von Warmwasser enthalten sind, bei einer 
dezentralen Warmwasserversorgung durch in der Unterkunft installierte Vorrichtungen (z.B. 
Durchlauferhitzer) aber hierfür kein Darlehen in Höhe der in § 21 Abs. 7 SGB II genannten Beträge 
erhielten. Durch die Aufnahme von § 21 Abs. 7 SGB II in § 27 Abs. 3 Satz 1 SGB II ist bei besonderer Härte  
nunmehr auch der Mehrbedarf für dezentrale Warmwasserversorgung zu gewähren. 
Bei der Ermittlung des fiktiven Bedarfs von Auszubildenden, die für die Anrechnung von Einkommen zur 
Ermittlung der nach § 27 Abs. 2 SGB II zustehenden Mehrbedarfsleistungen erforderlich ist, dürfte der 
Mehrbedarf nach § 21 Abs. 7 SGB II dagegen zu berücksichtigen sein, da es sich um Leistungsberechtigte 
handelt (vgl. Lauterbach in Gagel, § 27 SGB II Rn. 12; Bernzen in Eicher, § 27 SGB II Rn. 57f). 

 
 umstritten bis 31.03.2011, seit 01.04.2011 nur als Darlehen, sofern der Leistungsausschluss eine 
besondere Härte bedeutet, oder als Darlehen im Monat der Ausbildungsaufnahme möglich: 

- Wohnungsbeschaffungskosten (z.B. Mietkaution und Genossenschafts-
anteile) und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) 
abgelehnt von LSG Hamburg, Beschluss vom 15.10.2007 - L 5 B 596/06 PKH AS -; danach aber PKH 
bewilligt mit Beschluss vom 25.08.2009 - L 5 AS 68/08 - (Berufung wurde zurückgenommen, da das private 
Darlehen für die Genossenschaftsanteile während des Berufungsverfahrens weitgehend zurückgezahlt 
worden war). Das SG Hamburg hat mit Urteil vom 22.11.2011 - S 17 AS 1625/08 - zwei studierenden Eltern 
Umzugskosten für eine größere Wohnung wegen der Geburt des 2. Kindes als Mehrbedarf, der nicht durch 
die Ausbildung, sondern durch die bevorstehende Geburt bedingt worden ist, zugesprochen.  
Ablehnend zur Übernahme von Umzugskosten SG Altenburg, Urteil vom 22.03.2016 - S 42 AS 482/15 - 
juris Rn. 29, wonach der Fall der Antragstellung auf Zusicherung von Umzugskosten vor Beginn der 
Ausbildung genauso zu beurteilen ist wie die Fälle, in denen die Ausbildung bereits begonnen hat - 
dagegen dürfte sprechen, dass stets der aktuelle Bedarf zu decken ist, so dass es darauf ankommen 
dürfte, wann dieser entstanden und wann er gedeckt wurde -. Auch wenn die Klage bereits mangels 
Nachweis der Umzugskosten unzulässig war (juris Rn. 19), ist die Argumentation, Umzugskosten seien 
ausbildungsbedingte Kosten, die nicht im Rahmen des SGB II geltend zu machen sind (juris Rn. 31), 
zweifelhaft, da im BAföG ein entsprechender Bedarf nicht berücksichtigt wird. Da kein Antrag auf ein 
Darlehen gestellt wurde, musste sich das SG Altenburg mit § 27 Abs. 4 SGB II nicht auseinandersetzen.  

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI554460&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554339,L6019022DSTBAI554378,L6019022DSTBAI554682
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI554460&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554339,L6019022DSTBAI554378,L6019022DSTBAI554682
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI554460&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554339,L6019022DSTBAI554378,L6019022DSTBAI554682
http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-22/4269084/fa-sgbii-22-kdu/
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6. Darlehen als Ermessensleistung für Auszubildende (§ 27 Abs. 3 SGB II) 
 
a) besondere Härtefälle (§ 27 Abs. 3 Satz 1 SGB II) 

  

 Leistungen können für Regelbedarfe, den Mehrbedarf nach § 21 Abs. 7 
SGB II, Bedarfe für Unterkunft und Heizung, Bedarfe für Bildung und 
Teilhabe und notwendige Beiträge zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung als Darlehen erbracht werden, sofern der Leistungsausschluss 
nach § 7 Abs. 5 SGB II eine besondere Härte bedeutet (§ 27 Abs. 3 
Satz 1 SGB II ≈ bis 31.07.2016 § 27 Abs. 4 Satz 1 bzw. bis 31.03.2011 § 7 Abs. 5 
Satz 2 SGB II aF). 
 

+  wenn wegen einer Ausbildungssituation Hilfebedarf (Bedarf an Hilfe zur 
Sicherung des Lebensunterhalts) entstanden ist, der nicht durch BAföG 
oder Ausbildungsbeihilfe gedeckt werden kann und deswegen begrün-
deter Anlass für die Annahme besteht, die vor dem Abschluss stehende 
Ausbildung werde nicht beendet und damit drohe das Risiko 
zukünftiger Erwerbslosigkeit, verbunden mit weiter bestehender Hilfe-
bedürftigkeit. (...) Es muss daher eine durch objektive Umstände beleg-
bare Aussicht bestehen, nachweisbar beispielsweise durch Meldung 
zur Prüfung, wenn alle Prüfungsvoraussetzungen bereits erfüllt sind, 
die Ausbildung werde mit Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts in absehbarer Zeit durch einen Abschluss zum Ende 
gebracht. Unter diesen Voraussetzungen kann von einem besonderen 
Härtefall ausgegangen werden, wenn der Lebensunterhalt während der 
Ausbildung durch Förderung auf Grund von BAföG/SGB III-Leistungen 
oder anderen finanziellen Mittel - sei es Elternunterhalt, Einkommen 
aus eigener Erwerbstätigkeit oder möglicherweise bisher zu Unrecht 
gewährte Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts (Vertrauensschutz) 
- gesichert war, die nun kurz vor Abschluss der Ausbildung entfallen.  

  BSG, Urteil vom 06.09.2007 - B 14/7b AS 36/06 R - juris Rn. 24 
 

+  wenn die bereits weit fortgeschrittene und bisher kontinuierlich betrie-
bene Ausbildung auf Grund der konkreten Umstände des Einzelfalls 
wegen einer Behinderung oder Erkrankung gefährdet ist. Die Behin-
derung oder Krankheit kann aber nur in Bezug auf die Verzögerung der 
Ausbildung angeführt werden. Hinzukommen muss auch für diese 
Konstellation, dass die Ausbildung (nun) in absehbarer Zeit zu Ende 
gebracht wird. 

  BSG, Urteil vom 06.09.2007 - B 14/7b AS 36/06 R - juris Rn. 24; Urteil vom 30.09.2008 - B 4 AS 28/07 R -; 
Urteil vom 01.07.2009 - B 4 AS 67/08 R - juris Rn. 20. Beispiel: LSG Hamburg, Beschluss vom 19.12.2007 
- L 5 B 469/07 ER AS - juris, dazu auch Steffen, Zum Verhältnis von BAföG-Leistungen und 
Arbeitslosengeld II, NordÖR 2008, S. 157 und Krutzki, Neues zum Reha-Recht (Teil 1), ASR 2011, S. 133 
(137f); SG Hamburg, Beschluss vom 13.07.2012 - S 15 AS 1643/12 ER - 

 

+  Ausbildung stellt objektiv belegbar die einzige Zugangsmöglichkeit zum 
Arbeitsmarkt dar und der Berufsabschluss ist nicht auf andere Weise 
erreichbar, insbesondere nicht durch eine Maßnahme der beruflichen 
Weiterbildung (außergewöhnliche besondere soziale und/oder persön-
lichkeitsbedingte Problemlagen: letzte Chance).  
BSG, Urteil vom 06.09.2007 - B 14/7b AS 28/06 R - juris Rn. 37; BSG, Beschluss vom 23.08.2012 - B 4 AS 
32/12 B - juris Rn. 21; OVG Hamburg, Beschluss vom 09.09.1997 - Bs IV 36/97 - ZfSH/SGB 1997, S. 673; 
VG Hamburg, Beschluss vom 29.01.1993 - 8 VG 79/93 - info also 1994, S. 38 
 

+  Kosten der Unterkunft und Heizung unmittelbar vor Einführung des 
diesbezüglichen Zuschusses nach § 22 Abs. 7 SGB II zum 01.08.2006  
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SG Hamburg, Beschluss vom 12.05.2006 - S 59 AS 745/06 ER - juris; ähnlich LSG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss vom 18.07.2008 - L 14 B 774/08 AS PKH - juris Rn. 3: darlehensweise Gewährung von 
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für die Zeit bis 31.12.2007 im Hinblick auf die zum 
01.01.2008 in Kraft tretende Erweiterung von § 8 BAföG hinreichend wahrscheinlich. 
 

+  wenn der wesentliche Teil der Ausbildung bereits absolviert ist und der 
bevorstehende Abschluss unverschuldet an Mittellosigkeit zu scheitern 
droht  

  OVG Bremen, Beschluss vom 20.08.2007 - S1 B 68/07 - FEVS 2008, S. 63; LSG Thüringen, Beschluss 
vom 05.08.2008 - L 9 AS 112/08 ER - juris Rn. 34-36) 

 

+  Eine "besondere Härte" kann vorliegen, wenn eine Schulausbildung 
bereits zu 3/4 absolviert ist und der Schulabschluss (hier: Realschul-
abschluss) nach Würdigung der Gesamtumstände nicht nur den 
Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert, sondern erforderlich ist, um der 
Antragstellerin den Zugang überhaupt erst zu ermöglichen. Dies gilt 
erst recht, wenn die Antragstellerin in der Zeit seit Beginn der 
Ausbildung Leistungen nach dem SGB II bezogen hat, obgleich sie den 
Beginn der Ausbildung mitgeteilt hatte. 

  SG Hamburg, Beschluss vom 19.12.2013 – S 26 AS 3870/13 ER – S.  5 (zu finden unter 
http://butenob.de/m/2015/s_26_as_3870_13_er_sg_hamburg.pdf). 

  

+  Kumulation besonderer Umstände 
SG München, Urteil vom 25.10.2011 - S 45 SO 566/10 - juris Rn. 39ff zu § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII: keine 
Unterstützung durch Eltern, Nebentätigkeit aufgrund engmaschiger Verzahnung von Ausbildung und 
Maßnahme faktisch nicht möglich, Schulden, stationäre Unterbringung in Einrichtung für Menschen in 
besonderen Lebenslagen nach §§ 67f SGB XII. 
LSG Bayern, Beschluss vom 23.07.2014 - L 16 AS 457/14 B ER - juris Rn. 27ff: 104,00 € Ausbildungsgeld; 
kein Kindergeld (Mutter lebt im Ausland); Vater verstorben, keine Halbwaisenrente; keine Unterstützung 
durch Eltern; gesundheitlich nicht in der Lage, neben der Ausbildung einer Beschäftigung nachzugehen; 
psychisch angeschlagene und schwerbehinderte Auszubildende betreibt die Ausbildung engagiert, die 
schon zur Hälfte absolviert ist. 
LSG Bayern, Urteil vom 23.07.2015 - L 7 AS 594/14 - juris Rn. 69ff: 104,00 € Ausbildungsgeld + 184,00 € 
Kindergeld decken knapp den gesetzlichen Regelbedarf, nicht aber die hälftigen Kosten der Familien-
wohnung, die an den Wochenenden und in den Ferien genutzt wurde; die freie Verpflegung bei der behin-
derungsbedingten Internatsausbildung ist aber zu berücksichtigen bei der Frage, ob tatsächlich ein 
besonderer Härtefall besteht; Mutter müsste sonst die Wohnung aufgeben (nach dem Terminbericht Nr. 
39/16 hat das BSG am 19.10.2016 die Revision B 14 AS 40/15 R zurückgewiesen: Der Kläger habe über 
das vom LSG bejahte Darlehen nach § 27 Abs. 4 SGB II aF hjnaus „keinen Anspruch auf weitere 
Leistungen. § 127 Abs 1 Satz 2 SGB III ist entgegen der Ansicht des SG keine "Generalklausel" und die 
dort aufgestellten Voraussetzungen liegen nicht vor. Das Gleiche gilt für § 127 Abs 1 Satz 1 SGB III iVm mit 
§§ 33, 44, 53, 54 SGB IX sowie § 64 Abs 3 SGB III, weil es sich bei den ungedeckten Kosten der 
Unterkunft und Heizung nicht um Kosten der von der BA bewilligten Maßnahme handelt.“). Hierzu auch die 
Anmerkung von Geiger, der danach unterscheidet, ob der behinderte Auszubildende vor Beginn der 
internatsmäßigen Unterbringung im Elternhaus gewohnt hat oder schon eine eigene Wohnung unterhielt 
(info also 2016, S. 82f). 
 

Bei Vorliegen einer besonderen Härte wird das Ermessen i.d.R. auf 
Null reduziert sein, so dass ein Darlehen für Regelbedarfe, Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung und notwendige Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung unter Anrechnung von Einkommen und Vermögen 
zu bewilligen ist. 
BSG, Urteil vom 06.09.2007 - B 14/7b AS 36/06 R - juris Rn. 21: "Liegt ein besonderer Härtefall vor, hat die 
Verwaltung unter Ausübung pflichtgemäßen Ermessens Art und Umfang der Leistungsgewährung zu prü-
fen. Im Hinblick auf das "Ob" der Leistungsgewährung wird alsdann im Regelfall von einer Ermessens-
reduktion auf Null auszugehen sein"; Knickrehm/Hahn in Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann (Hg), 
Kommentar zum Sozialrecht, 4. Auflage München 2015, § 27 SGB II Rn. 4 
 

Das Ermessen betrifft nur das Ob (Entschließungsermessen), nicht 
aber die Höhe der Leistung. Werden wegen eines besonderen 
Härtefalls Leistungen an Auszubildende gezahlt, müssen sie ihren 
Zweck erfüllen und das Existenzminimum gewährleisten, dürfen also 
nicht nur einen Teil des notwendigen Bedarfs abdecken. 
Coseriu in Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann (Hg), Kommentar zum Sozialrecht, 4. Auflage München 
2015, § 22 SGB XII Rn. 12; a.A. LSG Bayern, Beschluss vom 23.07.2014 - L 16 AS 457/14 B ER -, das Art 
und Umfang der Leistungsgewährung im Ermessen der Verwaltung sieht (juris Rn. 25) und im Rahmen 
seiner Ermessensausübung nur ein Darlehen in Höhe der Differenz zwischen der Regelleistung und dem 
Ausbildungsgeld zuspricht (juris Rn. 32); ähnlich SG München, Urteil vom 25.10.2011 - S 45 SO 566/10 - 

http://butenob.de/m/2015/s_26_as_3870_13_er_sg_hamburg.pdf
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2016-10&nr=14410
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2016-10&nr=14410
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juris Rn. 50 und LSG Bayern, Urteil vom 23.07.2015 - L 7 AS 594/14 - juris Rn. 81ff (in der Revision beim 
BSG spielte dies nach dem Urteil vom 19.10.2016 - B 14 AS 40/15 R - wohl keine Rolle (bisher liegt nur der 
Terminbericht Nr. 39/16 vor). 
 

- Die bloße Unterschreitung des Lebensniveaus eines Beziehers von 
Leistungen nach dem SGB II/SGB XII stellt noch keine besondere 
Härte dar. 

 FH 27.10 und Anlage 1 dazu (Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu § 26 BSHG) 
 

-  keine besondere Härte bei Leistungen nach dem BAföG-Höchstsatz 
 BSG, Urteil vom 02.04.2014 - B 4 AS 26/13 R - juris Rn. 48 

 

- Kein besonderer Härtefall, wenn Vermögen vorhanden ist, mit dem der 
Lebensunterhalt bestritten werden kann. Es kommt nicht darauf an, ob 
es sich dabei um Schonvermögen nach § 12 SGB II handelt. 
LSG Bayern, Beschluss vom 11.11.2011 - L 7 AS 811/11 B ER - juris Rn. 19 (Rückkaufwert Kapitallebens-
versicherung 18.571,00 €, wovon 5.200,00 € in Form eines Policendarlehens bereits ausgezahlt wurden) 
 

-  keine besondere Härte, wenn Zulassung zur Abschlussprüfung noch 
nicht vorliegt. 

 LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 13.08.2008 - L 34 B 1550/08 AS ER - juris Rn. 9; LSG Bayern, 
Beschluss vom 15.11.2010 - L 7 AS 761/10 B ER - juris; LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 
29.05.2012 - L 25 AS 369/12 B ER - juris Rn. 8, da noch keine Zulassung im Hauptfach, obwohl die 
Abschlussprüfungen in den beiden Nebenfächern erfolgreich abgelegt wurden; LSG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss vom 29.05.2012 - L 25 AS 1159/12 B ER - juris Rn. 8 bei Studienbeginn im WS 2011/2012 

 

- keine besondere Härte in einem frühen Stadium der Ausbildung 
 LSG NRW, Beschluss vom 30.08.2010 - L 7 AS 778/10 B ER - juris Rn. 6; LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss 

vom 24.02.2014 - L 4 AS 638/12 B - juris Rn. 20; LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 22.01.2015 - L 2 AS 
4/15 R - juris Rn. 32 (Unterhalt war bis 2013 durch Eltern in Syrien gesichert) 

 

- keine besondere Härte, wenn kein BAföG-Anspruch besteht, weil kein 
unabweisbarer Grund für den Fachrichtungswechsel vorliegt 

 LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 05.09.2011 - L 5 AS 1156/11 B ER - juris Rn. 2 
 

- keine besondere Härte: Nicht unzumutbar, entweder die Bedarfe (etwa 
was die Kosten der Unterkunft anbelangt) zu reduzieren oder eine 
Nebentätigkeit auszuüben. 

 LSG NRW, Beschluss vom 26.02.2010 - L 20 AS 81/10 B ER - juris Rn. 23 zu einer 31jährigen verheirate-
ten, aber dauernd getrennt lebenden Auszubildenden, die zuvor im zweiten Staatsexamen gescheitert war, 
und eine Miete von 390,00 € hatte 

 

- keine besondere Härte, wenn Auszubildende sich weigert, einen Vor-
ausleistungsantrag nach § 72 SGB III oder § 36 BAföG zu stellen, um 
den Rückgriff auf ggf. unterhaltsverpflichtete Eltern zu vermeiden. 
LSG NRW, Beschluss vom 13.07.2010 - L 6 AS 587/10 B ER - juris Rn. 21 
 

 auch ein primär sozialtherapeutischer oder medizinischer Zweck einer 
Ausbildung vermag die für eine "besondere Härte" nach § 22 Abs. 1 
Satz 2 SGB XII vorausgesetzte Atypik nicht zu begründen. 

 LSG NRW, Beschluss vom 04.08.2014 - L 9 SO 279/14 B ER - juris Rn. 25, das auch der Auffassung ist, 
dass der kurz bevorstehende Abschluss der Ausbildung bei einer dauerhaft erwerbsgeminderten Studentin 
keine besondere Härte darstelle, weil die "gegenüber der Rechtsprechung des BVerwG zu § 26 BSHG 
scheinbar "großzügigere" Auslegung des Begriffs der besonderen Härte" durch das BSG ausdrücklich mit 
der "Erwerbszentriertheit" des SGB II und dem hiermit zusammenhängenden Grundsatz des "Förderns" 
(§ 14 SGB II) begründet wurde und dies nicht ohne Weiteres auf § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII übertragen 
werden könne (juris Rn. 26). 

 
"Die Voraussetzungen, in einem besonderen Härtefall Leistungen als 
Darlehen zu bekommen, sind sehr streng. Dies liegt daran, dass das 
SGB II gerade keine Ausbildung fördern, sondern die Betroffenen 
unmittelbar in Arbeit vermitteln will (vgl. § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 1 Satz 
3 SGB II). Dabei ist nach § 10 SGB II grundsätzlich jede Art von Arbeit 
zumutbar." 
LSG Bayern, Beschluss vom 15.11.2010 - L 7 AS 761/10 B ER - juris Rn. 19 

http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2016-10&nr=14410
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Die Fachlichen Hinweise der Bundesagentur für Arbeit zu § 27 SGB II 
enthalten auch die folgenden Passagen: 
 

-  "Nach Auffassung des BSG (Urteil vom 30.09.2008, Az. B 4 AS 28/07 
R) ist es vor allem Auszubildenden an Hochschulen grundsätzlich 
zumutbar, durch gelegentliche Nebentätigkeiten einen Verdienst zu 
erzielen, der ausreicht, den sozialhilferechtlichen Lebensunterhalt mit 
abzudecken. Die Rechtsprechung des BSG geht vom Regelfall eines 
„jungen belastbaren Menschen ohne einengende persönliche 
Verpflichtungen“ aus. 

  FW 27.9 - im Urteil des BSG vom  30.09.2008 - B 4 AS 28/07 R - findet sich dieses Zitat nicht, sondern nur 
im Beschluss des OVG Saarlouis vom 28.08.2001 - 3 W 9/01 - juris Rn. 25 zu § 26 BSHG 
 

?  "Soweit Leistungen der Ausbildungsförderung nach § 51 Abs. 2 BAföG 
unter dem Vorbehalt der Rückforderung (noch) nicht geleistet werden 
können, weil die dortigen gesetzlichen Voraussetzungen (Fristen) noch 
nicht gegeben sind, kann in Einzelfällen das Vorliegen eines beson-
deren Härtefalles anerkannt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
durch die entstehende kurze Bedarfslücke die Ausbildung insgesamt 
gefährdet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass beispielsweise ein Stu-
dium an einer Hochschule so rechtzeitig geplant werden kann, dass es 
nicht zu einer Verzögerung in der Bewilligung der Ausbildungsför-
derung kommt. 
Das Darlehen sollte maximal in Höhe der zu erwartenden Ausbildungs-
förderung gewährt werden. Die Rückzahlung der geleisteten Beträge 
sollte entweder durch Abtretung des Anspruches auf Ausbildungsför-
derung oder durch eine Vereinbarung zur sofortigen Rückzahlung bei 
(rückwirkender) Zahlung der Ausbildungsförderung gesichert werden. 
Näheres zu den Darlehensmodalitäten: vgl. FH zu § 42a."  
FH 27.11 und 27.12 (nicht mehr in den FW zu § 27 SGB II, Stand 10.08.2016) 

 

+ "Die in Rz. 27.9 beschriebene Selbsthilfemöglichkeit ist Auszubildenden 
nicht eröffnet, denen eine Arbeit nicht zumutbar oder möglich ist.Das ist 
regelmäßig in folgenden Fällen gegeben: 
• Alleinerziehenden wird eine Erwerbstätigkeit in der Regel nicht 

möglich sein, ohne ihr Kind zu vernachlässigen. 
• Behinderten Menschen sind Arbeitsplätze für studentische Ne-

bentätigkeiten häufig verschlossen, so dass bei einem Grad der 
Behinderung von 50 eine Erwerbstätigkeit neben dem Studium 
regelmäßig nicht möglich ist. 

• Auszubildende, die pflegebedürftige Angehörige betreuen, sind 
zusätzlich zum Studium zeitlich so eingeschränkt, so dass eine 
Erwerbstätigkeit in der Regel ausgeschlossen ist. 

• Bei Drittstaatsangehörigen, die Inhaber humanitärer Aufenthalts-titel 
sind, ist die Nichterfüllung der Wartefrist von 15 Monaten re-gel-
mäßig als Härte anzusehen, da ein schneller Zugang zur Ausbildung 
ermöglicht werden soll. 

 
Es bestehen keine Bedenken, in diesen Fällen das Vorliegen eines 
Härtefalls anzunehmen. Die Aufzählung ist nicht abschließend." 
FW 27.10 
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+ zur Gewährung von Darlehen nach § 27 Abs. 4 SGB II aF an Inhaber 
humanitärer Aufenthaltstitel bei Nichterfüllung der Wartezeit von vier 
Jahren nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 BAföG bis 31.12.2015 
(§§ 25 Abs. 3, Abs. 4 Satz 2 oder Abs. 5 AufenthG) WDB-Beitrag Nr. 270010 in 

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.h
tm?dfContentId=L6019022DSTBAI554460&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554339,L6019022D
STBAI554378,L6019022DSTBAI554682 

 

b) Darlehen für Monat der Ausbildungsaufnahme (§ 27 Abs. 3 Satz 4 SGB II) 
  

 Für den Monat der Aufnahme einer Ausbildung können Leistungen 
entsprechend § 24 Abs. 4 Satz 1 SGB II erbracht werden: 

 § 24 Abs. 4 SGB II:  
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts können als Darlehen 
erbracht werden, soweit in dem Monat, für den die Leistungen erbracht 
werden, voraussichtlich Einnahmen anfallen. 
 
Die BA nennt in ihren Hinweisen insbesondere Ausbildungsvergütung, BAB bzw. Ausbildungsgeld (FW 
27.19). BAföG wird nicht genannt, was darauf beruhen dürfte, dass es auch bei rechtzeitiger Antragstellung 
meistens noch nicht im ersten Monat der Ausbildung tatsächlich gezahlt wird. Anders als bei BAB und 
Ausbildungsgeld, wo auf Antrag eine Vorschusszahlung spätestens einen Kalendermonat nach Eingang 
des Antrags erfolgen muss (§ 42 Abs. 1 Satz 2 SGB I), muss das BAföG-Amt einen Vorschuss in Höhe von 
80 % des voraussichtlich zustehenden Förderungsbetrags für 4 Monate nur zahlen, wenn bei erstmaliger 
Antragstellung in einem Ausbildungsabschnitt oder nach einer Unterbrechung der Ausbildung die zur 
Entscheidung über den Antrag erforderlichen Feststellungen nicht binnen 6 Kalenderwochen getroffen oder 
Zahlungen nicht binnen 10 Kalenderwochen geleistet werden können (§ 51 Abs. 2 BAföG). Da es erforder-
lich ist, dass in dem Monat, für den die Leistungen erbracht werden, voraussichtlich Einnahmen anfallen, 
reicht der meistens erst später greifende Vorschussanspruch nach § 51 Abs. 2 BAföG nicht aus, um ein 
SGB II-Darlehen für den Monat der Aufnahme einer Ausbildung zu bekommen, wohl aber voraussichtlich 
erzielte geringe Einnahmen aus einem Job oder Unterhalt (z.B. weitergeleitetes Kindergeld). 
SG Stuttgart, Beschluss vom 07.10.2011 - S 25 AS 5506/11 ER - meint, dass § 27 Abs. 4 Satz 2 SGB II 
auch anwendbar für Leistungen an einen Studierenden ist, dem BAföG-Leistungen für den Monat der Aus-
bildungsaufnahme voraussichtlich noch bewilligt werden, jedoch weder bereits bewilligt noch ausgezahlt 
wurden (juris Rn. 27, ebenso Lauterbach in Gagel, § 27 SGB II Rn. 19). 
 

Die Bundesagentur für Arbeit sieht auch bei einer zeitlich versetzten 
Zahlungslücke nach der Leistungsverpflichtung nach § 7 Abs. 6 Nr. 2 b) 
SGB II ein Übergangsdarlehen nach § 24 Absatz 4 SGB II vor: 
„Soweit die Ausbildung unter ungeminderter Fortzahlung des Alg II und Anmeldung 
eines Erstattungsanspruches begonnen wird, die (teilweise) Umstellung auf die 
Ausbildungsförderung deshalb nach dem ersten Monat der Ausbildung liegt, kann ein 
Darlehen nach § 24 Absatz 4 SGB II erbracht werden.“ 
FW 27.20 
 
Als Monat der Aufnahme einer Ausbildung sah die Bundesagentur nicht 
den Kalendermonat, sondern den Zeitmonat an:  
"Das Darlehen kann längstens für einen Zeitmonat bewilligt werden.  
Beispiel:  
Die Ausbildung wird am 15. August aufgenommen. Ein Darlehen nach § 27 Absatz 4 
Satz 2 kann für die Zeit vom 15. August bis 14. September erbracht werden." 
FH 27.15 dürfte insoweit mit § 41 Abs. 1 Satz 2 SGB II und § 26 SGB X i.V.m. § 191 BGB im Einklang 
stehen.Diese Passage fehlt in den FW zu § 27 SGB II, Stand 10.08.2016 
 
Nach Sinn und Zweck ist von einer Ermessensreduzierung auf Null aus-
zugehen, wenn im Monat der Ausbildungsaufnahme Hilfebedürftigkeit 
besteht. 
DV Gutachten vom 18.08.2014 G 1/14 „Lebensunterhaltssicherung beim Übergang vom SGB II zum 
BAföG“, NDV 2015, S. 43; ebenso FW 27.20 „im Regelfall“ 
 

"Eine Darlehensgewährung sollte in diesen Fällen  
• für nach § 7 Absatz 5 und 6 SGB II ausgeschlossene Schülerin-

nen/Schüler und Studierende in Höhe des bisherigen Alg II und 

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI554460&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554339,L6019022DSTBAI554378,L6019022DSTBAI554682
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI554460&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554339,L6019022DSTBAI554378,L6019022DSTBAI554682
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI554460&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554339,L6019022DSTBAI554378,L6019022DSTBAI554682
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• für alle anderen Auszubildenden in Höhe des als Einkommen anzu-
rechnenden Einkommens erfolgen." 

FW 27.21 - das ist pragmatisch sinnvoll, aber nicht richtig, wenn vor Aufnahme der Ausbildung ein höheres 
anzurechnendes Einkommen vorhanden war, das ab Ausbildungsbeginn nicht mehr zur Verfügung steht.  
§ 27 Abs. 3 Satz 4 SGB II setzt nicht voraus, dass SGB II-Leistungen schon vor Ausbildungsbeginn bezo-
gen wurden. Ein Darlehen kann auch gewährt werden, wenn Hilfebedürftigkeit erstmals mit Ausbildungsbe-
ginn eintritt (Thie in LPK-SGB II, § 27 Rn. 14; DV Gutachten G 1/14, NDV 2015, S. 43). 
 

Da § 27 Abs. 3 Satz 4 SGB II anders als Satz 1 keine Begrenzung auf 
die dort abschließend genannten Bedarfe und notwendige Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung vorsieht, können nur im Monat der 
Ausbildungsaufnahme als Ermessensleistung auch Darlehen für 
a) Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten 

(§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB II),  
b) Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 4 SGB II sowie  
c) Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Repara-

tur von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete 
von therapeutischen Geräten (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB II)  

gewährt werden, die ansonsten für Auszubildende nicht möglich sind. 
Knickrehm/Hahn in Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann (Hg), Kommentar zum Sozialrecht, 4. Auflage 
München 2015, § 7 SGB II Rn. 41: Es wird hier Alg II insgesamt an Auszubildende erbracht, allerdings nur 
darlehensweise. Hierzu gibt es bisher wohl noch keine Gerichtsentscheidungen! 
 

Kommt ein Vorschuss nach § 51 Abs. 2 BAföG zu spät, kann dies eine 
besondere Härte nach § 27 Abs. 3 Satz 1 SGB II begründen. 
SG Bremen, Beschluss vom 02.09.2009 - S 26 AS 1516/09 ER - juris, das allerdings nur 360,00 € ent-
sprechend § 51 Abs. 2 BAföG aF vorläufig zusprach; FH 27.11: "Soweit Leistungen der Ausbildungs-
förderung nach § 51 Abs. 2 BAföG unter dem Vorbehalt der Rückforderung (noch) nicht geleistet werden 
können, weil die dortigen gesetzlichen Voraussetzungen (Fristen) noch nicht gegeben sind, kann in Einzel-
fällen das Vorliegen eines besonderen Härtefalles anerkannt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
durch die entstehende kurze Bedarfslücke die Ausbildung insgesamt gefährdet ist. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass beispielsweise ein Studium an einer Hochschule so rechtzeitig geplant werden kann, dass es 
nicht zu einer Verzögerung in der Bewilligung der Ausbildungsförderung kommt." - Letzteres ist in der Reali-
tät vielfach nicht der Fall, da z.B. oft Studienplätze erst im Nachrückverfahren vergeben werden und die 
Bearbeitung der BAföG-Anträge oft lange dauert. 
a.A. DV Gutachten G 1/14, NDV 2015, S. 43 (44f): Alleine die Hilfebedürftigkeit nach Beginn der Aus-
bildung ist keine besondere Härte, denn sie ist typische Folge des Anspruchsausschlusses im SGB II 
und dem Wechsel in das für die Ausbildungsförderung zuständige Leistungssystem. Im Einzelfall müssen 
Hilfebedürftigkeit weitere Umstände hinzutreten, die den von der Rechtsprechung aufgestellten 
Anforderungen entsprechen. „Gleichwohl kann bei Schwierigkeiten in der Lebensunterhaltssicherung nicht 
pauschal davon ausgegangen werden, dass keine besondere Härte nach § 27 Abs. 4 Satz 1 SGB II 
vorliegt. Denn die Beurteilung der besonderen Härte hat unter Berücksichtigung der individuellen Umstände 
gesondert, für jeden Einzelfall zu erfolgen. Liegt ein besonderer Härtefall vor, ist eine Ermessensentschei-
dung über die Gewährung von Leistungen nach § 27 Abs. 4 Satz 1 SGB II zu treffen.“  
„Der Gesetzgeber hat die Konsequenz von Schwierigkeiten in der Lebensunterhaltssicherung bei der 
Aufnahme einer nach dem BAföG förderungsfähigen Ausbildung in Kauf genommen, indem er den Ablauf 
eines Zeitraums von längstens zehn Wochen nach Antragstellung ohne Leistungen nach dem BAföG als 
zulässig angesehen hat und dies unabhängig davon, ob die Ausbildung bereits begonnen wurde und 
Bedarfe wegen der Ausbildungsaufnahme entstanden sind oder in Zusammenhang mit ihr stehen. Auf 
weitere Regelungen zur Überbrückung von Zahlungslücken nach Beginn der Ausbildung (sei es, weil der 
konstitutiv wirkende Antrag auf Leistungen der Ausbildungsförderung nicht rechtzeitig gestellt wurde oder 
keine Vorausleistungen nach § 51 BAföG erbracht werden) hat der Gesetzgeber im BAföG verzichtet. § 27 
Abs. 4 Satz 1 SGB II ist kein Auffangtatbestand zur Schließung von Lücken des abschließenden Systems 
der Ausbildungsförderung.“ 
 
Reichen die Vorauszahlungen nach § 51 Abs. 2 BAföG zur Deckung 
des Bedarfs nicht aus, kann dies eine besondere Härte nach § 27 Abs. 
3 Satz 1 SGB II begründen, wenn es nicht möglich und zumutbar ist, 
den verbleibenden Betrag durch Nebentätigkeiten hinzuzuverdienen. 
SG Berlin, Beschluss vom 02.11.2006 - S 18 AS 9082/06 ER - juris Rn. 14 im Fall eines Rollstuhlfahrers, 
der für die behindertengerechte Wohnung 557,42 € Miete aufbringen musste. Die in FH 27.12 empfohlene 
Deckelung von Überbrückungsdarlehen nach § 27 Abs. 4 Satz 1 SGB II aF (maximal in Höhe der zu erwar-
tenden Ausbildungsförderung) ist nicht zwingend, zumal die Höhe, was zu erwarten ist, oft schwer 
abschätzbar ist. 

 

c) Sonderregelungen zur Darlehensrückzahlung 
 
Bei Darlehen nach § 27 Abs. 3 SGB II gelten folgende Sonderregelungen:  
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keine Aufrechnung mit Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, die 
sonst bei fast allen Darlehen mit 10 % des maßgebenden Regelbedarfs erfolgt 
(§ 42a Abs. 2 Satz 4 SGB II). 
 
Der Rückzahlungsanspruch wird erst nach Abschluss der Ausbildung fällig. 
Über die Rückzahlung des ausstehenden Betrags soll eine Vereinbarung 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Darlehensnehmer 
getroffen werden (§ 42a Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 Satz 2 SGB II).  
FW 42a.24 und FW 27.22; a.A. früher FH 27.12, wo entgegen der eindeutigen gesetzlichen Regelung in § 42 Abs. 5 
Satz 1 SGB II die Auffassung vertreten wurde, die Rückzahlung der geleisteten Beträge sollte entweder durch 
Abtretung des Anspruches auf Ausbildungsförderung oder durch eine Vereinbarung zur sofortigen Rückzahlung bei 
(rückwirkender) Zahlung der Ausbildungsförderung gesichert werden (richtig dagegen FH 27.16 für § 27 Abs. 4 Satz 2 
SGB II aF, aus dem auch kein Erstattungsanspruch des BAföG-Amtes gegen den SGB II-Leistungsträger folgt (DV, 
Gutachten G 1/14, NDV 2015, S. 43).  
 

Die Bundesagentur für Arbeit meint, das Darlehen sei aufzurechnen, wenn 
ehemalige Auszubildende nach der Ausbildung Alg II beziehen. 
FW 42a.24 - dagegen dürfte aber der Verweis nur auf Abs. 4 Satz 2 in § 42a Abs. 5 Satz 2 SGB II sprechen. Ein 
Widerspruch gegen eine solche Aufrechnung hätte aufschiebende Wirkung, da Aufrechnung in § 39 SGB II nicht 
aufgeführt sind.  

 
7. Härtefall-Leistungen für Schüler über 30 Jahren (§ 27 Abs. 3 Satz 2 SGB II) 
ab 01.08.2016 befristet für Ausbildungen, die vor dem 31.12.2020 begonnen wurden 
 
 Ein Zuschuss ist vorgesehen für Schüler, wenn  

a) kein BAföG-Anspruch besteht, weil bei Beginn der Ausbildung die Alters-
grenze von 30 Jahren bereits vollendet war und keiner der Ausnahme-
gründe nach § 10 Abs. 3 BAföG vorliegt, 

b) diese Ausbildung im Einzelfall für die Eingliederung in das Erwerbs-
leben zwingend erforderlich ist und  

c) ohne Erbringung von Leistungen zum Lebensunterhalt der Abbruch der 
Ausbildung droht. 

In diesen Fällen ist auch eine besondere Härte anzunehmen und sind 
Leistungen als Zuschuss zu erbringen. 
 
In den Fachlichen Weisungen heißt es dazu (FW 27.14 bis 27.16): 
„Die schulische Ausbildung ist zwingend erforderlich, wenn eine berufliche Eingliederung 
dauerhaft auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Ob ein Verweis auf eine bereits 
erlernte Tätigkeit oder die Inanspruchnahme anderer Förderinstrumente der aktiven 
Arbeitsförderung (vor allem berufliche Weiterbildung) erfolgen kann, ist im Einzelfall zu 
entscheiden. Die Gewährung eines Zuschusses setzt die positive Prognose voraus, dass mit 
dem Abschluss der Ausbildung die berufliche Eingliederung erreicht wird. 
Ein Abbruch der Ausbildung ohne Leistungen zum Lebensunterhalt droht, wenn der oder dem 
Ausbildenden außer den möglichen Härtefallleistungen keine weiteren Einnahmen zur 
Verfügung stehen und der Lebensunterhalt deshalb nicht gesichert ist. 
Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen vorliegen, trifft die zuständige Integrations-
fachkraft (IFK). Die Entscheidung ist zu dokumentieren.“ 
 
Dass keine weiteren Einnahmen zur Verfügung stehen dürfen, dürfte für die Prognose, dass ohne Leistungen zum 
Lebensunterhalt der Abbruch der Ausbildung droht, zu eng sein. Auch bei geringen, aber nicht bedarfsdeckenden 
eigenen Einnahmen kann der Abbruch drohen. 
 
Da allgemein von "Leistungen zum Lebensunterhalt" gesprochen wird, werden 
alle nach den §§ 19-35 SGB II möglichen Leistungen erfasst und nicht nur die 
in § 27 Abs. 3 Satz 1 SGB II genannten Bedarfe, für die im Falle einer beson-
deren Härte ein Darlehen möglich ist. 
a.A. FW 27.16: nur die Mehrbedarfe nach § 27 Abs. 2 und die in § 27 Abs. 3 Satz 1 SGB II genannten Bedarfe 
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Ausgenommen von dieser Härtefallregelung sind Auszubildende an höheren 
Fachschulen, Akademien oder Hochschulen (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 BAföG). Sie 
gilt nur für Auszubildende, deren Bedarf sich nach § 12 oder § 13 Abs. 1 Nr. 1 
BAföG bemisst. 
 
Da in diesen Fällen eine besondere Härte "auch" anzunehmen ist, hat diese 
befristete Härtefallregelung keinen Einfluss auf die Frage, wann ansonsten 
eine besondere Härte nach § 27 Abs. 3 Satz 1 SGB II vorliegt (dazu oben 6.).  
 
Im Ausschussbericht heißt es zu § 27 Abs. 3 Satz 2 SGB II: 
"Nach § 7 Absatz 6 SGB II können Schülerinnen und Schüler in einer dem Grunde nach dem BAföG förderungs-
fähigen Ausbildung grundsätzlich nur dann Arbeitslosengeld II erhalten, wenn sie Ausbildungsförderung nach dem 
BAföG erhalten. Besteht diese Möglichkeit nicht, weil die Altersgrenze nach § 10 Absatz 3 BAföG überschritten ist, 
kann dieser Umstand eine besondere Härte bedeuten. Der neue Satz 2 legt das Vorliegen einer besonderen Härte für 
den Fall fest, dass wegen der Besonderheit des Einzelfalls keine Alternativen zu der angestrebten schulischen 
Ausbildung zur Verfügung stehen und ohne Leistungen zum Lebensunterhalt der Abbruch der Ausbildung droht. In 
diesem Fall werden die Leistungen zuschussweise erbracht. Die Regelung ist im Hinblick auf mögliche Anpassungen 
der Altersgrenze nach § 10 Absatz 3 BAföG zu befristen." (BT-Drucksache 18/8909, S. 31) 

 

Dafür, dass in den Fällen des § 27 Abs. 3 Satz 2 SGB II ein normaler An-
spruch auf Leistungen zum Lebensunterhalt besteht (allerdings ohne Kranken- 
und Pflegeversicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V und § 20 Abs. 1 
Nr. 2a SGB XI, da alle Leistungen für Auszubildende nach § 27 Abs. 1 Satz 2 
SGB II nicht als Arbeitslosengeld gelten), spricht neben dieser Begründung 
auch, dass nach dem zweiten Halbsatz Leistungen als Zuschuss zu erbringen 
sind. Selbst wenn man dennoch - wie bei § 27 Abs. 3 Satz 1 und Satz 4 SGB 
II - von einer Ermessensentscheidung ausgehen sollte, gäbe es i.d.R. keinen 
Spielraum, ob überhaupt Leistungen gewährt werden, sondern nur hinsichtlich 
Art und Umfang der Leistungen (vgl. BSG, Urteil vom 06.09.2007 - B 14/7b AS 
36/06 R - juris Rn. 21 = BSGE 99, S. 67; Eicher/Bernzen SGB II § 27 Rn. 66; 
LPK-SGB XII/Thie § 22 Rn. 18; Oestreicher/Decker SGB XII § 22 Rn. 44ff; 
Schaller in Ramsauer/Stallbaum, § 51 BAföG Rn. 24f). Wenn eine besondere 
Härte vorliegt, indiziert das, dass auch Hilfe tatsächlich erforderlich ist (LPK-
SGB II/Thie § 27 Rn. 13). 
 
Da für Schüler über 30, die nach § 27 Abs. 3 Satz 2 SGB II Härtefall-
Leistungen als Zuschuss bekommen, keine Kranken- und Pflegeversiche-
rungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V und § 20 Abs. 1 Nr. 2a SGB XI be-
steht und auch ein Anspruch auf einen Zuschuss zu den Beiträgen nach § 26 
Abs. 2 SGB II ausscheiden dürfte (vgl. BSG, Urteil vom 27.09.2011 - B 4 AS 
160/10 R - juris Rn 30 zu § 26 Abs. 2 SGB II aF, der damals allerdings nur für 
Bezieher von Arbeitslosengeld II galt, während dieses Erfordernis dort 
nunmehr anders als in § 26 Abs. 1 und 3 SGB II nicht mehr enthalten ist), 
dürfte auch für diesen Personenkreis die Übernahme von notwendigen Beiträ-
gen zur Kranken- und Pflegeversicherung nur als Darlehen nach § 27 Abs. 3 
Satz 1 SGB II möglich sein. 

 
8. bis 31.07.2016 Zuschuss zu Unterkunfts+Heizungskosten (§ 27 Abs. 3 SGB II aF) 

 
für Auszubildende, die BAföG oder BAB oder Ausbildungsgeld erhalten oder 
nur wegen zu berücksichtigendem Einkommen oder Vermögen nicht erhalten  
 
Bedarf musste sich 
- bei BAB/Ausbildungsgeld-Berechtigten nach § 61 Abs. 1, § 62 Abs. 2, 

§ 116 Abs. 3, § 123 Abs. 1 Nr. 1 und 4, § 124 Abs. 1 Nr. 2 SGB III 
bemessen  
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[bis 31.03.2012 § 65 Abs. 1, § 66 Abs. 3, § 101 Abs. 3, § 105 Abs. 1 Nr. 1, 4, § 106 
Abs. 1 Nr. 2 SGB III] 

- bei Schülern nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 BAföG bemessen, 
- bei Studierenden nach § 13 Abs. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BAföG be-

messen: also nur für bei den Eltern wohnende Studierende 
(gilt nach § 13a Abs. 3a BAföG auch, wenn der bewohnte Raum im Eigentum der Eltern steht) 
 

 Ob der Ausschluss von nicht bei den Eltern wohnenden Studierenden verfassungsgemäß ist, war Gegen-
stand eines Verfahrens, das vom BSG auch insoweit mit Urteil vom 02.04.2014 - B 4 AS 26/13 R - juris Rn. 
27ff negativ entschieden wurde (soweit Berlit meint, das BSG verweise auf die Möglichkeit, nach dem 
BAföG erhöhte Unterkunftskosten zu beantragen (info also 2015, S. 7 (13)), ist das falsch, da der höhere 
Bedarf nach § 13 Abs. 3 BAföG aF gewährt wurde und keines gesonderten Antrags bedurfte). Das BSG 
setzt sich nicht damit auseinander, ob nicht der Umstand, dass Studierende, wenn der bewohnte Raum im 
Eigentum der Eltern steht (§ 13a Abs. 3a BAföG), einen Anspruch nach § 27 Abs. 3 SGB II aF haben, zu 
einer unzulässigen Schlechterstellung führt. Auch in diesen Fällen kann eine marktübliche Miete anfallen, 
die den Unterkunftsbedarf nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BAföG übersteigt. Keine Bedenken gegen die unter-
schiedliche Behandlung hat auch das LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 31.03.2008 - L 14 B 
2271/07 AS PKH - juris Rn. 3 und Beschluss vom 16.07.2009 - L 25 AS 1111/09 B ER - juris Rn. 4. 

 

Nicht klar ist, ob eine Versagung aufgrund Einkommensanrechnung ausreicht, 
wenn Ausschlussgründe z.B. wegen Zweitausbildung nicht geprüft wurden. 
LSG NRW, Beschluss vom 21.08.2014 - L 7 AS 1663/13 B, L 7 AS 1182/13 B ER - juris Rn. 10 
 

kein Anspruch für behinderte Auszubildende, deren Bedarf auf Ausbildungs-
geld sich nach § 123 Abs. 1 Nr. 2 SGB III bemisst (Unterbringung in Wohn-
heim, Internat, bei der oder dem Ausbildenden oder in einer besonderen Ein-
richtung für behinderte Menschen) 
LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 17.04.2013 - L 2 AS 951/12 B ER - juris Rn. 27; LSG Thüringen, Beschluss 
vom 02.07.2014 - L 9 AS 656/14 B ER - juris Rn. 21, das aber die Bundesagentur für Arbeit verpflichtet sieht, nach 
§ 128 SGB III für Sonderfälle der Unterbringung und Verpflegung weitere 269,00 € (ggfs. zuzüglich nachgewiesener 
behinderungsbedingter Mehraufwendungen) zu erbringen (juris Rn. 28). Ein solcher Anspruch wird abgelehnt vom 
LSG Bayern (Urteil vom 23.07.2015 - L 7 AS 594/14 - juris Rn. 41ff), das aber ein Härtefalldarlehen nach § 27 Abs. 4 
Satz 1 SGB II zuspricht (Revision anhängig beim BSG B 14 AS 40/15 R). 
 
Die Anwendung einer niedrigeren Angemessenheitsgrenze für die Unter-
kunftskosten bei Auszubildenden ist unzulässig. 
SG Schwerin, Beschluss vom 29.03.2007 - S 10 ER 49/07 AS - juris Rn. 24; SG Schleswig, Beschluss vom 
30.05.2008 - S 3 AS 213/08 ER - juris Rn. 29 (allerdings heißt es in der BT-Drucksache 17/3404, S. 101f zur 
Begründung zu § 22b Abs. 3 SGB II: "Ein abgesenkter Bedarf kann zum Beispiel während der Berufsfindungsphase 
(siehe die in § 10 Absatz 3 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes enthaltene Regelaltersgrenze) bestehen." Für 
eine solche Sonderregelung in einer Satzung müsste aber belegt werden, dass Personen unter 30 regelmäßig einen 
geringeren Unterkunftsbedarf haben, was eher unwahrscheinlich sein dürfte; ein besonderer Bedarf für Unterkunft 
und Heizung dürfte auch eher ein höherer sein, wie die Beispiele in § 22b Abs. 3 Satz 2 SGB II zeigen) 
 

nur die angemessenen Kosten der Unterkunft sind zu berücksichtigen (§ 22 
Abs. 1 Satz 1 SGB II), so dass die Schonfrist nach § 22 Abs. 1 Satz 3 SGB II 
für höhere tatsächliche Kosten nicht gilt. 
LSG Bayern, Beschluss vom 18.02.2011 - L 7 AS 118/11 B ER - juris Rn. 9, Frank-Schinke, ZfF 2011, S. 121 (128); 
Bernzen in Eicher, § 27 SGB II Rn. 51; offen gelassen von BSG, Urteile vom 22.03.2010 - B 4 AS 39/09 R - juris Rn. 
19 und - B 4 AS 69/09 R - juris Rn. 18; nunmehr aber BSG, Urteil vom 16.06.2015 - B 4 AS 37/14 R - juris Rn. 20, 
obwohl dies in dem Fall keine Rolle spielte. 
 

siehe zu § 27 Abs. 3 SGB II aF im Einzelnen: 
1. Arbeitslosenprojekt TuWas (Hg.), Unterkunfts- und Heizkosten nach dem 

SGB II, Ein Leitfaden, 3. Auflage Frankfurt 2015, Kapitel K mit Beispielen 
2. Alexandra Frank-Schinke, Leistungen für Auszubildende nach dem neuen 

SGB II - Schwerpunkt: Zuschuss zu den Unterkunftskosten für Auszubil-
dende nach § 27 Abs. 3 SGB II (bisher § 22 Abs. 7 SGB II), ZfF 2011, S. 
121-128 

3. Bernd Eckhardt, Unterkunftskosten bei Auszubildenden (07.04.2015) 
 http://www.harald-thome.de/media/files/Auszubildende-und-Unterkunftskosten.pdf 
4. Hamburger Fachanweisung zu § 22 SGB II vom 01.09.2015 (Abschnitt 12) 
 http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-22/4269084/fa-sgbii-22-kdu/ 
BSG, Urteil vom 22.03.2010 - B 4 AS 69/09 R - NZS 2011, S. 145 = juris 
 

http://www.harald-thome.de/media/files/Auszubildende-und-Unterkunftskosten.pdf
http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-22/4269084/fa-sgbii-22-kdu/
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Nach der Rechtsprechung des BSG soll der Zuschuss auf die Höhe der Diffe-
renz zwischen dem abstrakten Unterkunftsbedarf nach dem SGB II und dem 
in der BAföG- oder SGB III-Leistung enthaltenen Unterkunftsbedarfsanteil be-
grenzt sein. 
BSG, Urteil vom 22.03.2010 - B 4 AS 69/09 R - NZS 2011, S. 145 = juris Rn. 29f. Das dürfte aber zumindest für die 
Fälle, in denen sich der Bedarf nach § 12 BAföG oder § 116 Abs. 3 SGB III richtet, nicht mehr gelten, da es einen 
solchen speziellen Unterkunftsbedarf - anders als nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BAföG und § 61 Abs. 1 Sätze 2 und 3, § 62 
Abs. 2 Satz 2 und § 124 Abs. 1 Nr. 2 SGB III - seit dem 23. BAföGÄndG nicht mehr gibt (a.A. SG Berlin, Urteil vom 
25.11.2011 - S 37 AS 19517/11 - juris Rn. 43; Frank-Schinke, ZfF 2011, S. 121 (124f) mit Hinweis in FN 31f auf ein 
Schreiben des BMAS vom 15.03.2011 - IIc3 - 29011/4, nach dem es eine fiktiv um 2 % hochgerechnete Wohn-
kostenpauschale in den Fällen des § 12 Abs. 2 BAföG geben soll, nicht dagegen bei § 12 Abs. 1 Nr. 2 BAföG; nicht 
problematisiert durch VGH München, Beschlüsse vom 18.10.2013 - 12 C 13.1520 - juris Rn. 15 - und vom 03.02.2014 
- 12 ZB 14.21 - juris Rn. 8; wie hier LSG Hessen, Beschluss vom 24.04.2008 - L 7 AS 10/08 B ER - juris Rn. 14 zu § 
22 Abs.. 7 SGB II aF und § 12 Abs. 3 BAföG aF).  
Während § 22 Abs. 7 Satz 1 SGB II aF einen Zuschuss "zu ihren ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft 
und Heizung" vorsah, was es zuließ, die Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe bis zum maximalen 
Mietkostenanteil gemäß § 65 Abs. 1 Sätze 2 und 3 SGB III aF als gedeckt anzusehen (BSG, Urteil vom 22.03.2010 - 
B 4 AS 69/09 R - juris Rn. 29f), sah § 27 Abs. 3 Satz 1 SGB II aF eine andere Formulierung vor, nämlich "Zuschuss 
zu ihren angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Absatz 1 Satz 1), soweit der Bedarf in 
entsprechender Anwendung des § 19 Absatz 3 ungedeckt ist". In entsprechender Anwendung von § 19 Abs. 3 SGB II 
ungedeckt ist der Bedarf für Unterkunft und Heizung immer dann und soweit, wie das eigene Einkommen und 
Vermögen nicht ausreicht, um zunächst die Bedarfe nach den §§ 20, 21 und 23 SGB II zu decken und im zweiten 
Schritt den Bedarf nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II. Dadurch, dass der Zuschuss seit 2011 auch dann gewährt werden 
kann, wenn Auszubildende BAföG oder BAB oder Ausbildungsgeld nur wegen zu berücksichtigendem Einkommen 
oder Vermögen nicht erhalten, gibt es Fälle, in denen keine Ausbildungsförderungsleistung gezahlt wird, trotzdem 
aber ein Anspruch auf den Zuschuss nach § 27 Abs. 3 SGB II aF bestehen kann (z.B. weil beim Einkommen der 
Eltern nach § 24 Abs. 1 BAföG die Einkommensverhältnisse im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn des Bewilligungs-
zeitraums maßgeblich sind, während es beim SGB II auf die aktuellen Verhältnisse ankommt). Es ist schon 
denklogisch nicht möglich, von einer nicht gezahlten Ausbildungsförderungsleistung einen fiktiven Unterkunfts-
bedarfsanteil abzuziehen. 
Die Fragen 
 Bemisst sich der Zuschuss zu den Unterkunftskosten für Auszubildende auch nach der neuen Rechtslage gem § 27 

Abs 3 SGB 2 idF der Bekanntmachung vom 13.5.2011 (BGBl I, 850) nach dem ungedeckten Unterkunftsbedarf iS 
des SGB 2, unter Berücksichtigung von erzieltem Einkommen einschließlich der Ausbildungsförderungsleistung, 
begrenzt durch die Differenz zwischen dem Unterkunftsbedarf nach dem SGB 2 und dem in der Ausbildungs-
förderungsleistung enthaltenen Unterkunftsanteil, wie es vom BSG nach der Rechtslage gem § 22 Abs 7 SGB 2 idF 
des Gesetzes zur Fortentwicklung der Grundsicherung vom 20.7.2006 (BGBl I, 1706) entwickelt worden ist (Urteil 
vom 22.3.2010 - B 4 AS 69/09 R = SozR 4-4200 § 22 Nr 32)? 

 Wie bemisst sich der Unterkunftsbedarf nach § 27 Abs 3 SGB 2, wenn der Auszubildende in einer 
Bedarfsgemeinschaft lebt? 

waren Gegenstand des Revisionsverfahrens B 4 AS 27/15 R, das allerdings einen BAB-Fall betraf (Vorinstanz LSG 
Baden-Württemberg, Urteil vom 09.02.2015 - L 1 AS 5146/13 - juris). Das BSG hat im Urteil vom 15.06.2016 - B 4 AS 
27/15 R - seine Rechtsprechung zur Deckelung bestätigt (juris Rn. 17ff). 
 

Die im SGB III vorgesehenen Erhöhungsbeträge für "Unterkunft und Neben-
kosten" (nach §§ 61 Abs. 1 Satz 3, 123 Abs. 1 Nr. 4 SGB III bis zu 75,00 €, 
soweit die Mietkosten über 149,00 € liegen; nach §§ 62 Abs. 2 Satz 2, 124 
Abs. 1 Nr. 2 SGB III bis zu 74,00 €, soweit die Mietkosten über 58,00 € liegen) 
umfassen jedoch mehr als die Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 22 
SGB II. Nebenkosten sind die Betriebskosten im Sinne von § 27 Abs. 1 i.V.m. 
Anlage 3 Betriebskostenverordnung und umfassen daher neben u.a. Wasser-
kosten auch Zahlungen für die Lieferung von Wärme und die Warmwasserbe-
reitung, die unmittelbar an ein Versorgungsunternehmen zu leisten sind. Die 
tatsächlichen Aufwendungen für Warmwasser, zumindest aber der Mehrbe-
darf für dezentrale Warmwassererzeugung nach § 21 Abs. 7 SGB II, auf den 
Auszubildende nach § 27 Abs. 2 SGB II keinen Anspruch haben, müssen 
daher bei der Ermittlung des Zuschusses nach § 27 Abs. 3 SGB II aF als 
Unterkunftsbedarf berücksichtigt werden, soweit eine Begrenzung auf den in 
der SGB III-Leistung enthaltenen Unterkunftsbedarfsanteil erfolgen soll. 
vgl. LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 28.09.2009 - L 1 AS 3286/09 - juris Rn. 46f unter Hinweis auf Ramsau-
er/Stallbaum/Sternal, BAföG 4. Auflage 2005 § 13 BAföG Rn. 7. Soweit das BSG im Urteil vom 22.03.2010 - B 4 AS 
69/09 R - juris Rn. 20 anders als das LSG einen Abzug für die Kosten der Warmwasserbereitung für erforderlich hielt, 
ist ein solcher seit dem 01.01.2011 wegen der Ausgliederung der auf die Erzeugung von Warmwasser entfallenden 
Anteile der Haushaltsenergie aus dem Regelbedarf (§ 20 Abs. 1 Satz 1 SGB II) nicht mehr vorzunehmen. 
 

Kosten der Unterkunft und Heizung umfassen auch Kosten für die Anschaf-
fung eines Gasofens, der dazu dient, die Wohnung erst bewohnbar zu 
machen. 
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LSG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 28.11.2012 - L 6 AS 573/12 B ER -  
 

Umzugskosten sind kein Unterkunftsbedarf nach § 27 Abs. 3 Satz 1 SGB II aF 
SG Dresden, Gerichtsbescheid vom 06.01.2014 - S 49 AS 8115/12 - juris (nicht geprüft wurde ein Anspruch auf ein 
Härtefalldarlehen nach § 27 Abs. 4 Satz 1 SGB II aF); LSG Sachsen, Urteil vom 18.12.2014 - L 3 AS 569/11 - juris 
Rn. 44 für § 22 Abs. 7 SGB II aF (nach Rn. 19 verneinte das SG Chemnitz als Vorinstanz auch einen Härtefall nach 
§ 7 Abs. 5 Satz 2 SGB II aF)  
 

Bei der fiktiven Bedarfsberechnung ist kein Mehrbedarf nach § 21 Abs. 4 
SGB II zu berücksichtigen. 
LSG Sachsen, Beschluss vom 09.09.2013 - L 7 AS 1237/13 B ER - juris Rn. 32 
 

Umstritten war, ob vorrangig auf die Inanspruchnahme von Wohngeld ver-
wiesen werden kann. 
bejaht von Frank-Schinke, ZfF 2011, S. 121 (125f) vorbehaltlich § 12a Satz 2 Nr. 2 SGB II; vermittelnd: Hamburger 
Fachanweisung zu § 22 SGB II vom 01.09.2015 http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-22/4269084/fa-sgbii-22-
kdu/ Nr. 12.3.2.2: nur bei Bedarfsdeckung; a.A. LSG Hessen, Beschluss vom 27.03.2009 - L 6 AS 340/08 B ER - juris 
Rn. 22 unter Hinweis auf § 7 Abs. 1 Nr. 2 WoGG, wonach sind Empfänger von Zuschüssen nach § 27 Abs. 3 SGB II 
von Wohngeld ausgeschlossen sind. 
 

unklar: Anspruch während eines Auslandsaufenthalts? 
Hamburger Fachanweisung zu § 22 SGB II vom 01.09.2015 http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-
22/4269084/fa-sgbii-22-kdu/ Nr. 12.4.2.: "Verbringt der Schüler, Studierende oder Auszubildende einen Abschnitt 
seiner Ausbildung im Ausland, kommt ein Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft und Heizung der in der 
Bundesrepublik Deutschland belegenen Wohnung regelmäßig nicht in Betracht. Vorrangig ist der Schüler, 
Studierende oder Auszubildende gehalten, die Kosten der Unterkunft durch Untervermietung zu senken oder den 
Mietvertrag zu kündigen." Ob das generell richtig ist, erscheint fraglich (vgl. auch Bernzen in Eicher, § 27 SGB II Rn. 
41). Zwar kommen Leistungen gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 4 SGB II nur für Personen in Betracht, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Ein vorübergehender Auslandsaufenthalt führt aber nicht dazu, 
dass der gewöhnliche Aufenthalt (§ 30 Abs. 3 Satz 2 SGB I) nicht mehr in Deutschland ist. Nach § 5 Abs. 1 zweiter 
Halbsatz BAföG hat, wer sich lediglich zum Zwecke der Ausbildung an einem Ort aufhält, dort nicht seinen ständigen 
Wohnsitz begründet. Bisher gibt es keine Entscheidungen dazu, ob § 7 Abs. 4a SGB II auf den Unterkunftskosten-
zuschuss für Auszubildende anzuwenden ist. 
 

kein Anspruch vor Vollendung des 25. Lebensjahrs, wenn Umzug ohne 
Zusicherung oder schwerwiegenden Grund nach § 22 Abs. 5 SGB II.  
Anspruch auf Zusicherung besteht u.a., wenn Bezug der Unterkunft zur Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist, was bei einer Ausbildung an 
einem anderen Ort zu bejahen ist. 
LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 06.08.2009 - L 25 AS 131/09 - juris Rn. 17; LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 
11.09.2012 - L 5 AS 461/11 B - juris Rn. 23: Zumutbarkeit von Wegezeiten richtet sich bei Auszubildenden nicht nach 
§ 121 Abs. 4 SGB III, sondern den zu § 2 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 BAföG entwickelten Grundsätzen 
 

keine analoge Anwendung bei Personen, die unter das SGB XII fallen (z.B. 
über § 2 AsylbLG) 
SG Bremen, Beschluss vom 05.05.2009 - S 15 SO 52/09 ER - juris, das auch keinen besonderen Härtefall nach § 22 
Abs. 1 Satz 2 SGB XII sieht (juris Rn. 23), a.A. jurisPK-SGB XII/Voelzke, § 22 Rn. 52; Grube/Wahrendorff, § 22 SGB 
XII Rn. 1; Peters in Berlit/Conradis/Sartorius (Hg.), Existenzsicherungsrecht, 2. Auflage Baden-Baden 2013, § 33 Rn, 
63 sieht eine unter Beachtung des Gleichheitssatzes problematische Ungleichbehandlung nicht erwerbsfähiger 
Hilfeempfänger. 

 

9. bis 31.07.2016 Mietschuldenübernahme (§ 27 Abs. 5 SGB II aF) 
 war als Ermessensleistung nach § 27 Abs. 5 SGB II unter den Voraus-
setzungen des § 22 Abs. 8 SGB II möglich: 

 
 Schulden beim Vermieter, Wasser- oder Heizenergielieferanten können über-

nommen werden, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur 
Behebung einer vergleichbaren Notlage (z.B. Strom-Schulden) gerechtfertigt 
ist. Sie sollen übernommen werden, wenn dies gerechtfertigt und notwendig 
ist und sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht. Vermögen nach § 12 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 1 SGB II ist vorrangig einzusetzen. Geldleistungen sollen als 
Darlehen erbracht werden. 
bejaht schon vor Einführung des § 27 Abs. 5 SGB II aF für Bezieher des Zuschusses zu den ungedeckten Kosten für 
Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 7 SGB II: SG Berlin Beschluss vom 23.03.2007 - S 37 AS 2804/07 ER - juris 
Rn. 21; SG Lüneburg, Beschluss vom 11.05.2007 - S 30 AS 579/07 ER - juris Rn. 16; VG Bremen, Beschluss vom 
14.12.2007 - S8 V 3445/07 - juris Rn. 22; LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 05.06.2009 - L 14 AS 748/09 B 
ER - juris Rn. 6. 

http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-22/4269084/fa-sgbii-22-kdu/
http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-22/4269084/fa-sgbii-22-kdu/
http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-22/4269084/fa-sgbii-22-kdu/
http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-22/4269084/fa-sgbii-22-kdu/
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
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Das SG Oldenburg hielt im Beschluss vom 20.12.2005 - S 2 SO 271/05 ER - das Sozialamt für verpflichtet, sogar ei-
ne Beihilfe nach § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII für Rückstände beim Strom- und Gasversorger zu gewähren. „In Anbe-
tracht der großen Kälte, die gegenwärtig herrscht, erscheint es dringlich geboten, für eine sofortige Gas- und Strom-
zufuhr zu sorgen, damit die von der Antragstellerin bewohnte Wohnung geheizt und beleuchtet werden kann“ (juris 
Rn. 9ff). Dieses „Weihnachtsgeschenk“ beachtet allerdings nicht, dass Härtefall-Leistungen nach § 22 Abs. 1 Satz 2 
SGB XII nur in Betracht kommen, wenn hilfebedürftige Auszubildende ausnahmsweise in den Bereich des SGB XII 
fallen. Es macht aber deutlich, in welchen Fällen das Ermessen zu Gunsten von Auszubildenden auszuüben ist. 

 

Im Ausschussbericht hieß es zu § 27 Abs. 5 SGB II aF (BT-Drucksache 
17/4095, S. 30):  
"Nach der bisherigen Fassung des § 22 Absatz 5 SGB II konnten Leistungen (z.B. bei Mietschulden) auch an 
Auszubildende erbracht werden, die zwar nach § 7 Absatz 5 keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben, jedoch 
einen Zuschuss nach § 22 Absatz 7 SGB II erhalten, da es sich dabei um Kosten der Unterkunft handelt. 
Für den genannten Personenkreis wäre dies mit dem geänderten Wortlaut nicht mehr möglich gewesen, da § 27 
Absatz 1 klarstellt, dass die Leistungen für Auszubildende nicht als Arbeitslosengeld II gelten. 
Die Übernahme von Schulden zur Sicherung des Wohnraumes oder Behebung einer vergleichbaren Notlage nach 
§ 22 Absatz 8 SGB II soll auch weiterhin in Betracht kommen, wenn die hilfesuchende Person als Auszubildende / 
Auszubildender einen Zuschuss zu den ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22 Absatz 
1 Satz 1 SGB II) erhält. Denn nach der Gesetzessystematik handelt es sich bei dem Zuschuss für Auszubildende um 
Leistungen für die Unterkunft." 

 

§ 27 Abs. 5 SGB II aF war nach Wortlaut und Systematik - entgegen dieser 
Begründung und FH 27.17 - nicht auf Auszubildende beschränkt, die den 
Zuschuss zu den ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft und 
Heizung (§ 22 Abs. 7 SGB II aF = § 27 Abs. 3 SGB II aF) erhalten. 
a.A. Bernzen in Eicher, § 27 SGB II Rn. 73; Thie in LPK-SGB II § 27 SGB II Rn. 16 setzt einen Zuschuss nach § 27 
Abs. 3 oder ein Darlehen nach § 27 Abs. 4 SGB II voraus. 
 

Auszubildende gemäß § 7 Abs. 6 SGB II, die ihren Bedarf durch eigenes Ein-
kommen decken und nicht hilfebedürftig im Sinne von § 9 SGB II sind, und 
daher unter § 21 Satz 2 SGB XII fallen, können Leistungen nach § 36 Abs. 1 
SGB XII zur Schuldenübernahme als Beihilfe oder Darlehen bekommen. 
Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Übernahme von Mietschulden und Energiekostenrückständen im SGB II 
und SGB XII (DV 17/14), S. 19 

 

Die Übernahme von Mietschulden ist dann nicht gerechtfertigt, wenn der 
Antragsteller trotz ausreichender ihm zur Verfügung stehender Mittel seit 
Antragstellung bei Gericht erneut Mietschulden entstehen lässt und die 
Behörde dies nicht durch direkte Überweisung an den Vermieter vermeiden 
kann, weil sie nur einen Zuschuss nach § 22 Abs. 7 SGB II aF zahlt. 
LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 02.06.2010 - L 5 AS 557/10 B ER - juris Rn. 5 wegen negativer 
Sozialprognose 
 

Darlehen nach § 27 Abs. 5 SGB II aF sind schon während der Ausbildung 
zurückzuzahlen. Insoweit gelten die allgemeinen Regelungen in § 42a SGB II 
(monatliche Aufrechnung von 10 % des maßgebenden Regelbedarfs; nach 
Ende des Leistungsbezugs soll über die Rückzahlung eine Vereinbarung unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Darlehensnehmer 
getroffen werden). 
Bernzen in Eicher, § 27 SGB II Rn. 74 
 

Die Streichung von § 27 Abs. 5 SGB II aF zum 01.08.2016 durch das 9. 
SGB II-ÄndG ist nicht begründet worden.  
 
Auch wenn § 27 Abs. 3 Satz 1 SGB II allgemein Leistungen für Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung als Darlehen ermöglicht, wenn der Leistungsaus-
schluss nach § 7 Abs. 5 SGB II eine besondere Härte bedeutet, dürfte auch in 
solchen Härtefällen ein Darlehen des Jobcenters für die Übernahme von 
Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleich-
baren Notlage nicht mehr möglich sein, da § 22 Abs. 8 SGB II voraussetzt, 
dass Arbeitslosengeld II für den Bedarf für Unterkunft und Heizung erbracht 
wird, nach § 27 Abs. 1 Satz 2 SGB II die Leistungen für Auszubildende im 
Sinne des § 7 Abs. 5 SGB II aber nicht als Arbeitslosengeld II gelten. 
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Man könnte die Position vertreten, dass Wohnraumsicherung für die von 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach § 7 Abs. 5 SGB II aus-
geschlossenen Auszubildenden vom Sozialamt zu gewähren ist: § 21 Satz 1 
SGB XII schließt nur Personen, die nach dem SGB II als Erwerbsfähige oder 
als Angehörige dem Grunde nach leistungsberechtigt sind, von Leistungen für 
den Lebensunterhalt nach dem SGB XII aus (ähnlich § 5 Abs. 2 Satz 1 
SGB II). Zu den Leistungsausschlüssen im SGB II, die dazu führen, dass 
keine Leistungsberechtigung dem Grunde nach im SGB II besteht, gehört 
neben § 7 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 und 4a auch § 7 Abs. 5 SGB II (vgl. 
Grube/Wahrendorf, § 21 SGB XII Rn. 5), so dass Auszubildende, die unter 
den Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 SGB II fallen, zwar in der Regel 
erwerbsfähig sind, aber dem Grunde nach nicht nach dem SGB II leistungs-
berechtigt sind, so dass der Anwendungsbereich des SGB XII eröffnet ist. 
a.A. wohl LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 22.11.2016 - L 7 AL 34/15 - juris Rn. 40, das aber nicht die Frage 
der Mietschuldenübernahme betrifft: „Anders als beim Leistungsausschluss für EU-Ausländer nach § 7 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 SGB II bleibt für Auszubildende das Tor für Sozialleistungen nicht grundsätzlich verschlossen. Denn das SGB II 
hat in § 27 Abs. 4 SGB II a. F. eine Härtefallregelung vorgesehen und damit im Sinne eines Rückausschlusses eine 
Leistungsberechtigung nach dem SGB II dem Grunde nach normiert. Dass die Regelung in § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB 
XII günstiger ist, weil neben Darlehen auch Beihilfen möglich sind, ist ohne Bedeutung (Eicher in juris-PK SGB XII, 2. 
Auflage 2014, § 21 Rdnr. 39).“ 
Allerdings wird auch im SGB XII bestimmt, das für Auszubildende ein 
genereller Leistungsausschluss besteht (§ 22 Abs. 1 Satz 1 SGB XII). In be-
sonderen Härtefällen können aber Leistungen als Beihilfe oder Darlehen 
gewährt werden (§ 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII).  
§ 36 SGB XII bestimmt:  
„Schulden können nur übernommen werden, wenn dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer 
vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. Sie sollen übernommen werden, wenn dies gerechtfertigt und notwendig ist 
und sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht. Geldleistungen können als Beihilfe oder als Darlehen erbracht 
werden.“ 
Drohende Wohnungs- oder Energielosigkeit dürfte auch im SGB XII als 
besondere Härte auszulegen sein, so dass Auszubildende zumindest ein 
Darlehen vom Sozialamt nach § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII zustehen könnte, 
wenn § 21 Satz 1 SGB XII nicht entgegensteht. 
 

10. in Einzelfällen Anspruch aufgrund schriftlicher Zusicherung (§ 34 SGB X)  
    soweit diese nicht nichtig im Sinne von § 40 SGB X ist. 

LSG NRW, Beschluss vom 01.09.2015 - L 7 AS 1144/15 B ER, L 7 AS 1145 B - juris Rn. 18, das auch die Rück-
nahme der Zusicherung wegen Vertrauensschutzes für rechtswidrig hält und daher bis zum Abschluss der Ausbildung 
vorläufige Leistungen zuspricht (Rn. 20). 
- nicht aber in einer Eingliederungsvereinbarung, wenn in dieser der Auszu-
bildende sich zur Fortsetzung, Durchführung oder Aufnahme der Ausbildung 
verpflichtet, da eine derartige Eingliederungsvereinbarung nichtig ist - 

 BSG, Urteil vom 02.04.2014 - B 4 AS 26/13 R – juris Rn. 31ff (a.A. die Vorinstanz LSG Hamburg, Urteil vom 
02.07.2012 - L 4 AS 240/10 - juris Rn. 35 -; LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 11.12.2012 - L 34 AS 2550/12 B 
ER - juris; SG Kassel, Urteil vom 13.03.2013 - S 6 AS 854/10 - juris = info also 2014, S. 21 mit Anm. von Uwe Klerks); 
LSG Thüringen, Beschluss vom 11.06.2007 - L 7 AS 423/07 ER - juris; LSG NRW, Beschluss vom 29.06.2015 – L 2 
AS 587/15 B ER - juris Rn. 6 (der Orientierungssatz 2 ist mißverständlich).  

 
11. Die Leistungen für Auszubildende im Sinn von § 7 Abs. 5 SGB II gelten 

nicht als Arbeitslosengeld II (§ 27 Abs. 1 Satz 2 SGB II) 
 
 ein gesonderter Antrag ist erforderlich (SGB II-Antrag der nicht nach § 7 Abs. 5 

SGB II ausgeschlossenen Bedarfsgemeinschaftsmitglieder soll nicht reichen) 
 LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 28.11.2014 - L 12 AS 1547/14 - juris Rn. 24 
 keine Kranken- und Pflegeversicherungspflicht (s. unten E.) 
 kein Anspruch auf Fahrtkostenerstattung nach § 3 Abs. 2 Satz 7 des Gesetzes 

über die Kostenfreiheit des Schulwegs in Bayern 
VG Ansbach, Urteil vom 09.04.2013 - AN 2 K 11.01778 - juris 
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12. Ausbildung und Sanktionen/Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten 
 
Es kommt auch bei Auszubildenden nicht darauf an, ob sie neben Ausbildung/Schul-
besuch/Studium in der Lage sind, daneben erwerbstätig zu sein. Ob die Ausbildung 
ggfs. abgebrochen werden muss, um so in der Lage zu sein, einer existenzsichern-
den Erwerbstätigkeit nachzugehen, ist keine Frage der Erwerbsfähigkeit nach § 8 
Abs. 1 SGB II, sondern richtet sich nach der Zumutbarkeit der Aufnahme einer Arbeit 
im Sinne von § 10 SGB II. Leistungen können nur unter den Voraussetzungen des 
§ 31 SGB II gemindert werden oder ganz wegfallen. 
Dies wird wohl übersehen vom BVerfG im Beschluss vom 08.10.2014 - 1 BvR 886/11 juris Rn. 13, dessen Argumentation (s. 
oben S. 3) verkennt, dass eine Verletzung der Pflicht nach § 2 Abs. 2 Satz 2 SGB II, die Arbeitskraft zur Beschaffung des 
Lebensunterhalts einzusetzen, nur nach Maßgabe von § 31 SGB II sanktioniert werden kann. 
 
Schulbesuch zur Erlangung der Hochschulreife ist ein wichtiger Grund, der Verwei-
sung auf Erwerbstätigkeit ausschließt, sofern die erforderliche Eignung gegeben ist. 
OVG Hamburg, Beschluss vom 21.12.1994 - OVG Bs IV 240/94 - info also 1995, S. 99 zu § 18 Abs. 3 Satz 1 BSHG 
 

Ein Zweitstudium dürfte keinen wichtigen Grund für die Unzumutbarkeit einer Arbeit 
darstellen. 
LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 19.11.2007 - L 14 B 1224/07 AS ER - juris Rn. 4, ähnlich LSG Sachsen, Urteil vom 
23.08.2007 - L 3 AS 59/06 - juris Rn. 27; LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 06.08.2014 - L 18 AS 1672/13 - juris Rn. 15; 
ebenso LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 03.04.2008 - L 2 AS 71/06 - NDV-RD 2009, S. 17 = FEVS 2009, S. 234 = DÖV 2009, 
S. 300 für Promotion 
 

Die Aufgabe einer Tätigkeit zwecks Aufnahme einer Ausbildung ist nicht sozialwidrig 
im Sinne des § 34 SGB II, wenn für die Aufgabe der Beschäftigung plausible Gründe 
vorliegen, etwa bei gesundheitlichen Problemen durch die Berufsausübung oder 
wenn eine berufliche Neuorientierung durch eine zusätzliche Aus- und Weiterbildung 
angestrebt wird. 
LSG Berlin- Berlin-Brandenburg, Urteil vom 04.03.2014 - L 29 AS 814/11 - juris 
 

Der Besuch einer Fachoberschule, durch den ein Anspruch auf Arbeitslosengeld I 
wegfällt und die Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II begründet wird, ist jedenfalls 
dann nicht sozialwidrig im Sinne des § 34 SGB II, wenn der Betroffene mit Ausbil-
dungsförderung nach dem BAföG gerechnet hat, dies nicht abwegig war und das 
Motiv für den Schulbesuch eine berufliche Weiterbildung angesichts gesundheitlicher 
Probleme bei der Ausübung des früheren Berufes (hier: Krankenschwester und 
Altenpflegerin) war.  
SG Gießen, Urteil vom 30.11.2015 - S 27 AS 274/13 - juris 
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D) Ansprüche für Kinder und Angehörige von Auszubildenden 
 
1. Kinder bis 14 Jahre 
grundsätzlich Teil der Bedarfsgemeinschaft ihrer studierenden Eltern, wenn ihr 
eigenes Einkommen nicht ausreicht:  
Anspruch auf Sozialgeld nach § 28 SGB II 
LSG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 12.02.2010 - L 1 SO 84/09 B ER - FEVS 2011, S. 39 = ZFSH/SGB 2010, S. 367; a.A. 
Knickrehm/Hahn in Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann (Hg), Kommentar zum Sozialrecht, 4. Auflage München 2015, § 7 
SGB II Rn. 15 und 35 und § 27 SGB II Rn. 1f und 5 für die Rechtslage ab 01.04.2011, weil Auszubildende keine Leistungs-
berechtigte nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 SGB II seien (ebenso LSG Bayern, Beschluss vom 09.08.2016 - L 16 AS 366/16 B ER - juris 
Rn. 26). Diese Auffassung hätte zur Folge, dass für Kinder ein Anspruch nach § 27 SGB XII beim Sozialhilfeträger geltend 
gemacht werden müsste, während der in Ausbildung befindliche Elternteil den Alleinerziehendenmehrbedarf nach § 27 Abs. 2 
i.V.m. § 21 Abs. 2 SGB II und ggfs. den Zuschuss zu den ungedeckten Kosten der Unterkunft nach § 27 Abs. 3 SGB II beim 
Jobcenter beantragen muss. Richtigerweise führen Leistungen für Auszubildende nach § 27 SGB II zu einer Leistungs-
berechtigung im Sinne von § 7 Abs. 3 Nr. 1 SGB II und damit dazu, dass Auszubildende zur Bedarfsgemeinschaft gehören. Es 
handelt sich um Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (§ 27 Abs. 1 Satz 1 SGB II), die nicht als Arbeitslosengeld 
gelten (§ 27 Abs. 1 Satz 2 SGB II), womit das Entstehen einer Kranken- und Pflegeversicherungspflicht vermieden werden soll. 
Nur in dem Fall, dass beide zusammenlebenden Elternteile keine der Leistungen für Auszubildende nach § 27 SGB II beziehen 
(können), dürften Kinder bis 14 in den Rechtskreis des SGB XII fallen. Im Fall einer Ablehnung von SGB II-Leistungen ist der 
Antrag nach dem Meistbegünstigungsgrundsatz an den Sozialhilfeträger weiterzuleiten und gilt als zu dem Zeitpunkt gestellt, in 
dem er bei einer unzuständigen Stelle eingegangen ist. (§ 16 Abs. 2 Satz 2 SGB I, der nach BSG, Urteil 26.08.2008 - B 8/9b SO 
18/07 R - juris Rn. 22ff auch im SGB XII anzuwenden ist; Coseriu in Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann (Hg), Kommentar zum 
Sozialrecht, 4. Auflage München 2015, § 18 SGB XII Rn. 4). 
 
2. Kinder ab Vollendung des 15. Lebensjahrs 
haben als Erwerbsfähige einen eigenen Anspruch auf Arbeitslosengeld II, wenn ihr 
eigenes Einkommen nicht ausreicht (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II), und sind dann 
bis zum 25. Geburtstag Teil der Bedarfsgemeinschaft ihrer studierenden Eltern, 
wenn sie in einem Haushalt mit diesen leben (§ 7 Abs. 3 Nr. 2 SGB II). 
 
3. Kosten für Realisierung des Umgangsrechts mit dem Elternteil 
temporäre Bedarfsgemeinschaft nach § 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II für jeden Tag, an dem 
sich das Kind mehr als 12 Stunden bei einem Elternteil aufhält, soweit nicht nur 
sporadische Besuche vorliegen. 
BSG, Urteil vom 07.11.2006 - B 7b AS 14/06 R - FEVS 2007, S. 289 
 
Die Frage, ob Kinder getrennt lebender Eltern eigene Ansprüche auf Leistungen für Unterkunft und Heizung haben während 
ihres Aufenthalts in der Wohnung eines nur umgangsberechtigten Elternteils, der als Studierender dem Leistungsausschluss 
des § 7 Abs. 5 SGB II unterliegt, ist (wie schon vom LSG Sachsen im Urteil vom 15.01.2015 - L 2 AS 161/11 -) vom BSG im 
Urteil vom 17.02.2016 - B 4 AS 2/15 R - verneint worden, das nur einen zusätzlichen Wohnraumbedarf wegen der Wahrneh-
mung des Umgangsrechts im Rahmen der konkreten Angemessenheit der Unterkunfts- und Heizaufwendungen nach § 22 Abs. 
1 Satz 1 i.V.m. Satz 3 SGB II für berücksichtigungsfähig hält (juris Rn. 21). Für diesen „zusätzlichen Bedarf wegen der Wahr-
nehmung des Umgangsrechts, der als nichtausbildungsgeprägt zu werten ist,“ kommen Darlehensleistungen in Betracht, wenn 
der Leistungsausschluss eine besondere Härte bedeutet (§ 27 Abs. 3 SGB II). „Soweit gleichwohl Bedarfsunterdeckungen be-
stehen, verbunden mit dem möglichen Zwang, die Ausbildung aufgeben zu müssen, ist dies eine Folge der Ausgestaltung der 
Ausbildungsförderleistungen, und keine das Leistungssystem des SGB II berührende Frage (so ausdrücklich BVerfG Nicht-
annahmebeschluss vom 3.9.2014 - 1 BvR 1768/11 - RdNr 21 ff).“ (BSG, Urteil vom 17.02.2016 - B 4 AS 2/15 R - juris Rn. 23) 
 

Fahrtkosten nach § 21 Abs. 6 SGB II beantragen 
 
4. Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) 
auch bei Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld nach § 6b BKGG oder § 3 
Abs. 3 AsylbLG 
 
Bedarfe für Bildung nur für unter 25jährige Schüler an allgemein- und berufsbilden-
den Schulen, die keine Ausbildungsvergütung erhalten. 
 
- Achtung: kein Anspruch für Schüler, die eine nach BAföG förderungsfähige 
Ausbildung betreiben, außer wenn sie unter § 7 Abs. 6 SGB fallen, da § 28 SGB II 
systematisch zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts gehört und 
daher von § 7 Abs. 5 SGB II erfasst wird - 
LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 13.07.2012 - L 7 AS 76/12 B - juris Rn. 14 für die Zeit bis 2010; LSG Berlin-
Brandenburg, Beschluss vom 13.05.2013 - L 31 AS 1100/13 B PKH - info also 2013, S. 180 = juris 
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aber seit 01.08.2016 können Leistungen u.a. für Bedarfe für Bildung und Teilhabe als 
Darlehen erbracht werden, sofern der Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 SGB II 
eine besondere Härte bedeutet (§ 27 Abs. 3 Satz 1 SGB II). 
 

Schulbeihilfe 
70,00 € zum 1. August + 30,00 € zum 1. Februar (§ 28 Abs. 3 SGB II automatisch) 
auch bei VHS-Tageslehrgang Realschule LSG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 27.04.2016 - L 6 AS 303/15 - juris Rn. 24ff 
 

zusätzlich nur auf gesonderten Antrag nach § 37 Abs. 1 Satz 2 SGB II: 
 
- tatsächliche Aufwendungen für eintägige Ausflüge von Schulen und Kitas 

und für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestim-
mungen (§ 28 Abs. 2 SGB II als Sach- und Dienstleistung, Gutschein oder 
Direktzahlung) 

 Hamburger Fachanweisung zu § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II unter http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-
28/5567034/fa-sgbii-28-30-but/ 

 

-  Schülerbeförderung: In tatsächlicher Höhe für erforderliche Kosten zur 
nächstgelegenen Schule, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden 
und es nicht zugemutet werden kann, die Aufwendungen aus dem Regel-
bedarf zu bestreiten (§ 28 Abs. 4 SGB II). 
Kein Anspruch soll für Schüler nach § 7 Abs. 6 Nr. 1 SGB II bestehen, weil Fahrkosten bereits im Ausbildungsanteil 
des Bedarfssatzes nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 BAföG enthalten wären, der als zweckbestimmte Leistung nach § 11a 
Abs. 3 SGB II nicht als Einkommen angerechnet wird (SG Altenburg, Urteil vom 24.07.2014 - S 23 AS 3357/13 - juris 
Rn.23ff). 
Ein berufliches Gymnasium stellt einen eigenständigen Bildungsgang dar, so dass es unzulässig ist, einen Antrag auf 
Schülerbeförderungskosten mit der Begründung abzulehnen, beim Besuch einer näher gelegenen gymnasialen 
Oberstufe entstünden keine zusätzlichen Kosten (SG Kassel, Urteil vom 03.08.2012 - S 10 AS 958/11 - juris; ähnlich 
BSG, Urteil vom 17.03.2016 - B 4 AS 39/15 R – juris Rn. 20 ff, wonach auf das Profil der Schule der besuchten 
Schulart abzustellen ist und insoweit an die Rechtsprechung zu § 2 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 BAföG angeknüpft werden 
kann.  

  
-  Lernförderung, soweit geeignet und zusätzlich erforderlich zur Erreichung 

der durch schulrechtliche Bestimmungen festgelegten Lernziele (§ 28 Abs. 5 
SGB II als Sach- und Dienstleistung, Gutschein oder Direktzahlung) 

 
- Bei Schülerinnen und Schülern und Kindern, die eine Tageseinrichtung be-

suchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird, werden bei Teilnahme 
an einer gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung Mehraufwendungen zu 
Verpflegungskosten erbracht (§ 28 Abs. 6 SGB II als Sach- und Dienst-
leistung, Gutschein oder Direktzahlung - dabei verbleibt ein Eigenanteil von 
1,00 € je Mahlzeit, der selbst getragen werden muss (§ 9 Abs. 1 Satz 1 
RBEG). 

 
- Leistungen zur gesellschaftlichen Teilhabe in Höhe von insgesamt 10,00 € 

monatlich für  
- Mitgliedsbeiträge in den Bereichen des Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,  
- Unterricht in künstlerischen Fächern (z.B. Musikunterricht) oder vergleich-

bare angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung und  
- Teilnahme an Freizeiten  
für Leistungsberechtigte bis Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 28 Abs. 7 
SGB II als Sach- und Dienstleistung, Gutschein oder Direktzahlung, nur dieser 
Antrag wirkt nach § 37 Abs. 2 Satz 3 SGB II auf den Beginn des aktuellen 
Bewilligungszeitraums zurück, soweit daneben andere Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts erbracht werden).  
Zusätzlich können auch weitere tatsächliche Aufwendungen berücksichtigt 
werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an diesen außer-
schulischen Teilhabe-Aktivitäten entstehen und es den Leistungsberechtigten 

http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-28/5567034/fa-sgbii-28-30-but/
http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-28/5567034/fa-sgbii-28-30-but/
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im begründeten Ausnahmefall nicht zugemutet werden kann, diese aus dem 
Regelbedarf zu bestreiten (§ 28 Abs. 7 Satz 2 SGB II). 
BVerfG, Beschluss vom 23.07.2014 - 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvR 1691/13 -: „Zwar ist die Norm lediglich als Er-
messensvorschrift ausgestaltet und die Gesetzesbegründung zielt vorrangig auf die Finanzierung der nötigen Ausrüs-
tung (Musikinstrumente, Schutzkleidung bei bestimmten Sportarten; BTDrucks 17/12036, S. 7 f.). Die Vorschrift ist je-
doch einer verfassungskonformen Auslegung zugänglich, womit die Sozialgerichte sicherstellen können, dass ein An-
spruch auf Fahrkosten zu derartigen Angeboten besteht.“ (juris Rn. 132) „Die neu geschaffene Regelung ist 
hinsichtlich der Erstattung der Fahrkosten gemäß § 28 Abs. 7 Satz 2 SGB II als Anspruch auszulegen“(juris Rn. 148) 

 
5. Aufteilung der Unterkunfts- und Heizungskosten erfolgt i.d.R. kopfanteilig 
 

Dieser Grundsatz gilt auch, wenn die Unterkunft auch von einem nicht zur Bedarfs-
gemeinschaft gehörenden Kind genutzt wird, das nach den Regelungen des BAföG 
nur geringfügige Leistungen für Unterkunft erhält. 
BSG, Urteil vom 27.02.2008 - B 14/11b AS 55/06 R - juris; BSG, Urteil vom 19.03.2008 - B 11b AS 13/06 R - juris, BSG, Urteil 
vom 25.06.2008 - B 11b AS 45/06 R - juris 

 

Eine "Nutzung" der Wohnung, die das Kopfteilprinzip nach sich zieht, liegt jedoch 
nicht vor, wenn sich der Betroffene nur gelegentlich und besuchsweise in der Woh-
nung des Mieters aufhält und die Besuchsdauer pro Monat in Tagen gerechnet nur 
einen verhältnismäßig geringen Anteil umfasst. Dies gilt auch dann, wenn es sich um 
regelmäßige Besuche handelt.  
LSG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 25.01.2011 - L 3 AS 395/09 - juris Rn. 27 zu Sohn in Ausbildung, der seinen Vater besucht; 
ähnlich BSG, Urteil vom 17.02.2016 - B 4 AS 2/15 R - juris Rn. 16 
 

- anders beim Kinderzuschlag (§ 6a Abs. 4 Satz 2 BKGG: Aufteilung der 
Unterkunftskosten nach dem jeweils letzten Bericht der Bundesregierung über die 
Höhe des Existenzminimums, gilt aber nur bei Prüfung der Mindesteinkommens-
grenze der Eltern bzw. des Elternteils, nicht bei Ermittlung des Bedarfs der Kinder, 
die sich ausschließlich nach dem SGB II richtet). 
BSG, Urteil vom 07.07.2011 - B 14 KG 2/09 R - juris Rn. 15 
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E) Kranken- und Pflegeversicherung bei SGB II-Bezug 
- für Auszubildende im Sinne des § 7 Abs. 5 SGB II ausgeschlossen durch § 27 
Abs. 1 Satz 2 SGB II 
 
Grundsatz: SGB II-Bezug => Kranken- und Pflegeversicherungspflicht nach § 5 Abs. 
1 Nr. 2a SGB V und § 20 Abs. 1 Nr. 2a SGB XI 
 
Ausnahme: Personen, die während des Studiums und unmittelbar vor dem Alg II-
Bezug privat versichert sind, können seit dem 01.01.2009 nicht in die gesetzliche 
Krankenversicherung nach § 5 Abs.1 Nr. 2a SGB V aufgenommen werden (§ 5 Abs. 
5a SGB V). Für sie müssen, soweit § 7 Abs. 5 SGB II sie nicht ausschließt, für die 
Dauer des Leistungsbezugs nach § 26 SGB II die Beiträge im notwendigen Umfang 
(reduzierter Beitrag im Basistarif) übernommen werden (§ 152 Abs. 4 Sätze 2 und 3 
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) = bis 31.12.2015 § 12 Abs. 1c Sätze 5 und 6 VAG aF 
und BSG, Urteil vom 18.01.2011 - B 4 AS 108/10 R -). 
 
privat versicherte Auszubildende haben Anspruch auf Feststellung der Hilfebedürftig-
keit nach § 152 Abs. 4 Satz 1 VAG = § 12 Abs. 1c Satz 4 VAG aF, damit sich der Beitrag 
im Basistarif für die Dauer der Hilfebedürftigkeit um die Hälfte reduziert, aber keinen 
Anspruch auf einen Zuschuss nach § 26 SGB II aF. 
vgl. LSG Bayern, Urteil vom 29.04.2010 - L 7 AS 684/09 - juris - (die Revision beim BSG, um den Zuschuss nach § 26 SGB II 
aFzu erstreiten, was erfolglos: BSG, Urteil vom 27.09.2011 - B 4 AS 160/10 R - juris Rn 30) 
 

privat versicherte Auszubildende haben Anspruch auf Bescheinigung der Hilfe-
bedürftigkeit im Sinne von SGB II/SGB XII nach § 193 Abs. 6 Satz 5 VVG, damit bei 
rückständigen Beiträgen das Ruhen des Leistungsanspruchs endet und die PKV 
nicht nur für Aufwendungen haftet, die zur Behandlung akuter Erkrankungen und 
Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind. 
SG Schleswig, Beschluss vom 07.11.2011 - S 25 AS 153/11 ER - der Sache nach bestätigt durch LSG Schleswig, Beschluss 
vom 08.02.2012 - L 3 AS 227/11 B ER -; SG Schleswig, Urteil vom 11.12.2012 - S 2 AS 65/12 - 
 

aber seit 01.04.2011: Die Leistungen nach § 27 SGB II für Auszubildende im Sinne 
des § 7 Absatz 5 gelten nicht als Arbeitslosengeld II (§ 27 Abs. 1 Satz 2 SGB II) und 
führen nicht zur Kranken- und Pflegeversicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a 
SGB V und § 20 Abs. 1 Nr. 2a SGB XI.  
Fraglich könnte sein, ob sich die „redaktionelle Klarstellung“ (BT-Drucksache 18/8041, S. 42 zur Einfügung von „im Sinne des 
§ 7 Absatz 5“) zum 01.08.2016 auch auf die Rückausnahmen nach § 7 Abs. 6 SGB II bezieht oder ob dieser Personenkreis 
seitdem wieder über das Jobcenter kranken- und pflegeversichert ist. 
 
Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung sind vom Einkommen abzusetzen (§ 11b 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II). 
 
Beiträge zur freiwilligen und privaten Kranken- und Pflegeversicherung sind, soweit 
sie gesetzlich vorgeschrieben sind, vom Einkommen abzusetzen (§ 11b Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 SGB II).  
- Bei Erwerbstätigen sind sie Bestandteil des Grundfreibetrags von 100,00 €. Nur 

wenn das monatliche Einkommen aus Erwerbstätigkeit mehr als 400,00 € beträgt, 
können Erwerbstätige mehr als 100,00 € monatlich hierfür, für Kfz-Versicherung 
und andere private Versicherungen, für Riester-Beiträge und für mit der Erzielung 
des Einkommens verbundene notwendige Ausgaben absetzen (§ 11b Abs. 2 
Sätze 1 und 2 SGB II).  

-  Für Auszubildende, die nicht erwerbstätig sind, gilt die Begrenzung auf 100,00 € 
nicht („mindestens“ in § 11b Abs. 2 Satz 5 SGB II), so dass auch die höheren 
Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung abgesetzt werden können (die 
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Beiträge zur Pflegeversicherung sind gesetzlich vorgeschrieben und fallen daher 
als Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung unter § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II). 

Nicht berücksichtigt werden die tatsächlichen KV/PV-Beiträge bei Pattar in Klinger/Kunkel/Pattar/Peters, Existenzsicherungs-
recht, 3. Auflage Baden-Baden 2013, Rn. 627, der nur den KV-Bedarfssatz nach § 13a Abs. 1 BAföG abzieht und damit zu 
einem zu hohen einzusetzenden Einkommen kommt. 
 

Bei einer besonderen Härte können nach § 27 Abs. 3 Satz 1 SGB II auch notwendige 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung als Darlehen erbracht werden.  
 
Da für Schüler über 30, die nach § 27 Abs. 3 Satz 2 SGB II Härtefall-Leistungen als 
Zuschuss bekommen, keine Kranken- und Pflegeversicherungspflicht nach § 5 
Abs. 1 Nr. 2a SGB V und § 20 Abs. 1 Nr. 2a SGB XI besteht und auch ein Anspruch 
auf einen Zuschuss zu den Beiträgen nach § 26 Abs. 2 SGB II ausscheiden dürfte 
(vgl. BSG, Urteil vom 27.09.2011 - B 4 AS 160/10 R - juris Rn 30 zu § 26 Abs. 2 
SGB II aF, der damals allerdings nur für Bezieher von Arbeitslosengeld II galt, 
während dieses Erfordernis dort nunmehr anders als in § 26 Abs. 1 und 3 SGB II 
nicht mehr enthalten ist), dürfte auch für diesen Personenkreis die Übernahme von 
notwendigen Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung nur als Darlehen nach 
§ 27 Abs. 3 Satz 1 SGB II möglich sein. 
 
Mehrbedarfsleistungen waren bis 31.03.2011 Alg II und führten zur Kranken-
versicherungspflicht ohne eigenen Beitrag! 
Spellbrink, Studenten und Hartz IV, SozSich 2008, S. 30 (34); a.A. SG Reutlingen, Urteil vom 17.03.2008 - S 12 AS 194/07 - 
juris Rn. 46f; SG Hamburg, Beschluss vom 18.10.2010 - S 56 AS 3212/10 ER -; LSG Hamburg, Urteil vom 30.10.2012 - L 4 AS 
167/11 - juris; wohl übersehen wurde dies vom VG Bremen, Beschluss vom 23.07.2007 - S5 V 1718/07 -, das nur den Antrag 
auf Übernahme der Beiträge für eine Pflichtversicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V abgelehnt hat (juris Rn. 15) 
 

Dies galt nicht, wenn Leistungen nur als Darlehen wegen besonderem Härtefall 
bewilligt wurden. 
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F) Höhe der Leistungen nach dem SGB II 
 
Bei der Ermittlung der Leistungshöhe gelten für die Leistungen für Auszubildende die 
normalen Regelungen im SGB II zum Bedarf und zur Anrechnung von Einkommen 
und Vermögen. Frühere Entscheidungen, die teilweise auf den BAföG-Bedarf abge-
stellt hatten, sind für das SGB II vom Bundessozialgericht korrigiert worden. 
BSG, Urteil vom 22.03.2010 - B 4 AS 69/09 R - NZS 2011, S. 145; a.A. z.B. SG Hamburg, Beschluss vom 13.02.2007 - S 50 AS 
153/07 ER - juris und BSG, Urteil vom 07.07.2011 - B 14 KG 2/09 R - zum Mindesteinkommensgrenze nach § 6a Abs. 1 Nr. 2 
BKGG für den Kinderzuschlag (juris Rn. 14) 
 
1. Bedarfsberechnung 
 
 Regelbedarfe (§ 20 SGB II) 
 
 Unterkunfts- und Heizungskosten (§ 22 SGB II) 
 
 Mehrbedarfe (§ 21 SGB II) 
 
 einmalige Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) 
 
 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) 
 
Bedarfsgemeinschaft (§ 7 Abs. 3 SGB II) 
 
§ 9 Abs. 2 Satz 3 SGB II: 
Fiktion der Hilfebedürftigkeit im Verhältnis eigener Bedarf zum Gesamtbedarf 
 
aber: Kinder, die ihren eigenen Bedarf selbst decken können, gehören nicht zur 
Bedarfsgemeinschaft und müssen ihr Einkommen - außer Kindergeld, soweit es für 
ihren eigenen Bedarf nicht benötigt wird - nicht anrechnen lassen (§ 7 Abs. 3 Nr. 4 
SGB II) 
 
Ist ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II, 
ist § 9 Abs. 2 Satz 3 SGB II einschränkend dahingehend auszulegen, dass als 
Gesamtbedarf nur der Bedarf der hilfebedürftigen Mitglieder der Bedarfsgemein-
schaft anzusehen ist. Diesem Gesamtbedarf ist das Einkommen der Bedarfsgemein-
schaft gegenüberzustellen, das sich nach Abzug des nicht hilfebedürftigen Mitglieds 
der Bedarfsgemeinschaft ergibt. 
BSG, Urteil vom 15.04.2008 - B 14/7b AS 58/06 R - FEVS 2009, S. 259 (266f) zu Altersrentner (§ 7 Abs. 4 SGB II);  
Dies gilt auch für nach § 7 Abs. 5 SGB II ausgeschlossene Auszubildende, die nach 
Auffassung des BSG nicht zur Bedarfsgemeinschaft gehören sollen. 
BSG, Urteil vom 27.02.2008 - B 14/11b AS 55/06 R - juris Rn. 17; BSG, Urteil vom 19.03.2008 - B 11b AS 13/06 - juris Rn. 13 
und 20; SG Duisburg, Urteil vom 10.07.2012 - S 42 (3) BK 5/09 - juris Rn. 34 für den Kinderzuschlag nach § 6a BKGG; offen 
gelassen von BSG in den Urteilen vom 17.02.2016 - B 4 AS 2/15 R - juris Rn. 13 sowie vom 15.06.2016 - B 4 AS 27/15 R - juris 
Rn. 20, wo „mit durchaus beachtlichen Argumenten“ die Kommentierung von Bernzen in Eicher, SGB II, 3. Auflage 2013, § 27 
Rn. 34 zitiert wird, die eine vertikale Berechnung vertritt; anders aber wohl BSG, Urteil vom 06.10.2011 - B 14 AS 171/10 R - 
juris Rn. 17:  
"Die Zugehörigkeit zu einer Bedarfsgemeinschaft zwischen Partnern wird unabhängig davon bestimmt, ob die einbezogene 
Person selbst leistungsberechtigt nach dem SGB II ist (vgl Spellbrink in Eicher/Spellbrink, SGB II, 2. Aufl 2008, § 7 RdNr 57)." 
(ähnlich für horizontale Berechnung BSG, Urteil vom 22.03.2010 - B 4 AS 39/09 R - juris Rn. 27 und 35 zum Zuschuss nach 
§ 22 Abs. 7 SGB II aF und BSG, Urteil vom 06.08.2014 - B 4 AS 55/13 R - juris Rn. 31 für den Fall einer volljährigen Auszubil-
denden mit der Konsequenz, dass das nicht weitergeleitete Kindergeld als Einkommen bei der Mutter anzurechnen ist: 
„Grundsätzlich kann ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter auch mit einem von diesen Leistungen Ausgeschlossenen eine 
Bedarfsgemeinschaft bilden (für den Fall der Ehe zwischen einem Altersrentner und einer erwerbsfähigen Leistungsberechtig-
ten nach dem SGB II s nur BSG vom 15.4.2008 - B 14/7b AS 58/06 R, SozR 4-4200 § 9 Nr 5 juris RdNr 31; s auch BSG vom 
18.2.2010 - B 4 AS 49/09 R - BSGE 105, 291 = SozR 4-4200 § 7 Nr 16, juris RdNr 12 ff). Ein volljähriges unverheiratetes Kind 
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres bildet nach § 7 Abs 3 Nr 4 SGB II jedoch nur dann eine Bedarfsgemeinschaft mit 
seinen Eltern oder einem Elternteil, wenn es dem Haushalt eines Elternteils angehört und seine Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen decken kann. Die Klägerin zu 2 hat nach den bindenden 
Feststellungen des LSG (§ 163 SGG) im streitigen Zeitraum dem Haushalt der Klägerin zu 1 nicht dauerhaft angehört. Sie war 
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nur temporär während der Schließungszeiten des Internats dem Haushalt der Mutter zugehörig. Für eine Ausweitung des von 
der Rechtsprechung entwickelten Instituts der "temporären" Bedarfsgemeinschaft (vgl BSG vom 12.6.2013 - B 14 AS 50/12 R, 
SozR 4-4200 § 7 Nr 35 zur temporären Bedarfsgemeinschaft und BSG vom 7.11.2006 - B 7b AS 14/06 R, BSGE 97, 242 = 
SozR 4-4200 § 20 Nr 1, juris RdNr 27) auch auf Fallkonstellationen, in denen das volljährige Kind (unter 25 Jahren) von 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II ausgeschlossen ist, besteht jedoch nach Auffassung des 
Senates keine Veranlassung.“) 
Auch nach Nrn. 106a.11 (4) Satz 3 und 106a.140 (6) Satz 3 der DA-KiZ ist der Personenkreis der Auszubildenden nicht aus der 
Bedarfsgemeinschaft nach § 7 Abs. 3 SGB II ausgeschlossen; ebenso LSG Thüringen, Beschluss vom 05.08.2008 - L 9 AS 
112/08 ER - juris Rn. 29; LSG Sachsen, das im Urteil vom 20.09.2012 - L 7 AS 402/11 - deshalb das für einen unter 25 Jahre 
alten Studenten gezahlte Kindergeld nicht als Einkommen beim Vater anrechnet (juris Rn 25ff), und LSG Baden-Württemberg, 
Urteil vom 28.11.2014 - L 12 AS 1547/14 - juris Rn. 29. 
vgl. Geiger, Wie sind personenübergreifende Sanktionsfolgen auf der Grundlage der geltenden Fassung von § 31 SGB II zu 
verhindern? info also 2010, S. 3 (7): Bei einem von SGB II-Leistungen ausgeschlossenen Mitglied der Bedarfsgemeinschaft ist 
sein Einkommen, abweichend von der Regelung des § 9 Abs. 2 Satz 3 SGB II, nur in bedarfsüberdeckender Höhe bei den 
übrigen BG-Mitgliedern anzurechnen; ebenso SG Reutlingen, Urteil vom 17.03.2008 - S 12 AS 194/07 - juris Rn. 49ff; 
Lauterbach in Gagel, § 27 SGB II Rn. 9, der dies allerdings nicht auf die Leistungen nach § 27 SGB II anwenden will; Bernzen 
in Eicher, § 27 SGB II Rn. 33ff, der stets die vertikale Berechnung für geboten hält; für diese auch SG Berlin, Urteil vom 
25.03.2015 - S 205 AS 8970/14 - juris Rn. 22 und FW 11.98, die seit Fassung vom 18.08.2016 folgenden Text enthalten 

„(5) Einkommen auszubildender Personen, die nach § 7 Absatz 5 vom Leistungsbezug ausgeschlos-
sen sind, ist anzurechnen, soweit es den fiktiven SGB II-Bedarf der oder des Auszubildenden über-
steigt. Dies trifft im Wesentlichen auf die Fallkonstellationen einer/eines Studentin/Studenten in einer 
BG mit einer/einem Partner/in zu. 
Das anzurechnende Einkommen ist wie folgt zu ermitteln: 
1. Feststellung des zu berücksichtigenden Einkommens 

2. Ermittlung des (fiktiven) SGB II-Bedarfs der Studentin oder des Studenten 

3. Anrechnung auf (fiktiven) Bedarf der Studentin oder des Studenten 

4. Verteilung des übersteigenden Einkommens nach der Bedarfsanteilsmethode.“ 

 
Wohngeld ist Einkommen des Wohngeldberechtigten. Ist dieser als Auszubildender 
nach § 7 Abs. 5 SGB II nicht leistungsberechtigt, darf Wohngeld daher nur insoweit in 
der Bedarfsberechnung der übrigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft eingehen, 
wie der Auszubildende das Wohngeld nicht zur Deckung seines eigenen Bedarfs 
benötigt. 
vgl. BVerwG, Urteil vom 16.12.2004 - 5 C 50.03 - NVwZ-RR 2005, S. 824 zum BSHG, a.A. SG Berlin, Urteil vom 25.03.2015 - S 
205 AS 8970/14 - juris Rn. 38, das das Wohngeld voll auf die Bedarfe für Unterkunft und Heizung der gesamten 
Bedarfsgemeinschaft anrechnet (Berufung anhängig L 10 AS 1134/15). 
 

anders beim Kinderzuschlag: 
Bei der Ermittlung des Bedarfs für die Mindesteinkommensgrenze nach § 6a Abs. 1 
Nr. 2 BKGG aF ist wegen der Ausschlussregelung in § 7 Abs. 5 SGB II davon auszu-
gehen, "dass der Regelbedarf und die Kosten der Unterkunft (KdU) pauschal typisie-
rend durch den Höchstsatz der BAföG-Leistungen als sichergestellt anzusehen sind. 
Damit korrespondiert die Außerachtlassung der BAföG-Leistungen als Einkommen." 
BSG, Urteil vom 07.07.2011 - B 14 KG 2/09 R - juris Rn. 14; ebenso VGH München, Beschluss vom 29.01.2014 - 10 CS 
13.1996 - juris Rn. 22 für den gesicherten Lebensunterhalt nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG 
 

Haushaltsgemeinschaft mit Verwandten oder Verschwägerten (§ 9 Abs. 5 SGB II) 
 
2. Anrechnung von Einkommen 

 
 BAföG ist teilweise zweckbestimmt für Ausbildungskosten. 
  

 Mindestens 100,00 € sind abzusetzen (§ 11b Abs. 2 Satz 5 SGB II ab 01.08.2016) 
 Dies gilt für 

- Leistungen der Ausbildungsförderung nach dem BAföG sowie vergleich-
bare Leistungen der Begabtenförderungswerke, 

- Berufsausbildungsbeihilfe, 
- Reisekosten zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 127 Abs. 1 Satz 1 

SGB III i.V.m. § 53 SGB IX, 
- Ausbildungsgeld nach dem SGB III und 
- den erhaltenen Unterhaltsbeitrag nach § 10 Abs. 2 Aufstiegsfortbildungs-

förderungsgesetz 
 (im folgenden Ausbildungsförderungsleistungen genannt). 
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Erfasst werden von diesem Mindestfreibetrag von 100,00 € die Absetzbeträge 
nach § 11b Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3 bis 5 SGB II, also 
3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese Beiträge 

gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund und Höhe angemessen sind; hierzu gehören Beiträge 
a) zur Vorsorge für den Fall der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit für Personen, die in der gesetzlichen 

Krankenversicherung nicht versicherungspflichtig sind, 
b) zur Altersvorsorge von Personen, die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 

befreit sind, 
soweit die Beiträge nicht nach § 26 SGB II bezuschusst werden, 

4. geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 EStG, soweit sie den Mindesteigenbeitrag nach § 86 EStG nicht 
überschreiten, 

5. die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben. 
 

Durch das "mindestens" sind für privat oder in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung freiwillig versicherte Auszubildende die tatsächlichen 
Krankenversicherungsbeiträge voll abziehbar, was bis zum 31.07.2016 nur 
galt, wenn eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde (§ 11b Abs. 2 Satz 1 SGB II). 
Allerdings sind für Auszubildende, die nach § 5 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 9 oder Nr. 10 
SGB V pflichtversichert sind, die KV/PV-Beiträge nach § 11b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 SGB II abzuziehen, so dass diese stets zusätzlich von dem Mindestfrei-
betrag von 100,00 € profitieren, während privat oder freiwillig versicherte Aus-
zubildende weitere Aufwendungen für andere gesetzlich vorgeschriebene 
Versicherungen wie die Kfz-Haftpflicht-Versicherung (§ 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 
3 SGB II), für eine Riester-Rente (§ 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB II) und für 
mit der Erzielung des Einkommens verbundene notwendige Ausgaben (§ 11b 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB II) konkret nachweisen müssen.  
 
Da die studentische Krankenversicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 SGB V 
grundsätzlich nur bis zum 14. Fachsemester bzw. bis zur Vollendung des 30. 
Lebensjahres dauert, sind hiervon vor allem ältere Studierende betroffen, die 
hohe Beiträge für die freiwillige Versicherung zahlen müssen. Die 
Pflegeversicherungsbeiträge von freiwilllig Versicherten sind Pflichtbeiträge 
zur Sozialversicherung nach § 20 Abs. 3 SGB XI und fallen daher unter § 11b 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II, so dass sie gesondert vom Einkommen 
abzuziehen sind. 
FW 11.125 
Die Krankenversicherungsbeiträge von freiwillig Versicherten fallen dagegen 
einschließlich der Zusatzbeiträge unter § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II und 
führen regelmäßig dazu, dass der Mindestfreibetrag von 100,00 € 
überschritten wird, so dass auch alle weiteren Absetzbeträge nach § 11b Abs. 
1 Satz 1 Nrn. 3 bis 5 SGB II geltend gemacht werden sollten.  
 
Die Pflegeversicherung für privat Krankenversicherte ist gesetzlich 
vorgeschrieben (§ 23 SGB XI) und fällt daher - ebenso wie deren 
Krankenversicherungsbeitrag - unter § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II. 
 
Für nach Grund und Höhe angemessene private Versicherungen 
(insbesondere Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung) ist von dem 
Einkommen volljähriger Leistungsberechtigter eine Pauschale von 30,00 € 
monatlich im Rahmen von § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II zu 
berücksichtigen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Alg II-V).  
Für Minderjährige gilt dies nur, wenn diese eine entsprechende Versicherung 
abgeschlossen haben (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Alg II-V). 
FW 11.131 sieht bei Minderjährigen vor, dass an die Notwendigkeit einer privaten Versicherung hohe Anforderungen 
zu stellen seien (Unfallversicherung je nach Einzelfall +, Hausrat oder zusätzliche KV -, Haftpflicht -, wenn durch 
Versicherungen der Eltern gedeckt). 
 



© Rechtsanwalt Joachim Schaller, Eimsbütteler Str. 16, 22769 Hamburg, Tel: 040-43130340, Fax: 431303419  
Stand: 09.01.2017   Seite 52 von 65 

Welche Ausbildungskosten als mit der Erzielung des Einkommens verbun-
dene notwendige Ausgaben anzusehen sind und ggfs. über den Mindest-
freibetrag von 100,00 € hinaus absetzbar sind, wird von der Rechtsprechung 
zu entscheiden sein. In Betracht kommen insbesondere Fahrtkosten zur 
Ausbildungsstätte, der Semesterbeitrag, Mitgliedsbeiträge für Gewerkschaf-
ten, Berufsverbände und Organisationen von Studierenden und Auszubilden-
den sowie weitere Ausbildungskosten z.B. für Computer, Hard- und Software, 
Bücher, Kopien und Lehr- und Lernmaterial sowie Arbeitskleidung, soweit sie 
für die Ausbildung notwendig und nicht kostenfrei erhältlich sind. Sinnvoll 
dürfte eine Orientierung an der früheren Fassung der auf § 14a BAföG 
beruhenden Härteverordnung vom 15.07.1974 (BGBl I S. 1449) - BAföG-
HärteV - sein, die in der Fassung der 2. HärteVÄndV vom 11.08.1980 (BGBl. I 
S. 1293) Regelungen über Schulgeld, Studiengebühren, Fahrkosten, 
Familienheimfahrten, Lern- und Arbeitsmittel, Studienfahrten sowie Internats- 
und Unterkunftskosten enthielt, bis ihr Leistungsbereich durch das 2. 
HStruktG vom 22.12.1981 (BGBl. I S. 1523) wesentlich eingeschränkt wurde. 
 
Das BVerwG hat entschieden, dass Aufwendungen für den studienbedingten 
Erwerb von Mitteln, die für die Ausbildung benötigt werden, regelmäßig aus 
dem der Deckung der Ausbildungskosten dienenden Anteil der individuellen 
Ausbildungsförderung zu bestreiten sind und nicht als besondere Belastungen 
nach § 87 Abs. 1 Satz 2 SGB XII absetzbar ist. Es hat den Erwerb eines 
Computers und Monitors als „wegen des Studiums der Klägerin erforderlich“ 
eingestuft und dazu weiter ausgeführt: 
„Die Anschaffung von Mitteln, die der Auszubildende benötigt, um sein Studium zu betreiben, ist regelmäßig dem 
ausbildungsbedingten oder -geprägten Bedarf zuzurechnen. Hierbei handelt es sich um denjenigen Bedarf, der 
ausschließlich wegen der Tatsache der Ausbildung besteht, der regelmäßig während der Ausbildung anfällt oder der 
mit dieser unmittelbar zusammenhängt (Schlette, in: Hauck/Noftz, Sozialgesetzbuch (SGB XII), Stand Juni 2015, K § 
22 Rn. 21 m.w.N.; Gerenkamp, in: Mergler/Zink, Handbuch der Grundsicherung und Sozialhilfe, Stand Januar 2015, 
§ 7 Rn. 57). Der Kauf des Computers und des Monitors diente der Deckung eines derartigen Bedarfs der Klägerin.“  
BVerwG, Urteil vom 17.12.2015 - 5 C 8/15 - juris Rn. 23 
 
Eine Regelung, in welcher Höhe Fahrtkosten von Auszubildenden für den 
Weg zur Ausbildungsstätte absetzbar sind, gibt es im SGB II nicht. Bei 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sind die tatsächlichen Aufwendungen 
abzusetzen, die nachzuweisen sind (soweit ein Semesterticket im 
Semesterbeitrag enthalten ist, muss die Absetzung des gesamten 
Semesterbeitrags erfolgen). Bei Kfz-Nutzung dürfte eine Orientierung an den 
Regelungen in § 6 Abs. 1   Nr. 5 Alg II-V sinnvoll sein, wonach vom 
Einkommen Erwerbstätiger für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
für Wegstrecken zur Ausübung der Erwerbstätigkeit 0,20 € für jeden 
Entfernungskilometer der kürzesten Straßenverbindung abzusetzen sind, 
soweit nicht höhere notwendige Ausgaben nachgewiesen werden. Diese 
Pauschale ist auf die bei Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels 
entstehenden Kosten zu begrenzen, wenn sie ge-genüber den Ausgaben 
hierfür unangemessen hoch ist und die Nutzung des öffentlichen 
Verkehrsmittels zumutbar ist (§ 6 Abs. 2 Alg II-V).  
 
Für Schul- oder Studiengebühren wurde die Absetzbarkeit bisher vom 
Bundessozialgericht verneint (BSG, Urteil vom 17.03.2009 - B 14 AS 63/07 R 
- FEVS 2010, S. 119 = juris - bestätigt durch BVerfG, Beschluss vom 
07.07.2010 - 1 BvR 2556/09 - NJW 2010, S. 2866 = juris Rn. 26), obwohl 
diese nicht von den BAföG-Bedarfssätzen erfasst werden (vgl. OVG Berlin, 
Urteil vom 18.01.2001 - 6 B 120/96 - NVwZ-RR 2002 S. 118 (120f) und OVG 
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Lüneburg, Beschluss vom 19.08.2010 - 4 LC 757/07 - juris Rn. 22 unter 
Hinweis auf BT-Drucksache 13/4246, S. 22). 
 
Das BSG führte im Urteil vom 17.03.2009 - B 14 AS 61/07 R - zu § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 SGB II aus (juris Rn. 33f): 
„Die Ausbildungskosten, die über den zweckbestimmten Anteil der Ausbildungsförderung hinaus wegen der 
Besonderheiten der vorliegenden Ausbildung angefallen sind, kann die Klägerin nicht als mit der Erzielung des 
Einkommens verbundene notwendige Ausgaben iS des § 11 Abs 2 Satz 1 Nr 5 SGB II vom Einkommen absetzen. 
Von seinem Wortlaut her ist § 11 Abs 2 Satz 1 Nr 5 SGB II zwar auf jedes Einkommen anwendbar und nicht auf 
Erwerbseinkommen beschränkt (vgl für die Vorgängervorschrift des § 76 Abs 2 Nr 4 BSHG etwa BVerwGE 95, 103 ff 
und BVerwGE 62, 275, 278 sowie für § 194 Abs 2 Satz 2 Nr 3 SGB III bzw § 138 Abs 2 Satz 2 Nr 3 
Arbeitsförderungsgesetz; BSGE 45, 60 = SozR 4100 § 138 Nr 2; BSGE 63, 237 = SozR 4100 § 138 Nr 19; BSG 
SozR 4100 § 138 Nr 26 und 27). Welche Ausgaben im Einzelnen abzusetzen sind, ist gleichwohl nach den 
Besonderheiten der einzelnen Einkunftsarten zu beurteilen. Es können dabei solche Ausgaben nach § 11 Abs 2 Satz 
1 Nr 5 SGB II nicht als mit der Erzielung des Einkommens notwendige Ausgaben abgesetzt werden, die der Art nach 
bereits bei der Ermittlung des Einkommens wegen einer besonderen Zweckbestimmung berücksichtigt worden sind 
(vgl Mecke in Eicher/Spellbrink, SGB II, 2. Aufl 2008, § 11 RdNr 117). Wenn - wie oben dargelegt - diese Einnahme 
nicht erst über den entsprechenden Mitteleinsatz des Leistungsempfängers ihre Zweckbindung erlangen kann, 
sondern sich die Zweckbindung nach objektiven Kriterien bestimmen lassen muss, kann deshalb eine weitergehende 
subjektive Zweckbestimmung bei Anwendung des § 11 Abs 2 Satz 1 Nr 5 SGB II keine Beachtung finden. Soweit 
also ein Teil der Ausbildungsförderung nach dem BAföG als zweckgebundene Einnahme bei der Einkommens-
ermittlung privilegiert ist, scheidet die weitergehende Absetzung von Ausbildungskosten als notwendige Ausgabe 
bezogen auf die geförderte Ausbildung von vornherein aus.“ 
 

Einige Gerichte haben dagegen Studiengebühren und Schulgeld als mit der 
Erzielung des BAföG-Einkommens verbundene notwendige Ausgaben (§ 11b 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB II) anerkannt, weil vom BAföG nicht erfasst. 
+ LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 26.03.2007- L 32 B 399/07 AS ER - juris Rn. 7; SG Dresden, Urteil vom 
29.10.2007 - S 10 AS 957/06 - juris Rn. 22; LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 06.03.2008 - L 28 AS 1276/07 - juris 
Rn. 26; LSG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 13.06.2008 - L 5 ER 124/08 AS - juris Rn. 6; VG Schleswig, Urteil vom 
28.04.2011 - 15 A 171/09 -; LSG Baden-Württemberg, Beschluss vom 25.09.2012 - L 13 AS 3794/12 ER-B - juris Rn. 
8 für 250,00 € Kursgebühren für die Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten, die als Fortbildungskosten 
vom Einkommen aus der Beschäftigung in der Klinik absetzbar sind; a.A. LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 
22.01.2007 - L 19 B 687/06 AS ER - juris Rn 30f; SG Berlin, Beschluss vom 04.05.2007 - S 102 AS 9326/07 ER - juris 
Rn. 16; LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 19.07.2007 - L 5 AS 1191/05 - juris Rn. 41; LSG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss vom 06.08.2007 - L 5 B 949/07 AS ER - juris Rn. 17; LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 04.03.2008 - 
L 13 AS 205/07 - juris Rn. 31; LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20.01.2009 - L 28 AS 1919/07 - juris Rn. 45 mit 
Hinweis in Rn. 56 auf BT-Drucksache 16/8645, S. 6; BSG, Urteile vom 17.03.2009 - B 14 AS 61/07 R u.a. - FEVS 
2010, S. 119 ohne Begründung - bestätigt durch BVerfG, Beschluss vom 07.07.2010 - 1 BvR 2556/09 - NJW 2010, S. 
2866 = juris Rn. 26 (Auffassung des BSG ist vertretbar und damit nicht willkürlich) 
 

Die Auffassung, dass Schul- oder Studiengebühren an privaten (Hoch-
)Schulen nicht absetzbar sind, wird damit begründet, dass entsprechende 
Ausbildungen auch an öffentlichen Einrichtungen ohne derartige Zusatzkosten 
besucht werden könnten und in ausreichendem Maße vorhanden seien (FW 
11.159). Dies ist aber in vielen Fällen nicht richtig. Für viele Ausbildungen gibt 
es Zulassungsbeschränkungen (Numerus Clausus), die z.B. in Medizin oder 
Psychologie einen Beginn allenfalls nach langen Wartezeiten vorsehen, wenn 
kein Spitzenabitur vorliegt. Auch kommt in Betracht, dass die öffentliche 
Einrichtung zu weit entfernt ist, während der private Anbieter seine 
Ausbildungsstätte in der Nähe der (elterlichen) Wohnung hat. Zumindest in 
solchen Fällen, in denen nachvollziehbare Gründe vorliegen, sollte auch das 
Grundrecht auf freie Wahl der Ausbildungsstätte (Art. 12 Abs. 1 GG) bei der 
Beurteilung, ob Schul- oder Studiengebühren als mit der Erzielung des 
(BAföG-)Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben absetzbar sind, 
zugunsten der Auszubildenden berücksichtigt werden. 
Vgl. auch Bienert, Zur Absetzbarkeit von Bildungskosten als Werbungskosten gemäß § 155 Abs. 1 Satz 1 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch, info also 2016, S. 107 
 
Als notwendige Ausgaben, die mit der Erzielung, Sicherung und Erhaltung der 
Einnahmen verbunden sind, können nach den Fachlichen Weisungen der 
Bundesagentur für Arbeit auch z.B. nachfolgend aufgeführte Posten in dem 
unabwendbar notwendigen Umfang berücksichtigt werden: 
• Kinderbetreuungskosten (s. Rz. 11.145) 
• Bewerbungskosten 
• Fachliteratur 
• IT/Telefon 
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FW 11.139 
 
Zu befürchten ist, dass auch die Zusatzleistungen in Härtefällen (§ 14a 
BAföG), die zur Zeit nur beim Besuch von Tagesheimschulen und Internaten 
nach der BAföG-HärteV gewährt werden, als Einkommen angerechnet wer-
den. Gleiches gilt auch für die Zuschläge bei einer Auslandsausbildung (§ 13 
Abs. 4 BAföG), die u.a. für Reisekosten und Studiengebühren gewährt 
werden, wegen langer Bearbeitungszeiten oft aber erst nach Ende der 
Auslandsausbildung ausgezahlt werden. Ob diese als mit der Erzielung des 
Einkommens BAföG verbundene notwendige Ausgaben anzusehen sind, ist 
nicht eindeutig geklärt. Gegen eine Anrechnung von BAföG-Nachzahlungen 
spricht aber, dass für den Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 SGB II 
unerheblich ist, ob tatsächlich Leistungen bezogen werden. „Daraus muss 
abgeleitet werden, dass auch unerheblich ist, zu welchem Zeitpunkt eine 
derartige Leistung dann tatsächlich zufließt. Andernfalls bestünde nämlich die 
Gefahr, dass de facto die Leistungsbeschränkung aufgrund einer 
förderfähigen Ausbildung über § 7 Abs. 5 SGB II hinaus ausgedehnt würde.“ 
SG Augsburg, Urteil vom 31.05.2016 - S 8 AS 416/16 - juris Rn. 17 
 
Diese Mindestabsetzung unterbleibt allerdings, wenn die Absetzung bereits 
nach § 11b Abs. 2 Satz 1 bis 3 SGB II erfolgt. Auszubildende in dualer 
Ausbildung können daher nicht doppelt eine Absetzung verlangen, profitieren 
aber vom zusätzlichen Erwerbstätigenfreibetrag nach § 11b Abs. 3 SGB II.  
Wenn die Ausbildungsvergütung unter 400,00 € liegt, kann auch ein 100,00 € 
übersteigender Betrag abgesetzt werden, wenn die Ausgaben z.B. für 
Ausbildungsmaterial und Fahrtkosten notwendig entstehen und nachgewiesen 
werden. 
FW 11.159 
 
Bei Auszubildenden, die neben der Ausbildung auch erwerbstätig sind oder 
für eine Tätigkeit steuerfreie Bezüge oder Einnahmen erhalten, führt die 
Regelung in § 11b Abs. 2 Satz 5 SGB II, dass von den dort genannten 
Ausbildungsförderungsleistungen mindestens 100,00 € abzusetzen sind, 
wenn die Absetzung nicht bereits nach Satz 1 bis 3 erfolgt, dazu, dass 
zunächst die Absetzung vom Einkommen aus Erwerbstätigkeit bzw. den 
steuerfreien Aufwandsentschädigungen zu erfolgen hat. Im Ergebnis führt 
dies in vielen Fällen dazu, dass der Ausbildungsanteil in den 
Ausbildungsförderungsleistungen    voll angerechnet wird und es für diesen 
keinen zusätzlichen Freibetrag gibt. Die Bundesagentur für Arbeit meint in 
ihren Fachlichen Weisungen zu § 11b Abs. 2 Satz 5 SGB II: 
„Die Absetzung ist nicht möglich, wenn der Grundabsetzungsbetrag bereits von anderem Er-
werbseinkommen (z. B. der Ausbildungsvergütung) abgesetzt wurde.“ 
FW 11.159 
 
Gegen diese Auffassung spricht: 
 
Vom Einkommen aus Erwerbstätigkeit können neben den 
Versicherungsbeiträgen nach § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II und den 
Riester-Beiträgen nach § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB II nur die mit der 
Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben (§ 11b Abs. 
1 Satz 1 Nr. 5 SGB II) abgesetzt werden. Mit der Erzielung des Einkommens 
aus Erwerbstätigkeit notwendig verbunden sind aber nicht die Ausgaben für 
die Ausbildung, so dass diese ggfs. zusätzlich geltend gemacht werden 
können. Absetzungen nach § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB II dürfen nur von 
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dem Einkommen vorgenommen werden, bei dessen Erzielung die Ausgaben 
angefallen sind (FW 11.160). Nur soweit der Grundabsetzbetrag für die 
gleichen Aufwendungen gewährt wird, ist eine doppelte Freistellung nicht 
möglich. Praktisch bedeutet dies: 
 
Haben Auszubildende, die auch erwerbstätig sind oder eine steuerfreie 
Aufwandsentschädigung bekommen, keine Versicherungsbeiträge und andere 
nach § 11b Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3-5 freizustellenden Ausgaben, die über den 
30,00 € Versicherungspauschale (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Alg II-V) liegen, führen 
Ausbildungskosten zu einem zusätzlichen Freibetrag von mindestens 100,00 
€ von den Ausbildungsförderungsleistungen. Dies gilt nicht nur, wenn die 
Ausbildungskosten im Monat 70,00 € übersteigen (so wohl Bernd Eckhardt, 
sozialrecht-justament Kurzmitteilung 2-2016, S. 3), da der Grundabsetzbetrag 
nach § 11b Abs. 2 Satz 1 SGB II eine Pauschale darstellt, die u.a. alle mit der 
Erwerbstätigkeit verbundenen notwendigen Ausgaben abdecken soll. Eine 
Absetzung nach § 11b Abs. 2 Satz 1 bis 3 SGB II kann hinsichtlich 
Ausbildungskosten nicht erfolgen, die nur von den in § 11b Abs. 2 Satz 5 SGB 
II genannten Ausbildungsförderungsleistungen als mit deren Erzielung 
verbundene notwendige Ausgaben (§ 11b Abs.  Satz 1 Nr. 5 SGB II) 
abzusetzen sind. 
 
Sind Auszubildende, die auch erwerbstätig sind oder eine steuerfreie 
Aufwandsentschädigung bekommen, freiwillig krankenversichert oder haben 
andere nach § 11b Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3-5 freizustellende Ausgaben, die mit 
der Erwerbstätigkeit zusammenhängen, die mindestens 100,00 € im Monat 
betragen, sind nach § 11b Abs. 2 Satz 5 SGB II in jedem Fall alle Kosten für 
die Ausbildung zusätzlich von den Ausbildungsförderungsleistungen 
abzusetzen. 
 
Zeitpunkt der Absetzungen: 
 
Soweit es keine Sonderregelungen gibt (nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 Alg II-V werden 
monatlich 1/12 der zum Zeitpunkt der Entscheidung nachgewiesenen Jahres-
beiträge zu gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungen berücksichtigt), sind 
die den Mindestfreibetrag von 100,00 € übersteigenden Absetzbeträge nach 
§ 11b Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3 bis 5 SGB II im Monat der Fälligkeit zu berücksich-
tigen. Wenn es insoweit z.B. für den Semesterbeitrag keine eindeutige Rege-
lung gibt, da dieser mit der Rückmeldung fällig ist, für die es nur einen End-
termin gibt, der z.B. an der Universität Hamburg gegen eine Strafgebühr auch 
überschritten werden kann, ist auf den Zeitpunkt der Zahlung abzustellen. Da 
der Semesterbeitrag an den meisten Hochschulen mehr als 100,00 € beträgt, 
ergeben sich zumindest für einzelne Monate höhere SGB II-Ansprüche. 

 
bis 31.07.2016:  
20 % vom BAföG-Höchstsatz ohne KV/PV-Bedarf blieben anrechnungsfrei 

 BSG, Urteile vom 17.03.2009 - B 14 AS 61/07 R u.a. - FEVS 2010, S. 119 = info also 2009, S. 229 (LS) 
 "Der Gesetzgeber des BAföG geht im Grundsatz davon aus, dass sich wegen des Zusammenlebens des Auszubil-

denden mit den Eltern die Kosten des Lebensunterhalts insbesondere durch Gewährung von Naturalunterhalt durch 
die Eltern erheblich vermindern. Demgegenüber verringern sich die Kosten der Ausbildung selbst (Schul- oder Stu-
diengebühren, Ausgaben für Bücher und Lehrmaterial, Arbeitskleidung, Fahrkosten etc) durch das Zusammenleben 
mit den Eltern nicht." (juris Rn 28 - das BSG übersah dabei, dass Schul- oder Studiengebühren besondere nicht 
durch die BAföG-Bedarfssätze gedeckten Kosten der Ausbildung sind (vgl. OVG Berlin, Urteil vom 18.01.2001 - 6 B 
120/96 - NVwZ-RR 2002 S. 118 (120f) und OVG Lüneburg, Beschluss vom 19.08.2010 - 4 LC 757/07 - juris Rn. 22 
unter Hinweis auf BT-Drucksache 13/4246, S. 22)). 

 
Bis 31.07.2016 blieben vom BAföG als 20 %-Anteil anrechnungsfrei bei  
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1. Schülerinnen und Schülern von FH 11.93 ab 08/2016* 
 a) weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Berufsfachschulen sowie 

Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung nicht voraussetzt (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 BAföG) 

 
 

93,00 € 

 
 

100,80 € 
 b) Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen und Fachober-

schulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung 
voraussetzt (§ 12 Abs. 2 Nr. 2 BAföG) 

 
 

108,60 € 

 
 

117,40 € 
2. 
 

Auszubildenden in Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene 
Berufsausbildung voraussetzt, Abendgymnasien und Kollegs (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 
BAföG) 

 
 

114,40 € 

 
 

124,40 € 
3. Studierenden an Hochschulen, Höheren Fachschulen und Akademien (§ 13 Abs. 1 

Nr. 2 BAföG) 
 

119,40 € 
 

129,80 € 
Durch die BAföG-Erhöhung wären ab dem 01.08.2016* die in der rechten Spalte durchgestrichenen Beträge 
maßgeblich, was durch den neuen § 11b Abs. 2 Satz 5 SGB ab dem 01.08.2016 verhindert wird. 
 

Wird wegen des Bezuges anderen Einkommens kein BAföG geleistet, war bis 
31.07.2016 dieses Einkommen entsprechend zu mindern. 
FH 27.6 zur Anrechnung von Einkommen bei Mehrbedarfen - dort heißt es auch: "Das BAföG ist um den ausbildungs-
geprägten Anteil (vgl. Rz. 11.102), die 30-Euro-Pauschale und ggf. die Absetzbeträge nach § 11b zu bereinigen."; SG 
Berlin, Urteil vom 25.11.2011 - S 37 AS 19517/11 - juris Rn. 34 zu Unterhalt (allerdings will das SG Berlin nach Rn. 35 
bei zusätzlichem Einkommen aus einem Schüler- oder Studentenjob über den Grundfreibetrag von 100 € nach § 11b 
Abs. 3 SGB II hinaus keinen weiteren Freibetrag nach § 11b Abs. 4 SGB II anerkennen); Lauterbach in Gagel, § 27 
SGB II Rn. 8; Bernzen in Eicher, § 27 SGB II Rn. 25, da andernfalls eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung 
entstünde. Dem LSG Schleswig-Holstein erschien es im Beschluss vom 21.04.2016 - L 6 AS 44/16 B PKH - 
„mindestens vertretbar, das das fiktive Einkommen in gleicher Weise um zweckgebundene Ausbildungskosten in 
Höhe von 20 Prozent des Betrags nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 BAföG (= 93,00 EUR) zu bereinigen, wie eine Einkommens-
bereinigung zu erfolgen hätte, wenn dieser Betrag als BAföG geleistet würde“ (juris Rn. 14). 
Ob hieran ab dem 01.08.2016 angesichts des Wortlauts von § 11b Abs. 2 Satz 5 SGB II festzuhalten ist, bleibt 
abzuwarten.  
 

Über die 20 % hinaus sollte es bis 31.07.2016 keine weiteren Abzüge geben, 
auch nicht für Schul- und Studiengebühren, die auch nicht nach § 11 Abs. 2 
Nr. 5 SGB II aF (= jetzt § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB II) absetzbar sind. 
BSG, Urteile vom 17.03.2009 - B 14 AS 61/07 R u.a. - FEVS 2010, S. 119 - bestätigt durch BVerfG, Beschluss vom 
07.07.2010 - 1 BvR 2556/09 - NJW 2010, S. 2866 = juris Rn. 26 (Auffassung des BSG ist vertretbar und damit nicht 
willkürlich); SG Berlin, Urteil vom 04.05.2006 - S 101 AS 462/06 - juris Rn. 29; LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil 
vom 04.03.2008 - L 13 AS 205/07 - juris Rn. 31, das in Rn. 41 aber nur 15 % Ausbildungsanteil annahm; das VG 
Schleswig differenziert im zu § 82 Abs. 2 Nr. 4 SGB XII ergangenen Urteil vom 05.05.2011 - 15 A 171/09 - auf S. 9 
zwischen abzugsfähigen Studiengebühren (weil im BAföG nicht enthalten) und nicht abzugsfähigem Semesterbeitrag 
(weil im 20 % Ausbildungsanteil enthalten); a.A. LSG Baden-Württemberg, Beschluss vom 25.09.2012 - L 13 AS 
3794/12 ER-B - juris Rn. 8 für 250,00 € Kursgebühren für die Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten, 
die als Fortbildungskosten vom Einkommen aus der Beschäftigung in der Klinik absetzbar sind. 
 

Ausbildungsgeld nach § 106 Abs. 1 Nr. 1 SGB III aF ist teilweise zweckbe-
stimmt für Ausbildungskosten: 20 % blieben anrechnungsfrei 
SG Kassel, Urteil vom 27.08.2012 - S 6 AS 12/12 - juris Rn. 41ff: 43,20 € von 216,00 € nach § 106 Abs. 1 Nr. 1 SGB 
III aF i.V.m. § 12 Abs. 1 Nr. 1 BAföG (a.A. für Ausbildungsgeld nach § 104 Abs. 1 Nr. 1 SGB III aF = § 122 SGB III 
nF: LSG Sachsen, Urteil vom 01.11.2007 - L 3 AS 158/06 - juris; LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 24.04.2014 - L 2 
AS 54/13 - juris Rn. 30; LSG Bayern, Urteil vom 30.07.2014 - L 17 AS 670/13 - juris Rn. 24; BSG, Urteil vom 
16.06.2015 - B 4 AS 37/14 R - juris Rn. 29) 
 

Kinderbetreuungszuschlag (§ 14b BAföG und § 64 Abs. 3 Satz 1 SGB III) ist 
nicht anzurechnen, auch nicht auf den Alleinerziehendenmehrbedarf. 
§ 11a Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz SGB II: § 14b Abs. 2 Satz 1 BAföG bleibt unberührt. § 11a Abs. 3 Satz 3 
Nr. 4 SGB II nimmt die Bedarfe nach § 64 Abs. 3 Satz 1 SGB III ausdrücklich aus, so dass der Kinderbetreuungs-
bedarf als zweckbestimmte Leistung nach § 11a Abs. 3 Satz 1 SGB II nicht als Einkommen zu berücksichtigen ist.  
§ 14b Abs. 2 BAföG lautet: 
„Der Kinderbetreuungszuschlag bleibt als Einkommen bei Sozialleistungen unberücksichtigt. Für die Ermittlung eines 
Kostenbeitrags nach § 90 SGB VIII gilt dies jedoch nur, soweit der Kostenbeitrag für eine Kindertagesbetreuung an 
Wochentagen während der regulären Betreuungszeiten erhoben wird.“ 
FW 11.97; VG Schleswig, Urteil vom 05.05.2011 - 15 A 171/09 - zu § 82 SGB XII (S. 8) 
 

Bei Stipendien der Begabtenförderungswerke sind Studienkostenpauschalen 
(300,00 €) und Kinderbetreuungspauschale wie bisher nach § 11a Abs. 3 
Satz 1 SGB II von der Einkommensberücksichtigung ausgenommen. 
BT-Drucksache 18/8041, S. 34; FW 11.97 
 

Der Darlehensanteil beim BAföG ist seit dem 01.04.2011 als Einkommen zu 
berücksichtigen (darlehensweise gewährte Sozialleistungen nach § 11 Abs. 1 
Satz 2 SGB II). 
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ebenso für die Rechtslage bis 31.03.2011 für AFBG-Darlehen: BSG, Urteil vom 16.02.2012 - B 4 AS 94/11 R - juris 
(a.A. als Vorinstanz SG Leipzig, Urteil vom 17.11.2008 - S 19 AS 91/06 - juris Rn. 34: Darlehen nach AFBG ist kein 
Einkommen, aufgehoben durch LSG Sachsen, Urteil vom 31.03.2011 - L 3 AS 140/09 - juris Rn. 46ff -); VG Schles-
wig, Urteil vom 28.04.2011 - 15 A 171/09 -, bestätigt durch OVG Schleswig, Urteil vom 27.11.2014 - 3 LB 1/12 - und 
BVerwG, Urteil vom 17.12.2015 - 5 C 8.15 - für § 82 SGB XII auch vor 01.04.2011: BAföG-Darlehensanteil ist 
Einkommen. Wird das AFBG-Darlehen nicht in Anspruch genommen, kann es nicht als Einkommen angerechnet 
werden; in Betracht kommt allenfalls ein Vorgehen nach §§ 31ff, 34ff SGB II (SG Dresden, Beschluss vom 
18.06.2013 - S 28 AS 3306/13 ER - juris Rn. 28ff). Fraglich könnte sein, ob AFBG-Darlehen Sozialleistungen im 
Sinne von11 Abs. 1 Satz 2 SGB II darstellen, da Sozialleistungen nur die im SGB vorgesehenen Dienst-, Sach- und 
Geldleistungen sind (§ 11 Satz 1 SGB I), das AFBG aber kein besonderer Teil des SGB ist, da es anders als das 
BAföG nicht in § 68 SGB I aufgeführt ist. Für eine Anrechnung auch des Darlehensanteils zumindest ab 01.08.2016 
könnte sprechen, dass in § 11b Abs. 2 Satz  5 SGB II auch für den erhaltenen Unterhaltsbeitrag nach § 10 Abs. 2 
AFBG, der nur teilweise als Zuschuss gewährt wird, der Mindestfreibetrag von 100,00 € vorgesehen ist. 
 

Bei der Ermittlung eines Mehrbedarfs für Auszubildende nach § 27 Abs. 2 
SGB II ist abweichend von § 19 Abs. 3 Satz 2 SGB II Einkommen zunächst 
auf die ausbildungsrelevanten Bedarfe (Regelbedarf und Bedarfe für Unter-
kunft und Heizung) und erst danach auf Mehrbedarfe anzurechnen. 
SG Berlin, Urteil vom 25.03.2015 - S 205 AS 8970/14 - juris Rn. 21 (Berufung anhängig L 10 AS 1134/15); Bernzen in 
Eicher, § 27 SGB II Rn. 30ff 
 

 Bildungskredit + KfW-Studienkredit:  
keine Anrechnung, da Darlehen und zweckbestimmt 

 FW 11.2 (ab Fassung 20.11.2011) 
 OVG Lüneburg, Beschluss vom 31.05.2007 - 4 LC 85/07 - NVwZ-RR 2007, S. 614; LSG Berlin-Brandenburg, Urteil 

vom 24.06.2008 - L 14 AS 1171/07 - Breithaupt 2009, S. 63, a.A. zur Prozesskostenhilfe LAG Köln, Beschluss vom 
15.03.2012 - 6 Ta 21/12 - juris Rn. 3 und BAG, Beschluss vom 28.04.2016 - 8 AZB 65/15 - juris (Einkommen im 
Sinne von § 115 Abs. 1 ZPO auch bei der nachträglichen Überprüfung gemäß § 120a ZPO) 

 

Überbrückungsbeihilfe aus dem Notfonds des Studierendenwerks ist anzu-
rechnen, wenn sie als Zuschuss gewährt wird. 
SG Hamburg, Beschluss vom 13.07.2012 - S 15 AS 1643/12 ER - ohne Auseinandersetzung mit § 11a Abs. 4 und 5 
SGB II 
 

Wohngeld ist als Einkommen des Wohngeldberechtigten anzurechnen. Ist die-
ser als Auszubildender nach § 7 Abs. 5 SGB II nicht leistungsberechtigt, darf 
Wohngeld daher nur insoweit in der Bedarfsberechnung der übrigen Mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft eingehen, wie der Auszubildende das Wohngeld 
nicht zur Deckung seines eigenen Bedarfs benötigt. 
vgl. BVerwG, Urteil vom 16.12.2004 - 5 C 50.03 - NVwZ-RR 2005, S. 824 zum BSHG, a.A. SG Berlin, Urteil vom 
25.03.2015 - S 205 AS 8970/14 - juris Rn. 38, das das Wohngeld voll auf die Bedarfe für Unterkunft und Heizung der 
gesamten Bedarfsgemeinschaft anrechnet (Berufung anhängig L 10 AS 1134/15). 
 

früher keine Anrechnung: Leistungen der Ausbildungsförderung, soweit sie für 
Fahrtkosten zur Ausbildung oder für Ausbildungsmaterial verwendet werden; 
ist bereits mindestens ein Betrag nach § 11b Abs. 3 SGB II von der Ausbil-
dungsvergütung absetzbar, galt dies nur für den über 100 € hinausgehenden 
Betrag (§ 1 Abs. 1 Nr. 10 Alg II-V seit 2008 bis 31.07.2016) 
Das SG Berlin will im Urteil vom 25.11.2011 - S 37 AS 19517/11 - juris Rn. 35 den der Regelung von § 1 Abs. 1 Nr. 
10 Alg II-V zugrunde liegende Rechtsgedanken, dass der Freibetrag nach § 11b Abs. 3 SGB II für Ausbildungskosten 
einzusetzen ist, gleichermaßen für Einkommen aus Schüler- oder Studentenjobs anwenden, so dass es keinen 
zusätzlichen Freibetrag über 93,00 € (20 % des BAföG-Voll-Fördersatzes) hinaus ansetzt. Dabei wird übersehen, 
dass es sich gerade nicht um eine Ausbildungsvergütung handelt. 
LSG Bayern, Beschluss vom 18.02.2011 - L 7 AS 118/1 B ER - juris Rn. 15 will nur Kosten berücksichtigen, die über 
dem 20 %-Freibetrag liegen (ebenso FH 11.93; Geiger in LPK-SGB II, § 11a Rn. 28; Frank-Schinke, ZfF 2011, S. 121 
(126); SG Altenburg, Urteil vom 24.07.2014 - S 23 AS 3357/13 - juris Rn. 26). Dabei wird übersehen, dass § 1 Abs. 1 
Nr. 10 Alg II-V eine Sonderregelung ist, die nur einen Teil der Ausbildungskosten betrifft. Der 20 %-Freibetrag beruht 
auf § 11a Abs. 3 Satz 1 SGB II (zweckbestimmte Leistungen), während nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 SGB II durch § 1 Alg I-
V bestimmt wird, welche weiteren Einnahmen nicht als Einkommen zu berücksichtigen sind.  
Keine Materialkosten sind Studiengebühren, Telefon- und Internetkosten. Auch die Beschaffung eines PC vor Ausbil-
dungsbeginn führt nicht zu laufenden Materialkosten, die konkret nachzuweisen sind (LSG Bayern, Beschluss vom 
18.02.2011 - L 7 AS 118/1 B ER - juris Rn. 16). 
 

keine Anrechnung: BAföG-Nachzahlung für Monate, in denen kein SGB II-
Anspruch bestand 
SG Augsburg, Urteil vom 31.05.2016 - S 8 AS 416/16 - juris Rn. 17 
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keine Anrechnung: Der nach den Vorschriften der Ausbildungsförderung bei 
Eltern berücksichtigte Betrag bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, deren 
Einkommen nach dem BAföG oder nach § 67 oder § 126 SGB III [bis 31.03.2012 
§ 71 oder § 108 SGB III] bei der Berechnung der Leistungen der Ausbildungs-
förderung für mindestens ein Kind berücksichtigt wird (§ 11b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 8 SGB II): Wird im BAföG- oder BAB-Bescheid ein bestimmtes Einkommen 
auf den BAföG- oder BAB-Bedarf angerechnet, ist dieses unabhängig davon, 
ob dieser Betrag tatsächlich an das Kind geleistet wird, vom Einkommen bei 
der SGB II-Berechnung abzusetzen. 
 
keine Anrechnung: Einnahmen von Schülerinnen und Schülern allgemein- 
oder berufsbildender Schulen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, aus Erwerbstätigkeiten, die in den Schulferien für höchstens vier 
Wochen je Kalenderjahr ausgeübt werden, soweit diese 1.200,00 € kalender-
jährlich nicht überschreiten, wobei in den Schulferien ausgeübte Erwerbstätig-
keiten mit einem Einkommen bis zu 100,00 € monatlich außer Betracht 
bleiben (§ 1 Abs. 4 Alg II-V, gilt nicht bei Anspruch auf Ausbildungsvergütung). 
FW 11.117ff 
 
keine Anrechnung von fiktivem Einkommen wegen einer Erwerbsobliegenheit 
LSG Hessen, Beschluss vom 24.04.2008 - L 7 AS 10/08 B ER - juris Rn. 15 zu § 22 Abs. 7 SGB II aF 
 
Absetzbeträge (§ 11b SGB II) sind u.a. wichtig, wenn kein Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit vorhanden ist oder der Mindestfreibetrag nach § 11b Abs. 2 
Satz 5 SGB II überschritten werden soll: 

 
- 30,00 € Versicherungspauschale (§ 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II + § 6 Abs. 1 Nr. 1 

Alg II-V) 
- Kfz-Haftpflichtversicherung (1/12 des Jahresbeitrags in der zum Zeitpunkt 

der Entscheidung über den Leistungsanspruch nachgewiesenen Höhe für 
Bewilligungszeiträume, die nach dem 31.07.2016 begonnen haben) 

 (§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II + § 6 Abs. 1 Nr. 3 Alg II-V) 
 
- bei BAföG/BAB oder Ausbildungsgeld berücksichtigtes Elterneinkommen  
 (§ 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 SGB II) 

 

3. Anrechnung von Vermögen 
 
Freibeträge § 12 Abs. 2 SGB II 
 
für die Aufnahme oder Fortsetzung einer Berufsausbildung oder Erwerbs-
tätigkeit unentbehrliche Gegenstände (§ 7 Abs. 1 Alg II-V) 
 
Kfz bis 7.500,00 € in der Regel angemessen (§ 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB II) 
BSG, Urteil vom 06.09.2007 - B 14/7b AS 66/06 R - http://lexetius.com/2007,4134  
anders beim BAföG, wo Kfz grundsätzlich zum einzusetzenden Vermögen 
gehören 
BVerwG, Urteil vom 30.06.2010 - 5 C 3.09 - juris 

http://lexetius.com/2007,4134
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G) Ausländische Studierende 
 
 Die Aufenthaltserlaubnis für Studierende, die nach § 16 Abs. 3 AufenthG zur 

Ausübung einer Beschäftigung von insgesamt 120 Tagen oder 240 halben 
Tagen im Jahr sowie zu einer studentischen Nebentätigkeit berechtigt, genügt 
den Anforderungen zur rechtlichen Erwerbsfähigkeit im Sinne von § 8 Abs. 2 
SGB II. 

 LSG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 12.02.2010 - L 1 SO 84/09 B ER - juris Rn. 33 = FEVS 2011, S. 39 = 
ZFSH/SGB 2010, S. 367; LSG Sachsen, Beschluss vom 31.03.2015 - L 3 AS 148/15 B ER - juris Rn. 16 

 
 Aufgrund von § 7 Abs. 5 SGB II ist davon auszugehen, dass der Regelbedarf 

und die Kosten der Unterkunft bei Auszubildenden pauschal typisierend durch 
die Höchstsatze der BAföG-Leistungen als sichergestellt anzusehen sind.  

 VGH München, Beschluss vom 29.01.2014 - 10 CS 13.1996 - juris Rn. 22 für den gesicherten Lebensunterhalt nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG von Kindern, die sich in Ausbildung befinden. Das ergibt sich für die Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnisse nach § 16 AufenthG bereits unmittelbar aus § 2 Abs. 3 Satz 5 AufenthG. 

 

H) Asylbewerberleistungsgesetz 
 
 Bei Anspruch nach § 2 AsylbLG findet der Ausschluss nach § 22 Abs. 1 SGB 

XII stets Anwendung. 
 Anspruch nach § 2 AsylbLG seit dem 01.03.2015 in der Regel, wenn der Leistungsberechtigte sich seit 15 Monaten 

ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhält. 
 SG Berlin, Beschluss vom 14.03.2005 - S 38 AY 13/05 ER - juris; SG Bremen, Beschluss vom 05.05.2009 - S 15 SO 

52/09 ER - juris 
  
 In Betracht kommen in besonderen Härtefällen Leistungen nach § 22 Abs. 1 

Satz 2 SGB XII, die als Beihilfe oder Darlehen gewährt werden können. 
 Für eine besondere Härte könnte bis zum 31.12.2015 sprechen, dass ab dem 01.01.2016 die Zeit, die sich Auszubil-

dende "ununterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet" in Deutschland aufhalten müssen, von vier Jahren auf 
15 Monate verkürzt wurde. Das betrifft Auszubildende  
a) die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3, Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5, § 31 des Aufenthaltsgesetzes 

oder als Ehegatte oder Lebenspartner oder Kind eines Ausländers mit Aufenthaltserlaubnis eine Aufenthalts-
erlaubnis nach § 30 oder den §§ 32 bis 34 des Aufenthaltsgesetzes besitzen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 BAföG, § 59 Abs. 1 
SGB III - in diesen Fällen ist nicht das AsylbLG einschlägig, so dass nach § 27 Abs. 4 Satz 2 SGB II allenfalls 
Darlehen für Regelbedarfe, Bedarfe für Unterkunft und Heizung und notwendige Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung erbracht werden können, sofern der Leistungsausschluss eine besondere Härte bedeutet). 

b) mit Duldung nach § 60a Aufenthaltsgesetz, die ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben (§ 8 Abs. 2a BAföG; BAB 
gibt es in diesem Fall nach § 59 Abs. 2 SGB III nur während einer betrieblich durchgeführten Berufsausbildung, 
nicht aber bei außerbetrieblicher Berufsausbildung oder bei berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen). 

Das SG Hamburg hatte im Beschluss vom 12.05.2006 - S 59 AS 745/06 ER - bezüglich Kosten der Unterkunft und 
Heizung unmittelbar vor Einführung des diesbezüglichen Zuschusses nach § 22 Abs. 7 SGB II zum 01.08.2006 einen 
besonderen Härtefall bejaht, weil die Antragstellerin, "will sie unter den bisherigen Bedingungen ihre Ausbildung fort-
setzen, ihre Einzimmerwohnung aufgeben müsste, obgleich deren Finanzierung voraussichtlich nur noch für einen 
kurzen, weniger als drei Monate umfassenden Zeitraum ungedeckt ist und ihr danach die Neuanmietung einer ver-
gleichbaren Wohnung ohne weiteres möglich wäre. Hierin sieht das Gericht einen atypischen Einzelfall, der die An-
nahme eines besonderen Härtefalles nach § 7 Abs. 5 S. 2 SGB II und damit ein Abweichen von dem nach geltendem 
Recht regelmäßig greifenden Leistungsausschluss rechtfertigt. Dementsprechend ist auch das der Antragsgegnerin in 
§ 7 Abs. 5 S. 2 SGB II eingeräumte Ermessen hinsichtlich des "Ob" der Hilfegewährung eingeschränkt; denn der Be-
griff der besonderen Härte prägt den gemäß § 39 Abs. 1 SGB I für die Ausübung des Ermessens maßgeblichen 
Zweck der Ermächtigung (vgl. Grube in Grube/Wahrendorf, SGB XII, 2005, § 22 Rn. 49)." (juris Rn. 17). Wenn ab 
dem 01.01.2016 Ausbildungsförderung/BAB in Betracht kommt, könnte es eine besondere Härte darstellen, wenn 
sonst eine vorher begonnene Ausbildung abgebrochen werden müsste (so auch WDB-Beitrag Nr. 270010 unter 
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.htm?dfCont
entId=L6019022DSTBAI554460&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554339,L6019022DSTBAI554378,L6019
022DSTBAI554682; ähnlich LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 18.07.2008 - L 14 B 774/08 AS PKH - juris Rn. 
3: „Nach der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage war in den Fällen eines Ausschlusses nach § 8 
BAföG die Annahme eines Härtefalles im Rahmen des SGB II naheliegend, weil die Möglichkeiten für jüngere 
Ausländer, eine Ausbildung absolvieren zu können, die dem Grunde nach förderungsfähig nach dem BAföG ist, 
dadurch beschränkt waren, dass sie Sozialleistungen zur Finanzierung weder nach dem SGB II noch nach dem 
BAföG erhalten konnten, was ihre Aussichten auf Eingliederung in den Arbeitsmarkt schmälerte. Aus der zum 1. 
Januar 2008 in Kraft getretenen Neufassung des § 8 BAföG, wonach nunmehr im Rahmen der persönlichen 
Voraussetzungen für eine Förderung nach dem BAföG ausreicht, dass ein Ausländer einen Wohnsitz im Inland und 
eine Aufenthaltserlaubnis hat, lässt sich ableiten, dass auch der Gesetzgeber den bisherigen Rechtszustand als 
unbefriedigend empfand. Dem entspricht es, dass sich der Antragsgegner schließlich mit Schriftsätzen vom 2. 
November 2007 und 22. Januar 2008 zu einer Darlehensgewährung bereits erklärt hatte, nachdem die 
Staatsministerin für Integration am 12.07.2007 eine entsprechende Handhabung der Härtefallregelung angeregt 
hatte. Darin liegt keine Reaktion auf eine „Rechtsänderung“, sondern die Anerkennung eines von Anfang an 
bestanden habenden Härtegrundes.“). 

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI554460&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554339,L6019022DSTBAI554378,L6019022DSTBAI554682
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI554460&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554339,L6019022DSTBAI554378,L6019022DSTBAI554682
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/WissensdatenbankSGBII/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI554460&previousPageContentId=L6019022DSTBAI554339,L6019022DSTBAI554378,L6019022DSTBAI554682
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 Umstritten ist, ob Auszubildende vorher zumindest einen Anspruch nach § 3 
AsylbLG haben. 

 bejaht von OVG Münster, Beschluss vom 15.06.2001 - 12 B 795/00 - juris = InfAuslR 2001, S. 455; LSG Sachsen-
Anhalt, Beschluss vom 19.09.2008 - L 8 B 32/08 AY ER - juris Rn. 26; BMAS, Schreiben vom 26.02.2016 an die 
Vorsitzende der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz unter http://www.harald-thome.de/media/files/Schreiben-
BMAS-26.02.16-Leistungsgew-hrung-an-Studenten-nach-AsylbLG.pdf und BT-Drucksache 18/8883, S. 1 

 verneint von LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 15.01.2010 - L 23 AY 1/07 - juris Rn. 42, das eine analoge Anwen-
dung von § 22 SGB XII vornimmt. Die zugelassene Revision wurde nicht eingelegt. 

 
 Mit dem Integrationsgesetz gibt es seit dem 06.08.2016 eine befristete 
Sonderregelung für die Ausbildungsförderung von Ausländern (§ 132 SGB III), 
die nicht für Ausbildungen nach dem BAföG und dem AFBG gilt. 

 

I) Eingliederungshilfe für behinderte Auszubildende 
 
 Anspruch einer auf Benutzung eines Rollstuhls angewiesenen Studentin auf 

Erstattung der Differenz zwischen den durch Unterhaltsleistungen ihrer Eltern 
und BAföG gedeckten und ihren tatsächlichen, behinderungsbedingt erhöhten 
Kosten der Unterkunft und Heizung als Leistung zur Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft im Rahmen der Eingliederungshilfe (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII 
i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX) 

 SG Leipzig, Urteil vom 19.09.2012 - S 17 AS 1142/12 - juris: Durch auf § 7 Abs. 5 SGB II gestützte Leistungs-
ablehnung kann ein Jobcenter zuständiger Rehabilitationsträger gemäß § 14 Abs. 2 SGB IX werden. 

 

 Das zur Finanzierung des Unterrichts an einer Privatschule für den Besuch 
eines Sonder-Berufsvorbereitungsjahrs zu entrichtende Schulgeld stellt keine 
Leistung der Eingliederungshilfe im Sinne von § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB 
XII dar. 

 LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 30.04.2014 - L 7 SO 3423/10 - FEVS 2015, S. 270 
 

 Beim BSG waren/sind folgende Fragen in Revisionsverfahren anhängig: 
 
 B 8 SO 18/14 R: "Kann ein Promotionsstudium als "Hilfe zur Ausbildung für 

einen angemessenen Beruf" iS des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII oder als 
sonstige Maßnahme eine vom Sozialhilfeträger zu zahlende Leistung der 
Eingliederungshilfe darstellen?" 

 verneint von der Vorinstanz LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 06.02.2014 - L 8 SO 30/12 - juris 
 Das BSG hat über diese Frage im Urteil vom 24.02.2016 - B 8 SO 18/14 R - 

nicht entschieden, weil die auch im Verfahren nach § 14 SGB IX notwendige 
Beiladung der Bundesagentur für Arbeit nachgeholt werden muss und als 
Entscheidungshilfen für das LSG nur ausgeführt (juris Rn. 20): 

 "Als Rechtsgrundlage für einen Anspruch auf Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben - die Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben nach dem SGB XII entsprechen den Leistungen der BA (vgl § 54 Abs 1 Satz 2 SGB XII) - als 
besondere Rehabilitationsleistungen kämen vorrangig §§ 97, 98 Abs 1 Nr 2 iVm § 102 Abs 1 Nr 2, § 103 Nr 3 SGB III 
in der bis 31.3.2012 geltenden Fassung in Betracht. Danach sind besondere Leistungen der Förderung der Teilhabe 
am Arbeitsleben anstelle der allgemeinen Leistungen zu erbringen, wenn die allgemeinen Leistungen die wegen Art 
oder Schwere der Behinderung erforderlichen Leistungen nicht oder nicht in erforderlichem Umfang vorsehen. 
Insoweit käme die Förderung einer Promotion durch die Übernahme von Fahrtkosten als besondere Leistung in 
Betracht, wenn auf andere Weise keine Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen wäre (§ 109 Abs 2 SGB III iVm § 33 
Abs 3 Nr 6, Abs 8 Nr 1 SGB IX iVm § 9 Abs 1 Satz 1 Nr 2 Verordnung über Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen 
Rehabilitation - Kraftfahrzeughilfe-Verordnung -; so im Ergebnis auch Luik in Eicher/Schlegel, SGB III aF, § 102 RdNr 
37 ff, Stand September 2005; ders in Eicher/Schlegel, SGB III nF, § 117 RdNr 39 ff mwN, Stand April 2013). Dies 
wird unter Berücksichtigung der konkreten Eingliederungsmöglichkeiten des Klägers im Zeitpunkt der Beendigung 
seines Magisterstudiums unter Berücksichtigung seiner bis dahin erworbenen beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
zu beurteilen sein. Erst danach käme ggf die Prüfung der Voraussetzungen nach § 54 SGB XII in Betracht." 

 

 B 8 SO 20/14 R: "Kann Eingliederungshilfe nach §§ 53, 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
SGB XII in Verbindung mit § 13 Eingliederungshilfeverordnung als Hilfe zur 
schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich einer 
Hochschulausbildung zu leisten sein, wenn der Hilfebedürftige bereits über 
eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügt?" 

http://www.harald-thome.de/media/files/Schreiben-BMAS-26.02.16-Leistungsgew-hrung-an-Studenten-nach-AsylbLG.pdf
http://www.harald-thome.de/media/files/Schreiben-BMAS-26.02.16-Leistungsgew-hrung-an-Studenten-nach-AsylbLG.pdf


© Rechtsanwalt Joachim Schaller, Eimsbütteler Str. 16, 22769 Hamburg, Tel: 040-43130340, Fax: 431303419  
Stand: 09.01.2017   Seite 61 von 65 

 bejaht von der Vorinstanz LSG NRW, Urteil vom 06.02.2014 - L 9 SO 497/11 - juris  
 Das BSG hat über diese Frage im Urteil vom 20.04.2016 - B 8 SO 20/14 R - 

nicht entschieden, weil die auch im Verfahren nach § 14 SGB IX notwendige 
Beiladung der Bundesagentur für Arbeit und der Gebärdensprachdolmetscher, 
die die Studentin unterstützt haben, nachgeholt werden muss und nur 
ausgeführt (juris Rn. 18): 

 "Rechtsgrundlage für einen möglichen vorrangigen Anspruch auf Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben - die Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach dem SGB XII entsprechen den Leistungen der BA (vgl § 54 Abs 1 Satz 2 
SGB XII) - als besondere Rehabilitationsleistungen wäre §§ 97, 98 Abs 1 Nr 2 iVm § 102 Abs 1 Satz 1 Nr 2, § 103 
Satz 1 Nr 3 SGB III in der bis zum 31.3.2012 geltenden Fassung, ggf bei Bedürftigkeit - iVm § 16 SGB II. Danach sind 
besondere Leistungen der Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben anstelle der allgemeinen Leistungen zu erbrin-
gen, wenn die allgemeinen Leistungen die wegen Art oder Schwere der Behinderung erforderlichen Leistungen nicht 
oder nicht in erforderlichem Umfang vorsehen. Insoweit käme die Übernahme von Kosten für Gebärdensprach-
dolmetscher und Mitschreibkräfte zur Förderung eines Studiums als besondere Leistung in Betracht, wenn auf andere 
Weise keine Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen wäre (§ 109 Abs 2 SGB III aF iVm § 33 Abs 3 Nr 6 SGB IX; vgl 
zu Gebärdensprachdolmetschern als sonstige Hilfe zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben bereits BVerwG 
Buchholz 436.62 § 33 SGB IX Nr 1; allgemein zur möglichen Förderung von Kosten eines Studiums auch Luik in 
Eicher/Schlegel, SGB III aF, § 102 RdNr 37 ff, Stand September 2005; ders in Eicher/Schlegel, SGB III nF, § 117 
RdNr 39 ff mwN, Stand April 2013). Auch wenn die Klägerin im Zeitpunkt der Aufnahme des Studiums einen Arbeits-
platz innehatte, ist zumindest denkbar, dass unter Berücksichtigung ihrer Eingliederungsmöglichkeiten vor dem 
Hintergrund zwischenzeitlicher Veränderungen des Arbeitsmarkts eine endgültige Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
noch nicht erreicht war. Erst danach wären die Voraussetzungen für nachrangige Leistungen gemäß §§ 53, 54 SGB 
XII zu prüfen." 
 

B 8 SO 25/15 R: Zu den Voraussetzungen eines Anspruchs auf Kostenerstat-
tung für den Einsatz eines Gebärdensprachdolmetschers zur Durchführung 
eines Studiums als Leistung der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII. 

 In der Vorinstanz hatte das LSG Hamburg mit Urteil vom 24.09.2015 - L 4 SO 40/14 einen Anspruch u.a. deshalb 
abgelehnt, weil der Student über Vermögen von mehr als 15.000 € verfügte und "der Gesetzgeber den Fall, dass 
behinderte Menschen sich in Ausbildung befinden und hierfür Kosten aufzuwenden haben, durchaus bedacht und nur 
in ganz bestimmten näher umschriebenen Fällen eine Einschränkungder Vermögensanrechnung bestimmt (vgl. § 92 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Nr. 4 und Nr. 8 SGB XII)", so dass auch § 90 Abs. 3 Satz 1 SGB XII dem Vermögenseinsatz nicht 
entgegenstehe, weil dieser für den Kläger eine Härte bedeuten würde (juris Rn. 30) 
 

Die Teilhabe am Arbeitsleben nach dem OEG i.V.m. § 26 Abs. 4 BVG und 
§ 33 SGB IX umfasst auch die Förderung eines an ein Bachelorstudium 
unmittelbar anschließenden Masterstudiums. 
VGH München, Beschluss vom 26.02.2016 - 12 B 15.2255 - juris Rn. 34ff 
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J) Anspruch auf Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
 
 Der Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 SGB II betrifft nur Leistungen zur 

Sicherung des Lebensunterhalts. Auszubildende haben daher Anspruch auf 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach den §§ 14-18e SGB II, soweit sie 
die jeweiligen Voraussetzungen erfüllen. 

 BSG, Urteil vom 06.09.2009 - B 14/7b AS 36/06 R - juris Rn. 28; BSG, Urteil vom 27.09.2011 - B 4 AS 145/10 R - 
juris Rn. 23 

 

 Praktisch bedeutsam dürften vor allem sein: 
 
 Arbeitsvermittlung (§ 16 Abs. 1 Satz 1 SGB II i.V.m. § 35 SGB III) 
 
 als Ermessensleistungen: 
 Förderung aus dem Vermittlungsbudget (§ 44 SGB III) auch für Anbahnung 

und Aufnahme einer schulischen Berufsausbildung (§ 16 Abs. 3 SGB II) 
 - Bewerbungskosten 
 - Reisekosten für Vorstellungsgespräch 
 - Fahrkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle 
 abgelehnt von BSG, Urteil vom 28.10.2009 - B 14 AS 44/08 R - für Monatskarte für Fahrten zur Berufsfachschule 

(FEVS 2010, S. 491 (494f)) 
 - getrennte Haushaltsführung 
 - Umzugskosten 
 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (§ 45 SGB III) 
 Förderung der beruflichen Weiterbildung (§§ 81-87 SGB III) 
 Freie Förderung (§ 16e SGB II) 
 
 kein Anspruch besteht dagegen auf Leistungen, die nur Leistungsberechtigten 

vorbehalten sind (außer es werden Leistungen für Auszubildende nach § 27 
SGB II erbracht und diese als ausreichend angesehen, damit Auszubildende 
zu den Leistungsberechtigten gehören): 

 - Einstiegsgeld (§ 16b SGB II) 
 - Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen (§ 16c SGB II) 
 - 1-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II) 
 - Leistungen zur Beschäftigungsförderung für Arbeitgeber (§ 16e SGB II) 

- Unterstützung und Beratung durch Beauftragte für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt (§ 18e SGB II) 
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K) Informationsquellen 
 
1. Literatur zum SGB II und SGB III 
 
Arbeitslosenprojekt TuWas (Hg.), Leitfaden zum Arbeitslosengeld II, Der Rechtsrat-
geber zum SGB II, 12. Auflage Frankfurt 2016 (ISBN 978-3-943787-57-3) 23,00 €  
 
Arbeitslosenprojekt TuWas (Hg.), Unterkunfts- und Heizkosten nach dem SGB II, Ein 
Leitfaden, 3. Auflage Frankfurt 2015, 
Fachhochschulverlag ISBN 978-3-943787-42-9 (22,00 €), die 4. Auflage kommt im 
Januar 2017 und kostet dann 23,00 € (ISBN 978-3-943787-71-9) 
 
Arbeitslosenprojekt TuWas (Hg.), Leitfaden für Arbeitslose, Der Rechtsratgeber zum 
SGB III, 32. Auflage Frankfurt 2016, 
Fachhochschulverlag ISBN 978-3-943787-60-3 (20,00 €) 
(mit Kapitel M zur Berufsausbildungsbeihilfe) 
 
Frank Jäger/Harald Thomé, Leitfaden Alg II/Sozialhilfe von A-Z 
29. Auflage Oktober 2016 
DVS ISBN 978-3-932246-70-8 (15,00 €) 
 
Georg Classen, Sozialleistungen für MigrantInnen und Flüchtlinge, Handbuch für die 
Praxis, Karlsruhe 2008 
Von Loeper Literaturverlag ISBN 978-3-86059-416-2 (14,90 €), im Internet unter 
http://www.fluechtlingsinfo-
berlin.de/fr/pdf/Classen_Sozialleistungen_fuer_MigrantInnen_und_Fluechtlinge.pdf 
zu finden 
 
Dorothee Frings, Sozialrecht für Zuwanderer, Baden-Baden 2008 
Nomos-Verlag ISBN 978-3-8329-2958-9 (39,00 €) 
 
Der Paritätische Gesamtverband, Claudia Karstens und Claudius Voigt, Der Zugang 
zur Berufsausbildung und zu den Leistungen der Ausbildungsförderung für junge 
Flüchtlinge und junge Neuzugewanderte, Berlin Dezember 2015, im Internet unter  
http://www.migration.paritaet.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=14846
06478&hash=a80a4081d67656a87c07f5874bdfa72457632a31&file=/fileadmin/SUBD
OMAINS/migration/Dokumente/Fluechtlinge/Broschuere_Junge_Fluechtlinge_Zugan
g_zu_Ausbildung_und_Foerderung 
 
Caritasverband für die Diözese Münster e.V. (Hg.), Ansprüche im Sozialrecht für 
Mütter und Kinder, Ein Leitfaden für die Beratungspraxis, 7. Auflage Baden-Baden 
2012 
Nomos-Verlag ISBN 978-3-8329-5969-2 (39,00 €) 
 
Wolfgang Spellbrink, Studenten und Hartz IV - Wer hat in Ausnahmefällen Anspruch 
auf Grundsicherung?, in: Soziale Sicherheit 2008, S. 30 (Aufsatz zum SGB II aF = 
Rechtslage bis 2010) 
 
Alexandra Frank-Schinke, Leistungen für Auszubildende nach dem neuen SGB II - 
Schwerpunkt: Zuschuss zu den Unterkunftskosten für Auszubildende nach § 27 Abs. 
3 SGB II (bisher § 22 Abs. 7 SGB II), Zeitschrift für das Fürsorgewesen (ZfF) 2011, 
S. 121-128 

http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Classen_Sozialleistungen_fuer_MigrantInnen_und_Fluechtlinge.pdf
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Classen_Sozialleistungen_fuer_MigrantInnen_und_Fluechtlinge.pdf
http://www.migration.paritaet.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1484606478&hash=a80a4081d67656a87c07f5874bdfa72457632a31&file=/fileadmin/SUBDOMAINS/migration/Dokumente/Fluechtlinge/Broschuere_Junge_Fluechtlinge_Zugang_zu_Ausbildung_und_Foerderung_2015_web.pdf
http://www.migration.paritaet.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1484606478&hash=a80a4081d67656a87c07f5874bdfa72457632a31&file=/fileadmin/SUBDOMAINS/migration/Dokumente/Fluechtlinge/Broschuere_Junge_Fluechtlinge_Zugang_zu_Ausbildung_und_Foerderung_2015_web.pdf
http://www.migration.paritaet.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1484606478&hash=a80a4081d67656a87c07f5874bdfa72457632a31&file=/fileadmin/SUBDOMAINS/migration/Dokumente/Fluechtlinge/Broschuere_Junge_Fluechtlinge_Zugang_zu_Ausbildung_und_Foerderung_2015_web.pdf
http://www.migration.paritaet.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1484606478&hash=a80a4081d67656a87c07f5874bdfa72457632a31&file=/fileadmin/SUBDOMAINS/migration/Dokumente/Fluechtlinge/Broschuere_Junge_Fluechtlinge_Zugang_zu_Ausbildung_und_Foerderung_2015_web.pdf
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Johannes Münder (Hg.), Sozialgesetzbuch II Grundsicherung für Arbeitssuchende, 
Lehr- und Praxiskommentar, 5. Auflage Baden-Baden 2013 (LPK-SGB II) 
Nomos-Verlag ISBN 978-3-8497-0596-2 (54,00 €), Neuauflage demnächst 
 
Deutscher Verein, Gutachten vom 18.08.2014 G 1/14 „Lebensunterhaltssicherung 
beim Übergang vom SGB II zum BAföG“, NDV 2015, S. 43 
 
Gagel, SGB III mit SGB II, Kommentar, Loseblatt-Sammlung Beck-Verlag München 
 
Eicher, SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende, Kommentar, 3. Auflage Mün-
chen 2013 
 
Grube/Wahrendorf, SGB XII Sozialhilfe, Kommentar, 5. Auflage München 2014 
Beck-Verlag ISBN 978-3-406-65799-3 (99,00 €) 
 
2. Internet 
 
Eine Fundgrube ist www.tacheles-sozialhilfe.de.  
Dort gibt es auch die Fachlichen Weisungen (FW) bzw. früher Fachlichen Hinweise 
(FH) der Bundesagentur für Arbeit zum SGB II. 
 
Gerichtsentscheidungen sind kostenlos gut zu finden unter 
www.sozialgerichtsbarkeit.de oder https://openjur.de/ und (nur vom BSG) unter 
http://www.bundessozialgericht.de/. Da ich mit juris arbeite, sind für die meisten 
Gerichtsentscheidungen Fundstellen dort angegeben. 
 
Harald Thomé bietet unter www.harald-thome.de neben ausführlichen Folien zum 
SGB II u.a. die Möglichkeit, per email einen Newsletter mit aktuellen Informationen 
zum SGB II zu beziehen. 
 
Bernd Eckhardt gibt unter http://www.sozialrecht-justament.de/ eine Online-Zeitschrift 
für existenzsichernde Sozialberatung heraus. 
 
Unter http://www.also-zentrum.de/zeitschrift-quer.html ist die Online-Zeitschrift "quer" 
zu finden, die von (selbst-)organisierten politischen Zusammenhängen Erwerbsloser 
aus Oldenburg gemacht wird. 
 
Unter http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/gesetzgebung.php - Zus finden sich 
zahlreiche Materialien zum Ausländerrecht und Sozialleistungen für Ausländer, 
ebenso von der GGUA Flüchtlingshilfe unter http://www.einwanderer.net/ im Bereich 
Übersichten und Arbeitshilfen. 
 
Unter http://www.studentenwerke.de/ finden sich zahlreiche Informationen zum 
BAföG und Studienfinanzierung. 
 
Unter http://www.studentenwerk-oldenburg.de/de/finanzierung/sozialleistungen.html 
gibt es viele Infos und Beispiele zur Studienfinanzierung. 
 

http://www.tacheles-sozialhilfe.de/
http://www.sozialgerichtsbarkeit.de/
https://openjur.de/
http://www.bundessozialgericht.de/
http://www.harald-thome.de/
http://www.sozialrecht-justament.de/
http://www.also-zentrum.de/zeitschrift-quer.html
http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/gesetzgebung.php#Zus
http://www.einwanderer.net/
http://www.studentenwerke.de/
http://www.studentenwerk-oldenburg.de/de/finanzierung/sozialleistungen.html
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3. Weitere Literatur 
 
Harro Plander, Ratgeber Studentenjobs, Arbeitsrecht - Sozialversicherung - Steuern 
Beck-Rechtsberater im dtv, München 2007 ISBN 978-3423-506670 (12,50 €) 
 
AStA Steuerinfo 
erscheint i.d.R jährlich, AStA der Universität Hamburg, Von-Melle-Park 5, 20146 
Hamburg. Zu finden früher unter http://www.asta-
uhh.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Beratung/Steuerinfo-2016.pdf 
 
Studieren mit Kind in Hamburg, 
5. Auflage September 2007 
früher unter http://www.asta-
uhh.de/uploads/Media/Uni_Eltern_Brosch%C3%BCre_5Auflage.pdf 
 
Ramsauer/Stallbaum, BAföG, Kommentar 6. Auflage München 2016 
Beck Verlag ISBN 978-3-406-65087-1 (89,00 €) 

 
Esther Weizsäcker, Hochschulzugang für Asylsuchende, Asylmagazin 3/2016, S. 65, 
zu finden unter 
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_20
16/AM_16-3beitrag_weizs%C3%A4cker.pdf 
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